
 

Stadt Leverkusen  Vorlage Nr. 2024/3049 

Der Oberbürgermeister 
  

V/61-26-V30-III-kom-ext. 
Dezernat/Fachbereich/AZ  
 
28.10.2024 
Datum 

 
 

Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 

Ausschuss für Bürgereingaben 
und Umwelt   

14.11.2024 Beratung öffentlich 

Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Planen und Bauen   

18.11.2024 Beratung öffentlich 

Bezirksvertretung für den Stadtbe-
zirk III   

28.11.2024 Beratung öffentlich 

Rat der Stadt Leverkusen   16.12.2024 Entscheidung öffentlich 

 

Betreff:  

Vorhabenbezogener Bebauungsplan V 30/III "Alkenrath – Kita zwischen Geschwister-
Scholl-Straße und Teich"  
- Zustimmung zum geänderten Durchführungsvertrag  
- Satzungsbeschluss 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
1. Der Rat der Stadt Leverkusen stimmt dem Abschluss des geänderten Durchfüh-

rungsvertrages für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan V 30/III „Alkenrath - Kita 
zwischen Geschwister-Scholl-Straße und Teich“ gemäß § 12 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) zu.  

 
2. Über die während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 

BauGB (Äußerungen I/A) sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Äußerungen I/B) vorgebrachten Äußerungen wird 
gemäß Beschlussentwurf der Verwaltung (Anlagen 1.1 und 1.2 der Vorlage) ent-
schieden. Die Anlagen sind Bestandteile dieses Beschlusses.  

 
I/A) Äußerungen der Öffentlichkeit:  
 

I/A 1 V 30/III – 3 (1) Äußerung 01  
I/A 2 V 30/III – 3 (1) Äußerung 02  
I/A 3 V 30/III – 3 (1) Äußerung 03  
I/A 4 V 30/III – 3 (1) Äußerung 04  
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I/B) Äußerungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange:  
 

I/B 1 Fachbereich Stadtgrün (FB 67)  
I/B 2 Stabstelle/Fachbereich Mobilität (FB 31) 
I/B 3 Fachbereich Tiefbau- und Straßenplanung (FB 66)  
I/B 4 Feuerwehr (FB 37)  
I/B 5 Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR (TBL)  
I/B 6 Fachbereich Ordnung und Straßenverkehr (FB 36)  
I/B 7 Fachbereich Umwelt (FB 32)  

 
I/B 8 Bezirksregierung Köln  
 Dezernat 25  
 50606 Köln  
 
I/B 9 Polizei NRW  
 Polizeipräsidium Köln  
 51101 Köln  
 
I/B 10 Deutsche Bahn AG  
 DB Immobilien – Region Köln  
 51103 Köln  
 
I/B 11 EVL – Energieversorger Leverkusen GmbH & Co. KG  
 Overfeldweg 23  
 51371 Leverkusen  
 
I/B 12 Bezirksregierung Köln  
 Dezernat 52  
 50606 Köln  
 
I/B 13 GASCADE Gastransport GmbH  
 Kölnische Straße 108-112  
 34119 Kassel  
 
I/B 14 Ericsson Services GmbH  
 Prinzenallee 21  
 40549 Düsseldorf  
 
I/B 15 Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH  
 D2-Park 5  
 40878 Ratingen  
 
I/B 16 Geologischer Dienst NRW  
 Landesbetrieb – Postfach 10 07 63  
 47707 Krefeld  
 
I/B 17 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland  
 Endenicher Str. 133  
 53115 Bonn  
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I/B 18 Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR (TBL) 
 Postfach 10 11 35  
 51311 Leverkusen  
 
I/B 19 Deutsche Telekom Technik GmbH  
 Venloer Str. 156  
 50672 Köln  
 
I/B 20 Wupperverband – Körperschaft des öffentlichen Rechts  
 Untere Lichtenplatzer Straße 100  
 42289 Wuppertal  
 
I/B 21 Bezirksregierung Köln  
 Dezernat 54  
 50606 Köln  
 
I/B 22 Industrie- und Handelskammer zu Köln (IHK)  
 Geschäftsstelle Leverkusen/Rhein-Berg  
 51379 Leverkusen  
 
3. Über die während der öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen der 

Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Stellungnahmen II/B) wird gemäß Be-
schlussentwurf der Verwaltung (Anlagen 2.1 und 2.2 dieser Vorlage) entschieden. 
Die Anlagen sind Bestandteile dieses Beschlusses.  

 
II/A) Äußerungen der Öffentlichkeit:  
 
 II/A 1 V 30/III – 3 (2) Äußerung 01  
 II/A 2 V 30/III – 3 (2) Äußerung 02  
 II/A 3 V 30/III – 3 (2) Äußerung 03  
 II/A 4 V 30/III – 3 (2) Äußerung 04  
 II/A 5 V 30/III – 3 (2) Äußerung 05  
 II/A 6 V 30/III – 3 (2) Äußerung 06  
 II/A 7 V 30/III – 3 (2) Äußerung 07  
 II/A 8 V 30/III – 3 (2) Äußerung 09  
 
II/B) Äußerungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange:  
 
II/B 1 Deutsche Bahn AG  
 DB Immobilien – Region Köln  
 51103 Köln  
 
II/B 2 EVL – Energieversorger Leverkusen GmbH & Co. KG  
 Overfeldweg 23  
 51371 Leverkusen  
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II/C) Äußerungen der städtischen Dienststellen:  
 
 II/C 1 Kampfmittelbeseitigungsdienst  
 über den FB 36 Recht und Ordnung  
 
 II/C 2 Fachbereich 36 Abt. 3 – 01  
 Straßenverkehr Verkehrslenkung/-sicherung  
 
 II/C 3 Fachbereich Soziales (FB 50)  
 II/C 4 Fachbereich Umwelt (FB 32) 
 II/C 5 Feuerwehr (FB 37) 
 II/C 6 Fachbereich Stadtgrün (FB 67) 
 II/C 7 Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR (TBL) 
 
4. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan V 30/III „Alkenrath - Kita zwischen Ge-

schwister-Scholl-Straße und Teich“, bestehend aus der Planzeichnung sowie den 
textlichen Festsetzungen, wird nach der öffentlichen Auslegung mit redaktionellen 
Änderungen gemäß § 10 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2023 (BGBl. 
I S. 394), mit Wirkung vom 01.01.2024 in Verbindung mit  

 

 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetztes vom 
14.06.2021 (BGBl. I S. 1802),  
 

und  
 

 § 86 Landesbauordnung (BauO NRW), in Kraft getreten am 04.08.2018 und zum 
01.01.2019 (GV NRW 2018 S. 421), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 14.09.2021 (GV. NRW. S. 1086), in Kraft getreten am 22.09. 2021, 

 
sowie  
 

 § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. d. F. d. B. 
vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 25.03.2022 (GV. NRW. S. 412), in Kraft getreten am 26.04.2022,  

 
als Satzung beschlossen.  
 
Die als Anlage 5 der Vorlage beigefügte Satzungsbegründung zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan wird gebilligt. 
 
gezeichnet:  

 In Vertretung    In Vertretung 
Richrath  Lünenbach   Deppe 
 

https://dejure.org/BGBl/2023/BGBl._I_S._394
https://dejure.org/BGBl/2023/BGBl._I_S._394
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I) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren 
 

 Nein (sofern keine Auswirkung = entfällt die Aufzählung/Punkt beendet) 
 

 Ja – ergebniswirksam 
Produkt:       Sachkonto:       
Aufwendungen für die Maßnahme:       € 
Fördermittel beantragt:   Nein   Ja       % 
Name Förderprogramm:       
Ratsbeschluss vom       zur Vorlage Nr.       
Beantragte Förderhöhe:       € 
 
 Ja – investiv 
Finanzstelle/n:       Finanzposition/en:       
Auszahlungen für die Maßnahme:       € 
Fördermittel beantragt:   Nein   Ja       % 
Name Förderprogramm:       
Ratsbeschluss vom       zur Vorlage Nr.       
Beantragte Förderhöhe:       € 
 

Maßnahme ist im Haushalt ausreichend veranschlagt 
 Ansätze sind ausreichend 
 Deckung erfolgt aus Produkt/Finanzstelle       
 in Höhe von       € 
 

Jährliche Folgeaufwendungen ab Haushaltsjahr:       
 Personal-/Sachaufwand:       € 
 Bilanzielle Abschreibungen:       €  

Hierunter fallen neben den üblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschrei-
bungen. 

 Aktuell nicht bezifferbar  
 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam) ab Haushaltsjahr:       

 Erträge (z. B. Gebühren, Beiträge, Auflösung Sonderposten):       € 
Produkt:       Sachkonto       
 
Einsparungen ab Haushaltsjahr:       

 Personal-/Sachaufwand:       € 
Produkt:       Sachkonto       
 

 ggf. Hinweis Dez. II/FB 20:              
 
II) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes: 

Klimaschutz  
betroffen 

Nachhaltigkeit 
 

kurz- bis 
mittelfristige 

Nachhaltigkeit 

langfristige Nach-
haltigkeit 

 

 ja   nein   ja   nein  ja   nein  ja   nein 
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Begründung: 
 
Anlass: 
Aufgrund der aktuell schwierigen Lage im Bausektor sowie einer personellen Umstruktu-
rierung der Vorhabenträgergesellschaft konnten die bisherigen Fristen zur Einreichung 
der vollständigen Bauantragsunterlagen - die im Durchführungsvertrag festgehalten 
sind - für die Vorhaben aus dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan V 30/III nicht ein-
gehalten werden. Der Umsetzungswille auf der Seite der Vorhabenträgerin ist vorhan-
den. Nach Aussage der Vorhabenträgerin bestehen unterschriftsreife Verträge zum Be-
trieb der Kindertagesstätte (Kita) sowie des Wohngebäudes. Daher wird als Lösungsan-
satz die Anpassung der Fristen an realistische Umsetzungszeiten im Durchführungsver-
trag für die aktuell beste Option gesehen. Neben der Anpassung der Fristen werden im 
Durchführungsvertrag die Angaben zur Geschäftsführung der „Projekt Bürgerbusch-Al-
kenrath UG“ sowie die Anschrift dieser Gesellschaft aktualisiert. Alle weiteren Regelun-
gen des ursprünglichen Vertrages bleiben unberührt. Der Durchführungsvertrag ist mit 
seinen Änderungen erneut zu schließen.  
 
Durch den erneuten formellen Beschluss ergeben sich keine planerischen und konzepti-
onellen Änderungen im Projekt zum Beschlussstand des damaligen Satzungsbeschlus-
ses (Ratssitzung vom 13.02.2023, Vorlage Nr. 2022/1893) sowie der bereits einmal be-
schlossenen Verlängerung der Durchführungsfristen. 
 
Durchführungsvertrag: 
Da ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aus drei gleichwertigen Bestandteilen be-
steht, (1) dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan, (2) dem Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan sowie (3) dem Durchführungsvertrag, wirken diese Einzelteile auch gegen-
seitig aufeinander und auf das Gesamtkonstrukt ein. Eine verstrichene Frist im Durch-
führungsvertrag wirkt sich auf denselben sowie die anderen Planbestandteile aus. Der 
am 13.02.2023 im Rat der Stadt Leverkusen erfolgte und am 07.03.2023 im Amtsblatt 
Nr. 7 bekanntgemachte Satzungsbeschluss ist daher zu wiederholen. Der Inhalt des 
Durchführungsvertrages ist im Absatz „Umsetzung der Planung und Kosten“ dieser Be-
schlussvorlage beschrieben.  
 
Lage des Plangebiets: 
Das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V 30/III „Alkenrath - Kita zwi-
schen Geschwister-Scholl-Straße und Teich“ befindet sich im Leverkusener Stadtteil Al-
kenrath (Gemarkung Schlebusch). Es liegt östlich der Kreuzung zwischen der „Alken-
rather Straße“ (L288) und der „Brüder-Bonhoeffer-Straße“ in Verlängerung mit der „Ge-
schwister-Scholl-Straße“. Der nordwestliche Teil des Plangebiets wird von der „Ge-
schwister-Scholl-Straße“ begrenzt. Die nordöstliche Plangebietsgrenze verläuft in einem 
Abstand von etwa vier Meter parallel zum Gehweg der parkähnlichen Anlage. Der südli-
che Teil des Plangebiets wird durch den baumbestandenen Uferbereich des vom Bür-
gerbuschbach gespeisten Teichs begrenzt. Die genaue Abgrenzung des Plangebiets 
kann der Planzeichnung, Anlage 3 zur Vorlage, entnommen werden.  
 
Anlass sowie Ziele und Zwecke der Planung: 
Das Plangebietsgrundstück wurde bis zum Jahr 2010 von der evangelischen Kirche ge-
nutzt. Nach der Nutzungsaufgabe des Gemeindezentrums hat sich hier keine neue lang-
fristige Nutzung ansiedeln können. Die Unternehmergesellschaft „Projekt Bürgerbusch-
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Alkenrath UG“ hat schließlich am 19.06.2020 als Eigentümerin des Plangebietsgrund-
stücks bei der Stadt Leverkusen den Antrag auf Einleitung eines vorhabenbezogenen 
Bauleitplanverfahrens gestellt. In dem Antrag hat die vorgenannte Eigentümerin und zu-
gleich Vorhabenträgerin ihre Absichten und Planziele für das Grundstück skizziert.  
 
Gemäß dem Antrag sollen im Plangebiet eine Kita sowie ein Gebäude für betreutes 
Wohnen errichten werden können. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass mit der Um-
setzung der Planung der Uferbereich des Teichs der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden kann. Sowohl mit der Kita als auch dem Gebäude für betreutes Wohnen kann 
der angespannten Lage in beiden Segmenten entgegengewirkt werden.  
 
Verfahren: 
Am 31.08.2020 hat der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Planen die Aufstel-
lung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes V 30/III „Alkenrath - Kita zwischen Ge-
schwister-Scholl-Straße und Teich“ beschlossen und damit das Verfahren offiziell einge-
leitet (siehe Vorlage Nr. 2020/3697). Die frühzeitige Beteiligung in diesem Bauleitplan-
verfahren erfolgte durch einen Aushang in der Zeit vom 15.03.2021 bis einschließlich 
14.04.2021 auf der Grundlage des Beschlusses des Ausschusses für Stadtentwicklung, 
Planen und Bauen vom 25.01.2021 (siehe Vorlage Nr.: 2020/0189).  
 
Während dieses Beteiligungsschrittes sind die Planunterlagen im Vorentwurfsstand der 
Öffentlichkeit im Verwaltungsgebäude der Stadt Leverkusen, Elberfelder Haus, Haupt-
straße 101, sowie auf der Internetpräsenz der Stadt Leverkusen zur Einsicht gestellt 
worden. In diesem Zeitraum bestand erstmalig die Möglichkeit, sich zur Planung zu äu-
ßern. Auf die während dieses Beteiligungsschrittes eingegangenen Äußerungen, Anre-
gungen und Hinweise ist im Rahmen der Abwägung zu diesem Verfahrensschritt schrift-
lich im Abwägungsdokument eingegangen worden (Anlagen 1.1 und 1.2 dieser Be-
schlussvorlage). Das Abwägungsergebnis führte zur weiteren Konkretisierung der Pla-
nung.  
 
Informationsveranstaltung und öffentliche Auslegung: 
Auf ausdrücklichen Wunsch der Kommunalpolitik ist zum Beschluss der „Öffentlichen 
Auslegung“ des Planentwurfs (Vorlage Nr. 2021/1186) am 14.03.2022 zusätzlich die 
Durchführung einer Informationsveranstaltung für die Öffentlichkeit zur Planung be-
schlossen worden. Diese Veranstaltung wurde am Abend des 18.05.2022 im Bürger-
haus Alkenrath in direkter Nähe zum Plangebiet durchgeführt. Die Vorhabenträgerin, die 
„Projekt Bürgerbusch-Alkenrath UG“ samt externem Planungsbüro und Verkehrsgutach-
ter*in, haben die Vorhaben der Planung vorgestellt und standen für Fragen zur Verfü-
gung. 
 
Das Bürgerhaus Alkenrath war wegen des großen Interesses an den Planungen sehr 
gut besucht. Aufgrund des informellen Charakters der Veranstaltung sind an diesem 
Abend keine Anwesenheitslisten geführt worden. Während der Veranstaltung ist die Öf-
fentlichkeit ausdrücklich auf die Möglichkeit hingewiesen worden, sich während der „Öf-
fentlichen Auslegung“ an der Planung zu beteiligen. Die „Öffentliche Auslegung“ zum 
Planentwurf ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 16.05.2022 bis einschließlich 
24.06.2022 durchgeführt worden. Parallel erfolgte in der Zeit auch die Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 
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Stellungnahmen der Öffentlichkeit:  
Die Stellungnahmen der Öffentlichkeit bezogen sich im Wesentlichen auf die folgenden 
Punkte:  
 

 Dimensionierung der Planvorhaben (vor allem die Höhe der Wohnanlage für betreu-
tes Wohnen), 

 Standortwahl der Kita, 

 Verkehr (Stellplatzproblematik und Verkehrsbelastung in der „Geschwister-Scholl-
Straße“), 

 spätere Bauphase (Einschränkungen sowie befürchtete Schäden im Straßenraum), 

 Umwelt (Erhalt der Vegetation, Bedenken zu Bodenaltlasten). 
 
Stellungnahmen der Behörden, der sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie städti-
scher Dienststellen:  
Die Stellungnahmen zum Planstand bezogen sich im Wesentlichen auf Hinweise zum 
Baumbestand und zu Neupflanzungen sowie Mindestvorgaben für Fassaden- und Dach-
begrünung, auf teilweise nicht einwandfreie Berechnungen zur Regenwasserversicke-
rung und dem Überflutungsnachweis (die korrigiert worden sind), Hinweise zum Brand-
schutz und der späteren Ver- und Entsorgung sowie zum Umgang mit den Aushubmas-
sen und dem Abbruch der Bestandsgebäude. Zur Verkehrsproblematik sind vom Fach-
bereich Ordnung und Straßenverkehr (FB 36), Sachgebiet Verkehrslenkung, Bedenken 
zum Verkehrsfluss und dem Stellplatzangebot in der „Geschwister-Scholl-Straße“ geäu-
ßert worden. In der Abwägung wird aufgezeigt, dass die Verkehrsthematik auf der 
Grundlage anerkannter Fachmethoden betrachtet worden ist.  
 
Planänderungen zum Satzungsbeschluss:  
Zum Satzungsbeschluss haben sich aus den eingegangenen Stellungnahmen geringfü-
gige Änderungen am Planstand des Textteils ergeben. Die Grundzüge der Planung be-
rühren diese Änderungen aber nicht. Eine erneute öffentliche Auslegung ist demnach 
nicht erforderlich. In den „textlichen Festsetzungen“ betreffen die Änderungen die Fest-
setzungen für die Begrünung des Plangebiets (Dach- und Fassadenbegrünung) und An-
pflanzung von Bäumen. In der Planbegründung sind neben den redaktionellen Korrektu-
ren (Tagespflegeeinrichtung → Tagesbetreuung) auch neue, sachverhaltserklärende 
Textpassagen (zur Verschattungssimulation und den „grünen“ Festsetzungen) einge-
fügt. 
 
Wie unter dem ersten Absatz dieser Beschlussvorlage zum Durchführungsvertrag be-
schrieben, ist aufgrund der Änderungen desselben der Satzungsbeschluss des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans V 30/III „Alkenrath - Kita zwischen Geschwister-Scholl-
Straße und Teich“ zu wiederholen. Im Rahmen der Vorbereitung der Planunterlagen für 
den erneuten Satzungsbeschluss im Oktober 2024 ist aufgefallen, dass der Festset-
zungspunkt Nr. 9 ein Relikt aus der Zeit nach der frühzeitigen Beteiligung ist und dort irr-
tümlich - ohne weiter im Planwerk aufgegriffen und beschrieben worden zu sein - ver-
blieben ist. Mit dem erneuten Satzungsbeschluss wird die Gelegenheit ergriffen, diesen 
Umstand zu korrigieren. Die Festsetzung Nr. 9 ist gemäß Wortlaut irrtümlich von dem 
§ 12 Abs. 3a BauGB (Grundstruktur der gelockerten Vorhabenbindung) ausgegangen.  
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Ohne dass diese Festsetzung weiter beschrieben bzw. begründet worden ist, hat sie mit 
Bezug auf den § 9 Abs. 2 BauGB den Anschein erweckt, eine Flexibilität zu ermöglichen 
(z. B. zu der Art der Nutzung oder sogar der Kubatur der Vorhaben), die die sonstigen 
Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und Verpflichtungen aus dem 
Durchführungsvertrag nicht möglich machen können. Die Entfernung des Festsetzungs-
punktes sowie weitere kleinere redaktionelle Anpassungen (z. B. Anschrift der Vorha-
benträgerin) im Planwerk führen nicht zur Pflicht der Durchführung einer erneuten öf-
fentlichen Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB. Gleichwohl wurde mit der Ent-
fernung der Festsetzung Nr. 9 die Betroffenheit Vorhabenträgerseite gemäß § 4a Abs. 3 
Satz 4 BauGB erkannt. Daher ist die Vorhabenträgergesellschaft an dem Schritt beteiligt 
worden. Die in den Planunterlagen vorgenommenen Änderungen sind in den Anlagen 6 
und 7 (Vergleichsexemplare) kenntlich gemacht.  
 
Klimaanpassungsmaßnahmen:  
Im Zusammenhang mit den Planvorhaben sollen auch Maßnahmen zur Anpassung an 
das sich stetig verändernde Klima umgesetzt werden. So sollen die Dachflächen und die 
Fassaden der Gebäude im Plangebiet begrünt werden. Mitunter soll damit das unnötige 
Aufheizen dieser Flächen (Außenwände) im Hochsommer verringert werden.  
 
Umsetzung der Planung und Kosten:  
Zur Umsetzung der Planvorhaben wird ein Durchführungsvertrag gemäß § 12 BauGB 
mit der Vorhabenträgerin geschlossen. Im Durchführungsvertrag werden die folgenden 
Punkte geregelt: die Durchführungsverpflichtung und die Fristen, die Kostenregelung, 
die Gestaltung der Außenflächen, die umweltbezogenen Maßnahmen, die nachhaltige 
Energieversorgung, die Bepflanzung und Begrünung, die beabsichtigte Grundstücks-
übertragung, die Nachweise im Baugenehmigungsverfahren sowie die Absicherung von 
Vertragspflichten und Leistungsstörungen. Die Kosten für die Umsetzung der Planvorha-
ben „Kindertagesstätte“ und „Wohnanlage für betreutes Wohnen“ trägt die Vorhabenträ-
gerin. Für die Herrichtung der „öffentlichen Grünfläche“ am Teich, die schließlich in das 
Eigentum der Stadt Leverkusen übergeht, werden die Kosten auch von der Stadt Lever-
kusen getragen.  
 
Hinweis des Fachbereichs Oberbürgermeister, Rat und Bezirke:  
Im Ratsinformationssystem Session sind die unten genannten Anlagen auch in farbiger 
und die Anlage 3 in vergrößerter Darstellung einzusehen. Die Anlagen 1.1 und 1.2 so-
wie 3, 6 und 7 werden nicht mit der Vorlage gedruckt, sie stehen als Bestandteil dieser 
Vorlage im Ratsinformationssystem Session zur Einsichtnahme zur Verfügung. 
  

Anlage/n:  

2024-3049_V30_III_S_beschl_ANL_01_1_Abw_fruehz_Oefftl 
2024-3049_V30_III_S_beschl_ANL_01_2_Abw_fruehz_ToeB 
2024-3049_V30_III_S_beschl_ANL_02_1_Abw_Ausl_Oefftl 
2024-3049_V30_III_S_beschl_ANL_02_2_Abw_Ausl_ToeB 
2024-3049_V30_III_S_beschl_ANL_03_Planzeichn_VEP_VBP 
2024-3049_V30_III_S_beschl_ANL_04_textl_Festsetz 
2024-3049_V30_III_S_beschl_ANL_05_Begruendung 
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II/A Äußerungen der Öffentlichkeit im Rahmen der öffentli-
chen Planauslegung. 

Die öffentliche Beteiligung erfolgte auf Grundlage des § 3 (2) BauGB durch öffentlichen 

Aushang im Verwaltungsgebäude der Stadt Leverkusen (Elberfelder Haus, Haupt-

straße 101, PLZ 51373) sowie parallel über ein Download-Angebot der Planunterlagen 

auf der Internetseite der Stadt Leverkusen (https://www.leverkusen.de/) in der Zeit vom 

16.05.2022 bis einschließlich 24.06.2022.  

II/A 1.: Äußerungen der Öffentlichkeit 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/A 1 

I. Einfügung in die bestehende Bebauung

Der Bebauungsplan V 30/III bleibt mit der Wohnanlage für betreutes Wohnen

hinter der Höhe des heute an der Stelle bestehenden Turmes (27,00 m) zurück,

sieht aber einen hinsichtlich des Gebäudevolumens größeren Baukörper vor.

Das Solitärgebäude mit einer zulässigen Gebäudehöhe von 23,50 m hebt sich

von der Maßstäblichkeit der direkten Umgebung (Reihenhäuser) ab, nimmt aber

städtebauliche Bezüge zur gesamten Nachkriegsmoderne der Alkenrather Sied-

lung mit zahlreichen Zeilenbauten und städtebaulichen Dominaten auf. Orientie-

rungsmaßstab ist insofern nicht nur eine Straße, sondern das Gesamtgefüge ei-

nes Stadtteils Alkenrath. Der Begriff des „Einfügens“ steht in Verbindung mit dem

§ 34 BauGB und ist für Bereiche vorgesehen, für die keine verbindliche Bauleit-

planung existiert. Im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens (insbesondere eines 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes) wird die städtebauliche Verträglichkeit 
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einer Planung während des Verfahrens eruiert. Das städtebauliche Ziel des spar-

samen Umgangs mit Grund und Boden (§1a (2) BauGB) und insbesondere das 

Ziel den alten schützenswerten Baumbestand im Süden zu erhalten, aber auch 

die notwendige Anzahl der betreuten Wohneinheiten und der Kapazität der Ta-

gesbetreuung, die für einen nachhaltigen Betrieb der Einrichtung erforderlich 

sind, machen zum einen eine stärker vertikale Ausnutzung und zum anderen ein 

Heranrücken an die nördlich angrenzende Wohnbebauung erforderlich. Dies ist 

jedoch aus städtebaulichen Gründen vertretbar, sofern den allgemeinen Anfor-

derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gem. § 1 (6) Nr. 1 BauGB 

im Hinblick auf Besonnung, Belichtung und Belüftung Rechnung getragen wird. 

Zur im Norden an die Geschwister-Scholl-Straße nächstgelegenen Wohnbebau-

ung hält der Neubau einen Abstand von min. 18,0 m ein. Eine planungs- und/oder 

bauordnungsrechtlich verbindliche, gesetzliche Definition einer ausreichenden 

Besonnung besteht nicht. Die DIN 5034-1 „Tageslicht in Innenräumen – Teil 1: 

Allgemeine Anforderungen“ (2011) wertet jedoch in Kapitel 4.4 eine Wohnung als 

ausreichend besonnt, wenn in mindestens einem Aufenthaltsraum einer Woh-

nung am Stichtag 17. Januar eine Besonnungsdauer von 1 Stunde möglich ist. 

In der Verschattungsstudie, die dem Bebauungsplan beigefügt ist, wird der 21.12. 

als ungünstigster Tag (SA= 8:32, SU= 16:27) betrachtet, da es sich hierbei mit 

Sonnenaufgang (SA) um 08:32 Uhr und Sonnenuntergang (SU) um 16.27 Uhr 

um den kürzesten Tag des Jahres handelt; Vergleich am 17.01. (SA= 8:26, SU= 

16:57). Eine dauerhafte Verschattung, auch in den Wintermonaten mit abneh-

mendem Tageslicht, wird durch das Appartementhaus nicht verursacht. Die ein-

zelnen Wohneinheiten in allen Reihenhauszeilen werden am 21.12., dem kürzes-

ten Tag, zeitverschoben über den Tag, bei einer möglichen Sonnendauer von ca. 

8 Stunden, max. 1 bis 1,5 Stunden verschattet. Bis zum 21.06. nimmt die Ver-

schattungsdauer stetig ab, bis es am 21.06 dann zu keiner Verschattung durch 

das Appartementhaus mehr kommt. Wesentliche Beeinträchtigungen der Belich-

tung und Belüftung sind bei der geplanten Höhe und Lage des Neubaus also 

nicht zu erwarten, so dass der Baukörper in seiner Höhe und seinem Volumen 

städtebaulich vertretbar erscheint.  

Dem in der Stellungnahme formulierten Lösungsvorschlag kann insbesondere im 

Hinblick auf bauordnungsrechtliche Anforderungen u.a. die Belichtung und Be-

sonnung betreffend aber auch aus Gründen des Überflutungsschutzes nicht ent-

sprochen werden. Weder die Tagesbetreuung noch das betreute Wohnen kön-

nen unter Berücksichtigung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse unterirdisch 

in einem Gebäude untergebracht werden.  
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II. Parkplatz- und Verkehrssituation

Alle Gutachten wurden von Gutachtern erstellt, die unabhängigen Institutionen

angehören. Da die Projekt Bürgerbusch-Alkenrath UG (hb) verantwortlich für die

Planung und Durchführung des Bauvorhabens ist, muss sie die entstehenden

Kosten tragen, die mit dem Projekt einhergehen, dies beinhaltet grundsätzlich

auch die Arbeit von unabhängigen Gutachtern. Die zu beauftragenden Büros

werden im Vorfeld mit der Verwaltung abgestimmt bevor eine Beauftragung er-

folgt. Die gutachterlichen Untersuchungen wurden nach Abschluss der Leistun-

gen durch die Fachämter der Stadt Leverkusen geprüft und akzeptiert.

In dem Verkehrsgutachten wurden vorhandene verkehrstechnische Anlagen un-

ter der Annahme, dass diese funktionieren, berücksichtigt. Eine Reparatur und/o-

der Instandsetzung nicht funktionierender bestehender verkehrstechnischer An-

lagen im öffentlichen Verkehrsraum ist nicht Aufgabe der Vorhabenträgerin und

kann auch nicht im Rahmen des Bauleitplanverfahrens geregelt werden. Bei der

fachlichen Situationsbetrachtung ist der Gutachter zunächst von einer funktionie-

renden Kontaktschleife/Anlage ausgegangen. Sollte in dem Fall tatsächlich eine

technische Funktionsstörung vorliegen, sollten dies die betroffenen Anwohner an

den zuständigen Fachbereich (66) oder ihre politischen Vertreter im Bürger- und

Umweltausschuss melden.

Der Mangel an Stellplätzen im öffentlichen Raum kann durch das Vorhaben nicht

kompensiert werden, da das nicht die Aufgabe dieses Bebauungsplanes ist. Der

durch die geplanten Vorhaben Kita und betreutes Wohnen ausgelöste Stellplatz-

bedarf wurde durch ein Verkehrsgutachten ermittelt und ist im Zuge des Bauge-

nehmigungsverfahrens nachzuweisen. Die bauordnungsrechtlich erforderlichen

Stellplätze werden auf dem Grundstück und in einer Tiefgarage untergebracht.

Die Herstellung weiterer Stellplätze außerhalb des Vorhabengebietes zur Kom-

pensierung des bestehenden öffentlichen Parkdrucks ist nicht Gegenstand die-

ses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und kann nicht von der Vorhabenträ-

gerin eingefordert werden.

Regelmäßige Konfliktsituationen mit dem Müllfahrzeug sind nicht zu erwarten.

Selbst in Spitzenzeiten der Kita sind selten mehr als 10 Fahrzeuge gleichzeitig in

der Geschwister-Scholl-Straße unterwegs. Eine Verlegung der Müllabfuhrzeiten

wird daher nicht erforderlich.

III. Umweltaspekte

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist eine Baumerfassung als „Landespla-

nerische Stellungnahme“ ausgearbeitet worden. In dieser Ausarbeitung (Anlage

Nr. 12 zur Vorlage 2021/1186) wurde der Baumbestand des Plangebietes aufge-

nommen und bewertet. Dem Altholzbestand konnten im Plangebiet insgesamt

neun Bäume zugeordnet werden (S. 7 der Baumerfassung). Außer einer alten
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Pappel (östlich des heutigen Gemeindehauses), die aufgrund eines Vitalitätsver-

lustes gefällt werden musste, wird der in der Untersuchung (Baumerfassung) auf-

geführte Altbaumbestand von der Planung nicht berührt. Bei der übrigen Vegeta-

tion (vorgefundener Ist-Zustand) handelt es sich um kleinere Gehölze, die sehr 

nah an dem alten Gebäudebestand (Gemeindehaus/Pfarrhaus) stehen und nicht 

erhalten werden können. Diese Vegetation ist in der Planzeichnung (Vorhaben-

bezogener Bebauungsplan) durch gestrichelte Linien der Kronen kenntlich ge-

macht. Neben den zeichnerischen Festsetzungen zum Erhalt (schwarzer Innen-

kreis) oder Neupflanzung (ungefüllter Innenkreis) von Gehölzen, werden in den 

„Textlichen Festsetzungen“ weitere Pflanzvorgaben ohne koordinatengetreue 

Pflanzstandorte gemacht.  

Um den artenschutzrechtlichen Belangen Rechnung zu tragen, wurde eine ver-

tiefende Artenschutzprüfung durchgeführt, die zu dem Ergebnis kommt, dass für 

die im Plangebiet nachgewiesenen Vogelarten vorhabenbedingt keine erhebli-

chen Störungen entstehen, die Auswirkungen auf den Erhaltungszustand einer 

lokalen Population haben könnten. Ein Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 

BNatSchG tritt somit nicht ein. Hinsichtlich der übrigen planungsrelevanten Arten 

werden keine essentiellen Habitatbestandteile entnommen, beschädigt oder zer-

stört (Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 i.V.m. (5) BNatSchG), und alle öko-

logischen Funktionen der Lebensstätten bleiben im räumlichen Zusammenhang 

erhalten.  

Im Rahmen des Vorhabens wird der bestehende Trampelpfad im Süden des 

Plangebietes ausgebaut und eine öffentliche Wegeverbindung zwischen Alken-

rather Straße und Bürgerbuschpark geschaffen. Die neue Wegeverbindung der 

bereits nördlich und südlich an das Plangebiet angrenzenden Fußwege, wird den 

Teich zukünftig für die Allgemeinheit zugänglich machen. Die dafür notwendigen 

Flächen werden von der Vorhabenträgerin an die Stadt übertragen. Aus der Plan-

zeichnung ist die vorgesehene Wegeverbindung tatsächlich nicht ersichtlich. Im 

Rahmen der Umsetzung der Planvorhaben ist vorgesehen die bestehenden 

Wege am Teich zu verbinden. Weil der konkrete Wegeverlauf noch nicht im Detail 

ausgearbeitet ist (Schutz der Wurzelbereiche der Bestandsbäume etc.) zeigt die 

Entwurfsfassung der Planung den Weg nicht in zeichnerischer Form. Die Pla-

nung wird jedoch in der Begründung an mehreren Stellen beschrieben (S. 15, S. 

31, S. 32) und auf die Umsetzung durch den Durchführungsvertrag verwiesen. 

Darüber hinaus kann der Entwurf einer Wegeverbindung dem veröffentlichten 

Baumgutachten (Anlage 12 zur Vorlage 2021/1186) auf Seite 18 entnommen 

werden.  
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Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Auf die Bedenken zur Höhe des Apart-

menthauses wurde ausführlich eingegangen.  

Den Anregungen wird insofern teilweise gefolgt, als dass die öffentliche Wegeverbin-

dung und die damit einhergehende Zugänglichkeit des Teiches über den Durchfüh-

rungsvertrag verbindlich geregelt werden.  

Den weiteren geäußerten Bedenken wird nicht gefolgt.  
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II/A 2.: Äußerungen der Öffentlichkeit 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/A 2 

1) Der Bebauungsplan V 30/III bleibt mit der Wohnanlage für betreutes Wohnen

hinter der Höhe des heute an der Stelle bestehenden Turmes (27,00 m) zurück,

sieht aber einen hinsichtlich des Gebäudevolumens größeren Baukörper vor.

Das Solitärgebäude mit einer zulässigen Gebäudehöhe von 23,50 m hebt sich

von der Maßstäblichkeit der direkten Umgebung (Reihenhäuser) ab, nimmt aber

städtebauliche Bezüge zur gesamten Nachkriegsmoderne der Alkenrather Sied-

lung mit zahlreichen Zeilenbauten und städtebaulichen Dominaten auf. Orientie-

rungsmaßstab ist insofern nicht nur eine Straße, sondern das Gesamtgefüge ei-

nes Stadtteils Alkenrath. Der Begriff des „Einfügens“ steht in Verbindung mit dem

§ 34 BauGB und ist für Bereiche vorgesehen, für die keine verbindliche Bauleit-

planung existiert. Im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens (insbesondere eines 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes) wird die städtebauliche Verträglichkeit 

einer Planung während des Verfahrens eruiert. Das städtebauliche Ziel des spar-

samen Umgangs mit Grund und Boden (§1a (2) BauGB) und insbesondere das 

Ziel den alten schützenswerten Baumbestand im Süden zu erhalten, aber auch 

die notwendige Anzahl der betreuten Wohneinheiten und der Kapazität der Ta-

gesbetreuung, die für einen nachhaltigen Betrieb der Einrichtung erforderlich 

sind, machen zum einen eine stärker vertikale Ausnutzung und zum anderen ein 

Heranrücken an die nördlich angrenzende Wohnbebauung erforderlich. Dies ist 

jedoch aus städtebaulichen Gründen vertretbar, sofern den allgemeinen Anfor-

derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gem. § 1 (6) Nr. 1 BauGB 

im Hinblick auf Besonnung, Belichtung und Belüftung Rechnung getragen wird. 

Zur im Norden an die Geschwister-Scholl-Straße nächstgelegenen Wohnbebau-

ung hält der Neubau einen Abstand von min. 18,0 m ein. Eine planungs- und/oder 

bauordnungsrechtlich verbindliche, gesetzliche Definition einer ausreichenden 

Besonnung besteht nicht. Die DIN 5034-1 „Tageslicht in Innenräumen – Teil 1: 

Allgemeine Anforderungen“ (2011) wertet jedoch in Kapitel 4.4 eine Wohnung als 

ausreichend besonnt, wenn in mindestens einem Aufenthaltsraum einer Woh-

nung am Stichtag 17. Januar eine Besonnungsdauer von 1 Stunde möglich ist. 

In der Verschattungsstudie, die dem Bebauungsplan beigefügt ist, wird der 21.12. 

als ungünstigster Tag (SA= 8:32, SU= 16:27) betrachtet, da es sich hierbei mit 

Sonnenaufgang (SA) um 08:32 Uhr und Sonnenuntergang (SU) um 16.27 Uhr 

um den kürzesten Tag des Jahres handelt; Vergleich am 17.01. (SA= 8:26, SU= 

16:57). Eine dauerhafte Verschattung, auch in den Wintermonaten mit abneh-

mendem Tageslicht, wird durch das Appartementhaus nicht verursacht. Die ein-

zelnen Wohneinheiten in allen Reihenhauszeilen werden am 21.12., dem kürzes-

ten Tag, zeitverschoben über den Tag, bei einer möglichen Sonnendauer von ca. 
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8 Stunden, max. 1 bis 1,5 Stunden verschattet. Bis zum 21.06. nimmt die Ver-

schattungsdauer stetig ab, bis es am 21.06 dann zu keiner Verschattung durch 

das Appartementhaus mehr kommt. Wesentliche Beeinträchtigungen der Belich-

tung und Belüftung sind bei der geplanten Höhe und Lage des Neubaus also 

nicht zu erwarten, so dass der Baukörper in seiner Höhe und seinem Volumen 

städtebaulich vertretbar erscheint. 

2) In Leverkusen besteht grundsätzlich ein hoher Bedarf an Kitaplätzen. Ein Teil

davon am Standort Leverkusen-Alkenrath und in direkter Umgebung, die an dem

Standort Geschwister-Scholl-Straße optimal gebündelt werden können. Derzeit

ist kein Grundstück als Alternative in entsprechender Lage und Größe verfügbar.

3) Der Erhalt des Glockenturmes ist von der Eigentümerin und Vorhabenträgerin

der Fläche in mehreren Entwicklungsstudien geprüft worden. Die Studien zeigten

jedoch Probleme mit den einzuhaltenden Abstandsflächen, dem Flächenver-

brauch insgesamt sowie hieraus folgend dem Eingriff in den Baumbestand der

Fläche auf. Letztendlich ergab die Abwägung aller Vor- und Nachteile, dass die-

ses Bauwerk nicht erhalten werden kann. In diese Entscheidung ist auch die ehe-

malige Ev. Gemeinde einbezogen worden. Die Planung zum Vorhaben- und Er-

schließungsplan hat aber vor die ehemalige kirchliche Nutzung im Nahbereich

entsprechend zu würdigen. Die Glocke des bestehenden Glockenturmes wird mit

einer Gedenktafel in den Außenbereich der Anlage für betreutes Wohnen inte-

griert.

4) Nach §1 (6) Nr. 1 BauGB sind im Rahmen der Bauleitplanung die allgemeinen

Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen.

Nach §136 (3) Nr. 1a BauGB werden die gesunden Wohn- und Arbeitsverhält-

nisse mit ausreichender Belichtung, Besonnung und Belüftung definiert. Eine pla-

nungs- und/oder bauordnungsrechtlich verbindliche, gesetzliche Definition einer

ausreichenden Besonnung besteht nicht. Die DIN 5034-1 „Tageslicht in Innen-

räumen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen“ (2011) wertet jedoch in Kapitel 4.4

eine Wohnung als ausreichend besonnt, wenn in mindestens einem Aufenthalts-

raum einer Wohnung am Stichtag 17. Januar eine Besonnungsdauer von 1

Stunde möglich ist. In der Verschattungsstudie, die dem Bebauungsplan beige-

fügt ist, wird der 21.12. als ungünstigster Tag (SA= 8:32, SU= 16:27) betrachtet,

da es sich hierbei mit Sonnenaufgang (SA) um 08:32 Uhr und Sonnenuntergang

(SU) um 16.27 Uhr um den kürzesten Tag des Jahres handelt; Vergleich am

17.01. (SA= 8:26, SU= 16:57). Eine dauerhafte Verschattung, auch in den Win-

termonaten mit abnehmendem Tageslicht, wird durch das Appartementhaus

nicht erfolgen. Die einzelnen Wohneinheiten in allen Reihenhauszeilen werden

am 21.12., dem kürzesten Tag, zeitverschoben über den Tag, bei einer mögli-

chen Sonnendauer von ca. 8 Stunden, max. 1 bis 1,5 Stunden verschattet. Bis
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zum 21.06. nimmt die Verschattungsdauer stetig ab, bis es am 21.06 dann zu 

keiner Verschattung durch das Appartementhaus kommt.  

5) Das Betreiberkonzept ist nicht veröffentlicht worden, jedoch fanden die wesentli-

chen Aussagen unter Punkt 5. Städtebauliches Konzept / 5.1. städtebaulicher 

Entwurf / Nutzung Einzug in die Begründung.  

6) Sowohl unter Punkt 10. Zusammenfassung auf Seite 31 des Schallgutachtens 

als auch in Teil B der Begründung des Bebauungsplanes unter Punkt 1. Schutz-

gut Mensch und Bevölkerung werden die Ergebnisse der Berechnungen und 

die Messungen allgemein verständlich zusammengefasst und dargestellt.  

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

 
Den geäußerten Bedenken wird nicht gefolgt.   
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II/A 3.: Äußerungen der Öffentlichkeit  

 
 

 
 
 
a) 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
c) 
 



V 30/III – Abwägungsmaterial zur Offenlage Seite 15 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/A 3 

a) Der Bebauungsplan V 30/III bleibt mit der Wohnanlage für betreutes Wohnen

hinter der Höhe des heute an der Stelle bestehenden Turmes (27,00 m) zurück,

sieht aber einen hinsichtlich des Gebäudevolumens größeren Baukörper vor.

Das Solitärgebäude mit einer zulässigen Gebäudehöhe von 23,50 m hebt sich

von der Maßstäblichkeit der direkten Umgebung (Reihenhäuser) ab, nimmt aber

städtebauliche Bezüge zur gesamten Nachkriegsmoderne der Alkenrather Sied-

lung mit zahlreichen Zeilenbauten und städtebaulichen Dominaten auf. Orientie-

rungsmaßstab ist insofern nicht nur eine Straße, sondern das Gesamtgefüge ei-

nes Stadtteils Alkenrath. Der Begriff des „Einfügens“ steht in Verbindung mit dem

d) 

e) 

f) 

g)
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§ 34 BauGB und ist für Bereiche vorgesehen, für die keine verbindliche Bauleit-

planung existiert. Im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens (insbesondere eines 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes) wird die städtebauliche Verträglichkeit 

einer Planung während des Verfahrens eruiert. Das städtebauliche Ziel des spar-

samen Umgangs mit Grund und Boden (§1a (2) BauGB) und insbesondere das 

Ziel den alten schützenswerten Baumbestand im Süden zu erhalten, aber auch 

die notwendige Anzahl der betreuten Wohneinheiten und der Kapazität der Ta-

gesbetreuung, die für einen nachhaltigen Betrieb der Einrichtung erforderlich 

sind, machen zum einen eine stärker vertikale Ausnutzung und zum anderen ein 

Heranrücken an die nördlich angrenzende Wohnbebauung erforderlich. Dies ist 

jedoch aus städtebaulichen Gründen vertretbar, sofern den allgemeinen Anfor-

derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gem. § 1 (6) Nr. 1 BauGB 

im Hinblick auf Besonnung, Belichtung und Belüftung Rechnung getragen wird. 

Zur im Norden an die Geschwister-Scholl-Straße nächstgelegenen Wohnbebau-

ung hält der Neubau einen Abstand von min. 18,0 m ein. Eine planungs- und/oder 

bauordnungsrechtlich verbindliche, gesetzliche Definition einer ausreichenden 

Besonnung besteht nicht. Die DIN 5034-1 „Tageslicht in Innenräumen – Teil 1: 

Allgemeine Anforderungen“ (2011) wertet jedoch in Kapitel 4.4 eine Wohnung als 

ausreichend besonnt, wenn in mindestens einem Aufenthaltsraum einer Woh-

nung am Stichtag 17. Januar eine Besonnungsdauer von 1 Stunde möglich ist. 

In der Verschattungsstudie, die dem Bebauungsplan beigefügt ist, wird der 21.12. 

als ungünstigster Tag (SA= 8:32, SU= 16:27) betrachtet, da es sich hierbei mit 

Sonnenaufgang (SA) um 08:32 Uhr und Sonnenuntergang (SU) um 16.27 Uhr 

um den kürzesten Tag des Jahres handelt; Vergleich am 17.01. (SA= 8:26, SU= 

16:57). Eine dauerhafte Verschattung, auch in den Wintermonaten mit abneh-

mendem Tageslicht, wird durch das Appartementhaus nicht verursacht. Die ein-

zelnen Wohneinheiten in allen Reihenhauszeilen werden am 21.12., dem kürzes-

ten Tag, zeitverschoben über den Tag, bei einer möglichen Sonnendauer von ca. 

8 Stunden, max. 1 bis 1,5 Stunden verschattet. Bis zum 21.06. nimmt die Ver-

schattungsdauer stetig ab, bis es am 21.06 dann zu keiner Verschattung durch 

das Appartementhaus mehr kommt. Wesentliche Beeinträchtigungen der Belich-

tung und Belüftung sind bei der geplanten Höhe und Lage des Neubaus also 

nicht zu erwarten, so dass der Baukörper in seiner Höhe und seinem Volumen 

städtebaulich vertretbar erscheint. 

b) Die Gründe, weshalb Kita-Standorte aufgegeben werden müssen sind vielfältig 

Lange geplante Standortverlegungen, der Gebäudezustand sowie die damit zu-

sammenhängende Wirtschaftlichkeit können u.a. Gründe sein. Grundsätzlich 

fehlen in Leverkusen jedoch ca. 1.000 Kita-Plätze. Ein Teil davon am Standort 



V 30/III – Abwägungsmaterial zur Offenlage  Seite 17 

 

Leverkusen-Alkenrath und in direkter Umgebung, die an dem Standort Geschwis-

ter-Scholl-Straße optimal gebündelt werden können. Derzeit ist kein Grundstück 

als Alternative in entsprechender Lage und Größe verfügbar.  

c) Der östliche Bereich des Plangebietes, in welchem zukünftig die Kita mit den da-

zugehörigen Außenspielflächen geplant ist, befindet sich außerhalb der im BAK 

geführten Altlastenfläche SE2017. Hier sind aus den Befunden der orientierend 

durchgeführten Untersuchungen hinsichtlich der zukünftig geplanten sensiblen 

Nutzung als Kinderspielfläche zunächst keine Gesundheitsgefährdungen durch 

die vorhandenen Auffüllungen abzuleiten. Da jedoch eine abschließende Beur-

teilung anhand der bislang vorliegenden Untersuchungsbefunde nicht möglich 

ist, sind bei der geplanten sensiblen Nutzung als zukünftiger Kita-Standort im 

weiteren Verfahren im Hinblick auf die Bewertung des Wirkungspfades Boden-

Mensch (Direktkontakt) gezielte Untersuchungen des Oberbodens (gemäß 

BBodSchG in Verbindung mit BBodSchV) durchzuführen. Art und Umfang der 

konkret erforderlichen Untersuchungen sind mit der Unteren Bodenschutzbe-

hörde (UBB) entsprechend abzustimmen und festzulegen. Dies wird über den 

Durchführungsvertrag, der Bestandteil des Bebauungsplanes ist, verbindlich ge-

regelt.  

d) Im Rahmen der Bauarbeiten für das Vorhaben ist nicht auszuschließen, dass 

zeitlich begrenzt einige Stellplätze im Straßenraum nicht zugänglich sind. Dies 

bezieht sich jedoch auf die direkt an die Vorhaben angrenzenden Stellplätze im 

öffentlichen Verkehrsraum. Derzeit besitzt das ehemalige Gemeindegrundstück 

zwei Grundstückszufahrten, mit der Umsetzung der Planung würde eine weitere 

Ein- / Ausfahrt auf der Südseite der Geschwister-Scholl-Straße hinzukommen. 

Diese Ein- / Ausfahrt ist etwa eine Stellplatzlänge breit. Demnach ist im Straßen-

raum der Geschwister-Scholl-Straße mit dem Verlust eines Stellplatzes zu rech-

nen. Die derzeit auf dem Grundstück der ehem. Ev. Gemeinde abgestellten Kfz 

parken dort illegal, können den Besitzern räumlich nicht zugeordnet und damit 

auch nicht berücksichtigt werden. Das Stellplatzkonzept der Planung sieht die 

Notwendigkeit den Stellplatzbedarf jeder Baumaßnahme auf dem eigenen 

Grundstück nachzuweisen, dies wird auch so umgesetzt. Weiterhin ist es nicht 

Aufgabe der Vorhabenträgerin und damit auch nicht die des Bauleitplanverfah-

rens, den bestehenden Stellplatzmangel im öffentlichen Straßenraum für die ge-

samte Straße auszugleichen. Der Mangel an Stellplätzen im öffentlichen Raum 

kann durch das Vorhaben nicht kompensiert werden. Es ist dem Grundstücksei-

gentümer aber auch nicht zuzumuten, den im öffentlichen Straßenraum beste-

henden Mangel an Stellplätzen auf dem eigenen Grundstück durch die Bereit-

stellung zusätzlicher Stellplätze für Anwohner im Umfeld zur Verfügung zu stel-

len.  
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e) Die Kita und das betreute Wohnen werden zusätzlichen Verkehr erzeugen. Die-

ser Verkehr kann nur geschätzt werden, solange nicht beide Nutzungen im Be-

trieb sind. Hierzu gibt es allgemein anerkannte Richtlinien und Erfahrungswerte, 

die Grundlage der Schätzung bilden. Bei Annahme eines „Worst-Case-Szena-

rios“ und in der absoluten Spitzenzeit wird die vorhandene Verkehrsstärke in der 

Geschwister-Scholl-Straße von etwa 50 Kfz/h auf knapp 200 Kfz/h erhöht. Die 

Geschwister-Scholl-Straße ist etwa 450 m lang. Eine Befahrung bei 30 km/h dau-

ert knapp eine Minute. Eine lineare Verteilung der 200 Kfz/h auf eine Minute 

ergäbe 3 bis 4 Fahrzeuge, die gleichzeitig in der Geschwister-Scholl-Straße un-

terwegs wären. Der Verkehr wird sich zwar nicht linear auf die Minuten verteilen, 

aber es sind selten mehr als 10 Fahrzeuge in der absoluten Spitzenzeit zu erwar-

ten.  

f) Bei der Planung des Projektes wurde die Anzahl der betreuten Wohneinheiten 

und die Kapazität der Tagesbetreuung unter Berücksichtigung notwendiger be-

triebswirtschaftlicher Kennziffern ermittelt. Bei der Dimensionierung des Gebäu-

des wurde sich an der Größe klassischer und bewährter Pflegeeinrichtungen mit 

einer vergleichbaren Belegung orientiert. So wird ein nachhaltiger und sicherer 

Betrieb der Einrichtung gewährleistet. Zu Größe der Kita siehe oben Punkt b).  

g) Während der Bauarbeiten zur Realisierung der Planvorhaben ist mit nachbarli-

chen Beeinträchtigungen durch Baustellenverkehre sowie durch die Ausführung 

der Bautätigkeiten selbst (z.B. durch Lärm und Staub) zu rechnen. Ggf. notwen-

dige Schutzmaßnahmen sind im Rahmen des Abbruch- und Bauantragsverfah-

rens nachzuweisen. Im Zuge der Baumaßnahmen wird zudem auf Veranlassung 

des Bauherrn ein sog. Beweissicherungsverfahren durch einen externen Bau-

sachverständigen durchgeführt. Dabei wird der Zustand von Straßen, Bäumen 

und angrenzenden Gebäuden dokumentiert. Auf diese Weise wird sichergestellt, 

dass mögliche baubedingte Schäden dokumentiert und im Anschluss durch den 

Verursacher reguliert werden. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Den geäußerten Bedenken wird nicht gefolgt. 
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II/A 4.: Äußerungen der Öffentlichkeit 

 

 

 
 
 
 
 
a) 
 
b) 
 
c) 
d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) 
 
 
 
 
 
 



V 30/III – Abwägungsmaterial zur Offenlage  Seite 20 

 

 
 



V 30/III – Abwägungsmaterial zur Offenlage  Seite 21 

 

 
 
 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/A 4  

a) Der Bebauungsplan V 30/III bleibt mit der Wohnanlage für betreutes Wohnen 

hinter der Höhe des heute an der Stelle bestehenden Turmes (27,00 m) zurück, 

sieht aber einen hinsichtlich des Gebäudevolumens größeren Baukörper vor. 

Das Solitärgebäude mit einer zulässigen Gebäudehöhe von 23,50 m hebt sich 

von der Maßstäblichkeit der direkten Umgebung (Reihenhäuser) ab, nimmt aber 

städtebauliche Bezüge zur gesamten Nachkriegsmoderne der Alkenrather Sied-

lung mit zahlreichen Zeilenbauten und städtebaulichen Dominaten auf. Orientie-

rungsmaßstab ist insofern nicht nur eine Straße, sondern das Gesamtgefüge ei-

nes Stadtteils Alkenrath. Der Begriff des „Einfügens“ steht in Verbindung mit dem 

§ 34 BauGB und ist für Bereiche vorgesehen, für die keine verbindliche Bauleit-

planung existiert. Im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens (insbesondere eines 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes) wird die städtebauliche Verträglichkeit 

einer Planung während des Verfahrens eruiert. Das städtebauliche Ziel des spar-

samen Umgangs mit Grund und Boden (§1a (2) BauGB) und insbesondere das 
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Ziel den alten schützenswerten Baumbestand im Süden zu erhalten, aber auch 

die notwendige Anzahl der betreuten Wohneinheiten und der Kapazität der Ta-

gesbetreuung, die für einen nachhaltigen Betrieb der Einrichtung erforderlich 

sind, machen zum einen eine stärker vertikale Ausnutzung und zum anderen ein 

Heranrücken an die nördlich angrenzende Wohnbebauung erforderlich. Dies ist 

jedoch aus städtebaulichen Gründen vertretbar, sofern den allgemeinen Anfor-

derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gem. § 1 (6) Nr. 1 BauGB 

im Hinblick auf Besonnung, Belichtung und Belüftung Rechnung getragen wird. 

Zur im Norden an die Geschwister-Scholl-Straße nächstgelegenen Wohnbebau-

ung hält der Neubau einen Abstand von min. 18,0 m ein. Eine planungs- und/oder 

bauordnungsrechtlich verbindliche, gesetzliche Definition einer ausreichenden 

Besonnung besteht nicht. Die DIN 5034-1 „Tageslicht in Innenräumen – Teil 1: 

Allgemeine Anforderungen“ (2011) wertet jedoch in Kapitel 4.4 eine Wohnung als 

ausreichend besonnt, wenn in mindestens einem Aufenthaltsraum einer Woh-

nung am Stichtag 17. Januar eine Besonnungsdauer von 1 Stunde möglich ist. 

In der Verschattungsstudie, die dem Bebauungsplan beigefügt ist, wird der 21.12. 

als ungünstigster Tag (SA= 8:32, SU= 16:27) betrachtet, da es sich hierbei mit 

Sonnenaufgang (SA) um 08:32 Uhr und Sonnenuntergang (SU) um 16.27 Uhr 

um den kürzesten Tag des Jahres handelt; Vergleich am 17.01. (SA= 8:26, SU= 

16:57). Eine dauerhafte Verschattung, auch in den Wintermonaten mit abneh-

mendem Tageslicht, wird durch das Appartementhaus nicht verursacht. Die ein-

zelnen Wohneinheiten in allen Reihenhauszeilen werden am 21.12., dem kürzes-

ten Tag, zeitverschoben über den Tag, bei einer möglichen Sonnendauer von ca. 

8 Stunden, max. 1 bis 1,5 Stunden verschattet. Bis zum 21.06. nimmt die Ver-

schattungsdauer stetig ab, bis es am 21.06 dann zu keiner Verschattung durch 

das Appartementhaus mehr kommt. Wesentliche Beeinträchtigungen der Belich-

tung und Belüftung sind bei der geplanten Höhe und Lage des Neubaus also 

nicht zu erwarten, so dass der Baukörper in seiner Höhe und seinem Volumen 

städtebaulich vertretbar erscheint.  

b) Der Mangel an Stellplätzen im öffentlichen Raum kann durch das Vorhaben nicht 

kompensiert werden. Der durch die geplanten Vorhaben Kita und betreutes Woh-

nen ausgelöste Stellplatzbedarf wurde durch ein Verkehrsgutachten ermittelt und 

ist im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. Die bauordnungs-

rechtlich erforderlichen Stellplätze werden auf dem Grundstück und in einer Tief-

garage untergebracht. Die Herstellung weiterer Stellplätze außerhalb des Vorha-

bengebietes zur Kompensierung des bestehenden öffentlichen Parkdrucks kann 

von der Vorhabenträgerin nicht gefordert werden.  

c) Im Rahmen des Bebauungsplanes wurde eine Baumerfassung als „Landespfle-

gerische Stellungnahme“ erstellt, in welcher der Bestand auf dem Grundstück 
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aufgenommen und bewertet wurde. Bei den Bäumen die im Rahmen des Vorha-

bens entnommen werden müssen, handelt es sich nicht um den alten schützens-

werten Baumbestand. Dieser soll in jedem Fall erhalten werden und wird dem-

entsprechend im Bebauungsplan zum Erhalt und zur Pflege verbindlich festge-

setzt. Weitere Regelungen und Verpflichtungen zum Schutz der Bestandsbäume 

sind Bestandteil des Durchführungsvertrages, der Bestandteil des Bebauungs-

planes ist. Darüber hinaus wurde die Planung der Tiefgarage dahingehend an-

gepasst, als dass sie in Ihrer Ausdehnung auf die Wurzelbereiche der südlichen 

Baugruppen reagiert.  

d) Sowohl die Kita als auch das betreute Wohnen werden zusätzlichen Verkehr er-

zeugen. Dieser Verkehr kann nur geschätzt werden, solange nicht beide Nutzun-

gen im Betrieb sind. Hierzu gibt es allgemein anerkannte Richtlinien und Erfah-

rungswerte, die Grundlage der Schätzung bilden. Bei Annahme eines „Worst-

Case-Szenarios“ und in der absoluten Spitzenzeit wird die vorhandene Verkehrs-

stärke in der Geschwister-Scholl-Straße von etwa 50 Kfz/h auf knapp 200 Kfz/h 

erhöht. Die Geschwister-Scholl-Straße ist etwa 450m lang. Eine Befahrung bei 

30 km/h dauert knapp eine Minute. Eine lineare Verteilung der 200 Kfz/h auf eine 

Minute ergäbe 3 bis 4 Fahrzeuge, die gleichzeitig in der Geschwister-Scholl-

Straße unterwegs wären. Der Verkehr wird sich zwar nicht linear auf die Minuten 

verteilen, aber es sind selten mehr als 10 Fahrzeuge in der absoluten Spitzenzeit 

zu erwarten. 

 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Den geäußerten Bedenken wird nicht gefolgt. 
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II/A 5.: Äußerungen der Öffentlichkeit  

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/A 5  

 

a) Kindertagesstätten werden grundsätzlich im gesamten Stadtgebiet gebraucht. 

Eine Beschränkung auf Stadtteile ist nicht praktikabel. Freie Kitaplätze stehen 

grundsätzlich dem gesamten Stadtgebiet zur Verfügung unabhängig von Stadt-

teilgrenzen.  

b) Der Bebauungsplan V 30/III bleibt mit der Wohnanlage für betreutes Wohnen 

hinter der Höhe des heute an der Stelle bestehenden Turmes (27,00 m) zurück, 

sieht aber einen hinsichtlich des Gebäudevolumens größeren Baukörper vor. 

 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) 
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Das Solitärgebäude mit einer zulässigen Gebäudehöhe von 23,50 m hebt sich 

von der Maßstäblichkeit der direkten Umgebung (Reihenhäuser) ab, nimmt aber 

städtebauliche Bezüge zur gesamten Nachkriegsmoderne der Alkenrather Sied-

lung mit zahlreichen Zeilenbauten und städtebaulichen Dominaten auf. Orientie-

rungsmaßstab ist insofern nicht nur eine Straße, sondern das Gesamtgefüge ei-

nes Stadtteils Alkenrath. Der Begriff des „Einfügens“ steht in Verbindung mit dem 

§ 34 BauGB und ist für Bereiche vorgesehen, für die keine verbindliche Bauleit-

planung existiert. Im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens (insbesondere eines 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes) wird die städtebauliche Verträglichkeit 

einer Planung während des Verfahrens eruiert. Das städtebauliche Ziel des spar-

samen Umgangs mit Grund und Boden (§1a (2) BauGB) und insbesondere das 

Ziel den alten schützenswerten Baumbestand im Süden zu erhalten, aber auch 

die notwendige Anzahl der betreuten Wohneinheiten und der Kapazität der Ta-

gesbetreuung, die für einen nachhaltigen Betrieb der Einrichtung erforderlich 

sind, machen zum einen eine stärker vertikale Ausnutzung und zum anderen ein 

Heranrücken an die nördlich angrenzende Wohnbebauung erforderlich. Dies ist 

jedoch aus städtebaulichen Gründen vertretbar, sofern den allgemeinen Anfor-

derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gem. § 1 (6) Nr. 1 BauGB 

im Hinblick auf Besonnung, Belichtung und Belüftung Rechnung getragen wird. 

Zur im Norden an die Geschwister-Scholl-Straße nächstgelegenen Wohnbebau-

ung hält der Neubau einen Abstand von min. 18,0 m ein. Eine planungs- und/oder 

bauordnungsrechtlich verbindliche, gesetzliche Definition einer ausreichenden 

Besonnung besteht nicht. Die DIN 5034-1 „Tageslicht in Innenräumen – Teil 1: 

Allgemeine Anforderungen“ (2011) wertet jedoch in Kapitel 4.4 eine Wohnung als 

ausreichend besonnt, wenn in mindestens einem Aufenthaltsraum einer Woh-

nung am Stichtag 17. Januar eine Besonnungsdauer von 1 Stunde möglich ist. 

In der Verschattungsstudie, die dem Bebauungsplan beigefügt ist, wird der 21.12. 

als ungünstigster Tag (SA= 8:32, SU= 16:27) betrachtet, da es sich hierbei mit 

Sonnenaufgang (SA) um 08:32 Uhr und Sonnenuntergang (SU) um 16.27 Uhr 

um den kürzesten Tag des Jahres handelt; Vergleich am 17.01. (SA= 8:26, SU= 

16:57). Eine dauerhafte Verschattung, auch in den Wintermonaten mit abneh-

mendem Tageslicht, wird durch das Appartementhaus nicht verursacht. Die ein-

zelnen Wohneinheiten in allen Reihenhauszeilen werden am 21.12., dem kürzes-

ten Tag, zeitverschoben über den Tag, bei einer möglichen Sonnendauer von ca. 

8 Stunden, max. 1 bis 1,5 Stunden verschattet. Bis zum 21.06. nimmt die Ver-

schattungsdauer stetig ab, bis es am 21.06 dann zu keiner Verschattung durch 

das Appartementhaus mehr kommt. Wesentliche Beeinträchtigungen der Belich-

tung und Belüftung sind bei der geplanten Höhe und Lage des Neubaus also 

nicht zu erwarten, so dass der Baukörper in seiner Höhe und seinem Volumen 

städtebaulich vertretbar erscheint.  
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c) Die Öffentlichkeit wird über das weitere Verfahren im üblichen gesetzlichen Rah-

men informiert. Die bebauungsplanunterlagen werden der Öffentlichkeit auf der 

Internetseite der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt.  

 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Den geäußerten Bedenken wird nicht gefolgt. 
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II/A 6.: Äußerungen der Öffentlichkeit  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/A 6 

a) In Leverkusen besteht grundsätzlich ein hoher Bedarf an Kitaplätzen. Ein Teil 

davon am Standort Leverkusen-Alkenrath und in direkter Umgebung, die an dem 

Standort Geschwister-Scholl-Straße optimal gebündelt werden können. Derzeit 

ist kein Grundstück als Alternative in entsprechender Lage und Größe verfügbar.  

c) 
 
d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) 
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Mit der zunehmenden Alterung der Bevölkerung (Demographischer Wandel) 

muss auch ein entsprechend diverses Angebot an „Wohnformen im Alter“ ge-

schaffen werden. So sind bestimmte Menschen im Alter noch sehr mobil und 

selbstständig, andere wiederum benötigen Hilfe im Alltag.  

Sowohl die Kita und das betreute Wohnen werden zusätzlichen Verkehr erzeu-

gen. Dieser Verkehr kann nur geschätzt werden, solange nicht beide Nutzungen 

im Betrieb sind. Hierzu gibt es allgemein anerkannte Richtlinien und Erfahrungs-

werte, die Grundlage der Schätzung bilden. Bei Annahme eines „Worst-Case-

Szenarios“ und in der absoluten Spitzenzeit wird die vorhandene Verkehrsstärke 

in der Geschwister-Scholl-Straße von etwa 50 Kfz/h auf knapp 200 Kfz/h erhöht. 

Die Geschwister-Scholl-Straße ist etwa 450m lang. Eine Befahrung bei 30 km/h 

dauert knapp eine Minute. Eine lineare Verteilung der 200 Kfz/h auf eine Minute 

ergäbe 3 bis 4 Fahrzeuge, die gleichzeitig in der Geschwister-Scholl-Straße un-

terwegs wären. Der Verkehr wird sich zwar nicht linear auf die Minuten verteilen, 

aber es sind selten mehr als 10 Fahrzeuge in der absoluten Spitzenzeit zu erwar-

ten. 

b) Die durch das Altenheim der Diakonie ausgelösten Konflikte in der Geschwister-

Scholl-Straße sind nicht Bestandteil dieses Bauleitplanverfahrens und können 

daher auch nicht in diesem Rahmen berücksichtigt und/oder behoben werden. 

Im Zuge der Baumaßnahmen wird zudem auf Veranlassung des Bauherrn ein 

sog. Beweissicherungsverfahren durch einen externen Bausachverständigen 

durchgeführt. Dabei wird der Zustand von Straßen, Bäumen und angrenzenden 

Gebäuden dokumentiert. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass mögliche bau-

bedingte Schäden dokumentiert und im Anschluss durch den Verursacher regu-

liert werden. 

c) Die Zahlen wurden im Planungsverlauf bis zur Offenlage konkretisiert und plau-

sibilisiert. Die Bewohner-/Patientenzahlen sowie die Zahlen der Mitarbeiter sind 

im Entwurf der vorliegenden Planung aktualisiert und in allen Planbestandteilen 

auf den gleichen Stand gebracht.  

d) Das bauliche Entwicklungsziel dieses Bebauungsplanverfahrens ist die Ansied-

lung einer in Leverkusen benötigte Kita zusammen mit betreutem Wohnen in 

Kombination mit einer Tagesbetreuung auf der Vorhabenfläche. Die Anlage von 

50-60 Garagen widerspricht dieser Planung. Eine verkehrliche Erschließung der 

Fläche über die Alkenrather Straße wurde geprüft und als nicht umsetzbar ein-

gestuft. Der Mangel an Stellplätzen im öffentlichen Raum kann durch das Vorha-

ben nicht kompensiert werden. Es ist dem Grundstückseigentümer aber auch 

nicht zuzumuten, den im öffentlichen Straßenraum bestehenden Mangel an Stell-

plätzen auf dem eigenen Grundstück durch die Bereitstellung zusätzlicher Stell-

plätze für Anwohner im Umfeld zur Verfügung zu stellen. 
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e) Grundsätzlich hat die Stadt Leverkusen über ein von einem Investor geplantes 

Bauvorhaben nach pflichtgemäßen Ermessen zu entscheiden. Der kommunalen 

Planungshoheit kommt dabei die Aufgabe zu, die Planungsabsichten der Inves-

toren, aber auch unterschiedliche planerische Interessen zu gewichten und er-

gebnisorientiert abzuwägen. Im vorliegenden Fall wurde vor Festlegung einer be-

stimmten städtebaulichen Konzeption verschiedene Varianten geprüft und mit 

der Verwaltung abgestimmt. Dabei sind die marktwirtschaftlichen Interessen des 

Investors, aus Projektentwicklungen einen Gewinn zu erzielen in der deutschen 

und europäischen Form zu wirtschaften üblich und insofern nicht zu beanstan-

den. Die Stadtentwicklung und Stadtplanung der Stadt Leverkusen basiert jedoch 

nicht auf der Prämisse einem etwaigen Investor besonders viel oder besonders 

wenig Gewinn zu ermöglichen, sondern für das jeweilige Plangebiet eine ganz-

heitliche gelungene, städtebauliche, ökologische und soziale Lösung – in Abwä-

gung sämtlicher Belange – zu erarbeiten.  

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Den geäußerten Bedenken wird nicht gefolgt. 
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II/A 7.: Äußerungen der Öffentlichkeit  

 

 
 
a) 
 
 
 
b) 
 
 
c) 



V 30/III – Abwägungsmaterial zur Offenlage  Seite 32 

 

 

 

d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) 
 
 
 
 
 



V 30/III – Abwägungsmaterial zur Offenlage  Seite 33 

 

 

f) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) 
 
 
 
 
 



V 30/III – Abwägungsmaterial zur Offenlage  Seite 34 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/A 7  

a) Die Nomenklatur der Bauleitplanverfahren folgt einer ganz bestimmten Systema-

tik. Mitunter soll über die Ortsbezeichnung Interesse an der Planung geweckt 

werden. Im vorliegenden Fall hat es im laufenden Verfahren eine Konzeptände-

rung gegeben, weshalb das betreute Wohnen im Namen des Bebauungsplanes 

keine Berücksichtigung mehr fand.  

h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) 
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b) Der Bebauungsplan V 30/III bleibt mit der Wohnanlage für betreutes Wohnen 

hinter der Höhe des heute an der Stelle bestehenden Turmes (27,00 m) zurück, 

sieht aber einen hinsichtlich des Gebäudevolumens größeren Baukörper vor. 

Das Solitärgebäude mit einer zulässigen Gebäudehöhe von 23,50 m hebt sich 

von der Maßstäblichkeit der direkten Umgebung (Reihenhäuser) ab, nimmt aber 

städtebauliche Bezüge zur gesamten Nachkriegsmoderne der Alkenrather Sied-

lung mit zahlreichen Zeilenbauten und städtebaulichen Dominaten auf. Orientie-

rungsmaßstab ist insofern nicht nur eine Straße, sondern das Gesamtgefüge ei-

nes Stadtteils Alkenrath. Der Begriff des „Einfügens“ steht in Verbindung mit dem 

§ 34 BauGB und ist für Bereiche vorgesehen, für die keine verbindliche Bauleit-

planung existiert. Im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens (insbesondere eines 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes) wird die städtebauliche Verträglichkeit 

einer Planung während des Verfahrens eruiert. Das städtebauliche Ziel des spar-

samen Umgangs mit Grund und Boden (§1a (2) BauGB) und insbesondere das 

Ziel den alten schützenswerten Baumbestand im Süden zu erhalten, aber auch 

die notwendige Anzahl der betreuten Wohneinheiten und der Kapazität der Ta-

gesbetreuung, die für einen nachhaltigen Betrieb der Einrichtung erforderlich 

sind, machen zum einen eine stärker vertikale Ausnutzung und zum anderen ein 

Heranrücken an die nördlich angrenzende Wohnbebauung erforderlich. Dies ist 

jedoch aus städtebaulichen Gründen vertretbar, sofern den allgemeinen Anfor-

derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Hinblick auf Besonnung, 

Belichtung und Belüftung Rechnung getragen wird. Zur im Norden an die Ge-

schwister-Scholl-Straße nächstgelegenen Wohnbebauung hält der Neubau ei-

nen Abstand von min. 18,0 m ein. Eine planungs- und/oder bauordnungsrechtlich 

verbindliche, gesetzliche Definition einer ausreichenden Besonnung besteht 

nicht. Die DIN 5034-1 „Tageslicht in Innenräumen – Teil 1: Allgemeine Anforde-

rungen“ (2011) wertet jedoch in Kapitel 4.4 eine Wohnung als ausreichend be-

sonnt, wenn in mindestens einem Aufenthaltsraum einer Wohnung am Stichtag 

17. Januar eine Besonnungsdauer von 1 Stunde möglich ist. In der Verschat-

tungsstudie, die dem Bebauungsplan beigefügt ist, wird der 21.12. als ungüns-

tigster Tag (SA= 8:32, SU= 16:27) betrachtet, da es sich hierbei mit Sonnenauf-

gang (SA) um 08:32 Uhr und Sonnenuntergang (SU) um 16.27 Uhr um den kür-

zesten Tag des Jahres handelt; Vergleich am 17.01. (SA= 8:26, SU= 16:57). Eine 

dauerhafte Verschattung, auch in den Wintermonaten mit abnehmendem Tages-

licht, wird durch das Appartementhaus nicht verursacht. Die einzelnen Wohnein-

heiten in allen Reihenhauszeilen werden am 21.12., dem kürzesten Tag, zeitver-

schoben über den Tag, bei einer möglichen Sonnendauer von ca. 8 Stunden, 

max. 1 bis 1,5 Stunden verschattet. Bis zum 21.06. nimmt die Verschattungs-

dauer stetig ab, bis es am 21.06 dann zu keiner Verschattung durch das Appar-

tementhaus mehr kommt. Wesentliche Beeinträchtigungen der Belichtung und 
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Belüftung sind bei der geplanten Höhe und Lage des Neubaus also nicht zu er-

warten, so dass der Baukörper in seiner Höhe und seinem Volumen städtebau-

lich vertretbar erscheint.  

c) Sowohl in der Nordwest- als auch in der Südostansicht ist die Kita neben dem 

geplanten Wohngebäude dargestellt. Unabhängig von der Bezeichnung des Be-

bauungsplanes wird das geplante Apartmenthaus ebenso wie die Kita in allen 

Planungsunterlagen detailliert beschrieben und dargestellt. 

d) Wohnblock betreutes Wohnen: 

Das Vorkommen einer Altlast schließt eine Bebauung nicht kategorisch aus. 

Wenn eine Altlast auf einem Grundstück besteht, ist diese gutachterlich zu unter-

suchen und zu bewerten um potentielle Gefährdungen für die zukünftige Bebau-

ung und Nutzung zu identifizieren und ggf. erforderliche Maßnahmen zu formu-

lieren. Im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens wurde ein entsprechendes Bo-

dengutachten erstellt.  

Zu Höhe des Wohnblocks siehe b).  

Der durch das Vorhaben ausgelöste Stellplatzbedarf wurde im Rahmen eines 

Verkehrsgutachtens ermittelt und ist vollständig auf dem Vorhabengrundstück 

nachzuweisen. Im Regelfall wird sich, wenn keine eigene Stellplatzsatzung der 

Stadt oder Gemeinde vorliegt, an den Richtwerten der Landesbauordnung orien-

tiert. Aufgrund des bereits hohen Parkdrucks in der Geschwister-Scholl-Straße 

ist der Ansatz der Landesbauordnung nach gutachterlicher Einschätzung jedoch 

zu gering, weshalb bereits höhere Werte angesetzt wurden. Insgesamt kann von 

11 Mitarbeitern für die Früh- bzw. ausgegangen werden. Beim Schichtwechsel 

müssen einige zusätzliche Stellplätze zur Verfügung stehen, weil ein Teil der 

zweiten Schicht ankommt, bevor die erste Schicht abfährt. Hier wird kalkuliert, 

dass 6 weitere Stellplätze notwendig werden (50%). Somit sind 17 Stellplätze für 

Mitarbeiter zu kalkulieren. Darüber hinaus ist ein Stellplatz für einen Arzt oder 

Physiotherapeut erforderlich. Ein geringer Anteil der Anwohner des betreuten 

Wohnens hat ggf. noch einen eigenen Pkw. Gemäß dem Betriebskonzept liegt 

dieser Anteil erfahrungsgemäß zwar nahe Null, auf der sicheren Seite wird jedoch 

10% der Wohneinheiten angenommen, demnach 5 bis 6 erforderliche Stellplätze. 

Für die gutachterlich ermittelten 20 Besucher, die sich jedoch über den ganzen 

Tag aufteilen, wurden weitere 5 Stellplätze (25% des Besucheraufkommens) kal-

kulier. In Spitzenzeiten können darüber hinaus gehende Besucher auch die 6 

freien Stellplätze nutzen, die für den Schichtwechsel reserviert sind, da sich die 

Spitzenzeiten der Besucher voraussichtlich nicht zeitlich mit einem Schichtwech-

sel überlagern. Somit liegt die erforderliche Stellplatzanzahl bei etwa 28 bis 30 

Stellplätzen. Die 28 geplanten Stellplätze decken damit den ausgelösten Bedarf 

ab.  
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Sowohl die Kronen- als auch die Wurzelbereiche der zum Erhalt festgesetzten 

Bestandsbäume dürfen bei der Bauausführung nicht tangiert werden. Dies bein-

haltet auch die Herstellung der Baugrube. Grundsätzlich sind alle Arbeiten/Ein-

griffe im Wurzelbereich der zu erhaltenden Bäume nur in Absprache mit dem FB 

67 durchzuführen. Eine ökologische Baubegleitung (ÖBB) nach Maßgaben des 

FB 67 ist durch den Vorhabenträger vor Ausführung jeglicher Bauarbeiten zu be-

auftragen. Eingriffe innerhalb der Wurzelräume entsprechender Bäume ohne 

fachliche Begleitung sind nicht zulässig. Diese und weitere Regelungen und Ver-

pflichtungen zum Schutz der Bestandsbäume sind Bestandteil des Durchfüh-

rungsvertrages, der Bestandteil des Bebauungsplanes ist.  

Die Akazie wird im Bebauungsplan nicht zum Erhalt festgesetzt und kann auch 

nicht gehalten werden. Die Entnahme der Akazie wird jedoch insofern Ausgegli-

chen, als dieser Baum innerhalb des Plangebietes durch eine Neupflanzung zu 

ersetzen ist.  

e) Kita 

Die Kita und das betreute Wohnen werden zusätzlichen Verkehr erzeugen. Die-

ser Verkehr kann nur geschätzt werden, solange nicht beide Nutzungen im Be-

trieb sind. Hierzu gibt es allgemein anerkannte Richtlinien und Erfahrungswerte, 

die Grundlage der Schätzung bilden. Bei Annahme eines „Worst-Case-Szena-

rios“ und in der absoluten Spitzenzeit wird die vorhandene Verkehrsstärke in der 

Geschwister-Scholl-Straße von etwa 50 Kfz/h auf knapp 200 Kfz/h erhöht. Die 

Geschwister-Scholl-Straße ist etwa 450m lang. Eine Befahrung bei 30 km/h dau-

ert knapp eine Minute. Eine lineare Verteilung der 200 Kfz/h auf eine Minute 

ergäbe 3 bis 4 Fahrzeuge, die gleichzeitig in der Geschwister-Scholl-Straße un-

terwegs wären. Der Verkehr wird sich zwar nicht linear auf die Minuten verteilen, 

aber es sind selten mehr als 10 Fahrzeuge in der absoluten Spitzenzeit zu erwar-

ten.  

Das Plangebiet verfügt über eine gute Anbindung an den öffentlichen Personen-

nahverkehr. Die Bushaltestelle an der Geschwister-Scholl-Straße (Linien 202, 

209, 214, 217, N22) ist fußläufig erreichbar. Darüber hinaus befindet sich in un-

mittelbarer Nähe zum Plangebiet der Radweg an der Dhünn, der von der Alken-

rather Straße über die Wilhelm-Leuschner-Straße in westliche Richtung bis zur 

Bismarckstraße verläuft und das Plangebiet an das städtische Radwegenetz an-

bindet. Eine verkehrssichere fußläufige Erreichbarkeit des Plangebietes ist über 

die Fußwege entlang der Alkenrather Straße und der Geschwister-Scholl-Straße 

ebenfalls gewährleistet. Es ist daher nicht erforderlich einen Stellplatz pro Mitar-

beiter vorzusehen. Aus dem verkehrsgutachten geht hervor, dass auf dem 

Grundstück der Kita insgesamt 16 bis 23 Stellplätze einzurichten sind. Geplant 

sind 20 Stellplätze was im Bereich der empfohlenen Anzahl liegt.  
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Die Einbahnstraße der Geschwister-Scholl-Straße ist für Radfahrer auch im Ge-

genverkehr befahrbar. Gemäß der Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen 

(RASt 2006, FGSV) ist für den Begegnungsfall Pkw/Fahrrad eine Breite von 

4,00m vorgesehen, die hier vorhanden ist. Durch die Verkehrszunahme durch 

die Neubaumaßnahme wird es zwar mehr Begegnungsfälle geben, die aber auf-

grund des vorhandenen Querschnitts keine Probleme darstellen. In der Spitzen-

stunde wird dabei die Anzahl der Begegnungsfälle von etwa 2 auf 5 zukünftig 

steigen. 5 Begegnungen in der Spitzenzeit sind für Radfahrer zumutbar. 

Die Behauptung des Wegfalls von ca. 8 - 10 Stellplätzen ist eine Fehlannahme. 

Derzeit besitzt das ehemalige Gemeindegrundstück zwei Grundstückszufahrten, 

mit der Umsetzung der Planung würde eine weitere Ein- / Ausfahrt auf der Süd-

seite der Geschwister-Scholl-Straße hinzukommen. Diese Ein- / Ausfahrt ist etwa 

eine Stellplatzlänge breit. Demnach ist im Straßenraum der Geschwister-Scholl-

Straße mit dem Verlust eines Stellplatzes zu rechnen. Die derzeit auf dem Grund-

stück der ehem. Ev. Gemeinde abgestellten Kfz parken dort illegal, können den 

Besitzern räumlich nicht zugeordnet und damit auch nicht berücksichtigt werden. 

Das Stellplatzkonzept der Planung sieht die Notwendigkeit den Stellplatzbedarf 

jeder Baumaßnahme auf dem eigenen Grundstück nachzuweisen. Weiterhin ist 

es nicht Aufgabe der Vorhabenträgerin und damit auch nicht die des Bauleitplan-

verfahrens, den Stellplatzmangel im öffentlichen Straßenraum aufgrund der Ver-

kehrsentwicklung für die gesamte Straße zu beheben. 

Zu den Ansichten des Kita-Gebäudes siehe c). 

f) Verkehr 

Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung wurde die Verkehrssituation in der Ge-

schwister-Scholl-Straße untersucht. Dabei wurde sowohl die aktuelle Situation 

durch Verkehrszählungen erfasst als auch die zukünftige Situation nach Herstel-

lung der Vorhaben prognostiziert. Zur Bewertung werden allgemein anerkannte 

und gesetzlich durch Normen vorgegebene Richtwerte zu Grunde gelegt. Die 

Verkehrszählung hat ergeben, dass in der Geschwister-Scholl-Straße nur ein ge-

ringes Verkehrsaufkommen mit maximal etwa 50 Kfz in der Spitzenstunde vor-

liegt. Durch die Einbahnstraßenregelung entfällt der für Erschließungsstraßen 

übliche Begegnungsfall, so dass die Straße zusätzlichen Verkehr problemlos auf-

nehmen kann. Besonders im Hinblick auf den Hol- und Bringverkehr der Kita sind 

hier gute Bedingungen vorhanden.  

Ebenfalls Bestandteil des Verkehrsgutachtens ist eine Bewertung der Leistungs-

fähigkeit der betroffenen Knotenpunkte (hier u.a. Ausfahrt aus der Geschwister-

Scholl-Straße auf die Alkenrather Straße / L288). Das Gutachten weist unter Ka-

pitel 9 „Leistungsnachwiese der Knotenpunkte“ nach, dass selbst im Worst-Case-

Szenario, in dem bis zu 70% der Kinder von ihren Eltern mit dem Pkw gebracht 
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bzw. abgeholt werden, für alle betroffenen Knotenpunkte eine ausreichende Qua-

litätsstufe erreicht wird. Somit ist nachgewiesen, dass der zusätzliche Verkehr 

der Kita, vorwiegend vom Hol- und Bringverkehr der Eltern geprägt, und dem 

betreuten Wohnen vom bestehenden Verkehrsnetz ohne weitere Maßnahmen 

aufgenommen werden kann. 

In dem Verkehrsgutachten wurden vorhandene verkehrstechnische Anlagen un-

ter der Annahme, dass diese funktionieren, berücksichtigt. Eine Reparatur und/o-

der Instandsetzung nicht funktionierender bestehender verkehrstechnischer An-

lagen im öffentlichen Verkehrsraum ist nicht Aufgabe der Vorhabenträgerin und 

kann auch nicht im Rahmen des Bauleitplanverfahrens geregelt werden. Bei der 

fachlichen Situationsbetrachtung ist der Gutachter zunächst von einer funktionie-

renden Kontaktschleife/Anlage ausgegangen. Sollte in dem Fall tatsächlich eine 

technische Funktionsstörung vorliegen, sollten dies die betroffenen Anwohner an 

den zuständigen Fachbereich (66) oder ihre politischen Vertreter im Bürger- und 

Umweltausschuss melden.  

Regelmäßige Konfliktsituationen mit dem Müllfahrzeug sind nicht zu erwarten. 

Selbst in Spitzenzeiten der Kita sind selten mehr als 10 Fahrzeuge gleichzeitig in 

der Geschwister-Scholl-Straße unterwegs.  

Im Zuge der Baumaßnahmen wird zudem auf Veranlassung des Bauherrn ein 

sog. Beweissicherungsverfahren durch einen externen Bausachverständigen 

durchgeführt. Dabei wird der Zustand von Straßen, Bäumen und angrenzenden 

Gebäuden dokumentiert. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass mögliche bau-

bedingte Schäden dokumentiert und im Anschluss durch den Verursacher regu-

liert werden.  

Die Regelungen zum Schutz vor Baulärm, Schmutz und Baustellenverkehr sind 

durch den Bauherren nach Maßgabe der einschlägigen Vorschriften im Rahmen 

der Bauausführung zu beachten. Vorübergehende Beeinträchtigungen während 

der Abriss- und Bauphase sollen nach Möglichkeit auf ein notwendiges Maß be-

schränkt werden, sind aber nicht in Gänze zu vermeiden. Derartige Immissionen 

sind jedoch keine durch den Bebauungsplan bewirkten dauerhaften Nachteile. 

Bei Verstößen steht den Anwohnern selbstverständlich der Beschwerdeweg 

beim zuständigen Bauunternehmen vor Ort aber auch bei den zuständigen Stel-

len der Fachverwaltung der Stadt Leverkusen offen.  

Es ist bekannt, dass in der Geschwister-Scholl-Straße ein hoher Parkdruck vor-

herrscht, der Mangel an Stellplätzen im öffentlichen Raum kann aber durch das 

Vorhaben nicht kompensiert werden, da das nicht die Aufgabe dieses Bebau-

ungsplanes ist. Der durch die geplanten Vorhaben Kita und betreutes Wohnen 

ausgelöste Stellplatzbedarf wurde durch ein Verkehrsgutachten ermittelt und ist 
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im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. Die bauordnungs-

rechtlich erforderlichen Stellplätze werden auf dem Grundstück und in einer Tief-

garage untergebracht. Die Herstellung weiterer Stellplätze außerhalb des Vorha-

bengebietes zur Kompensierung des bestehenden öffentlichen Parkdrucks ist 

nicht Aufgabe des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und kann auch dem 

Vorhabenträger nicht zugemutet werden. 

g) Vorhandenes Seniorenheim: 

Das Hertha-Diergardt-Haus Seniorenheim ist nicht Bestandteil dieses Bauleit-

planverfahrens.  

h) Umfeld: 

Die Alkenrather Straße ist bereits eine hoch belastete Straße. Der zusätzliche 

Verkehr der Kita und des betreuten Wohnens ist verhältnismäßig gering gegen-

über den vorhandenen Verkehrsstärken. Eine signifikante Erschwerung der Que-

rung der Alkenrather Straße entsteht nicht, da an beiden Einmündungen der Ge-

schwister-Scholl-Straße über eine Signalanlage gesicherte Querungsmöglichkei-

ten vorliegen. Eine Überquerung der Alkenrather Straße zwischen den Signalan-

lagen ist heute bereits besonders für Kinder unsicher. Der zusätzliche Verkehr 

der Kita verändert diesen Umstand nicht. 

Das neue Gebäude wird in seiner Höhe hinter der Höhe des bestehenden Kirch-

turms und der Bestandsbäume zurückbleiben. Abgesehen davon ist die Aus-

sage, dass das Gebäude einen Einfluss auf den Radioempfang mit terrestrischen 

Antennen hat, technisch nicht belastbar, da die Empfangsqualität nicht alleine 

durch ein spezifisches Gebäude, sondern auch durch eine Vielzahl anderer Fak-

toren wie beispielsweise Reflektionen an anderen Hindernissen etc. bestimmt 

wird.  

Im Rahmen der Umsetzung der Planvorhaben ist es vorgesehen die bestehen-

den Wege am Teich zu verbinden. Weil der konkrete Wegeverlauf noch nicht im 

Detail ausgearbeitet ist (Schutz der Wurzelbereiche der Bestandsbäume etc.) 

zeigt die Entwurfsfassung der Planung den Weg nicht in zeichnerischer Form. 

Die Planung wird jedoch in der Begründung an mehreren Stellen beschrieben (S. 

15, S. 31, S. 32) und auf die Umsetzung durch den Durchführungsvertrag ver-

wiesen. Darüber hinaus kann der Entwurf einer Wegeverbindung dem veröffent-

lichten Baumgutachten (Anlage 12 - 2021/1886) auf Seite 18 entnommen wer-

den. Es ist davon auszugehen, dass mit dem „Lückenschluss“ der Spazierwege 

und mit der Umsetzung der Planvorhaben sich die in der Äußerung genannte 

Situation verbessert.  

Die Verschattungsstudie wurde erstellt um sicherzustellen bzw. nachzuweisen, 

dass für die angrenzende Wohnbebauung keine unzumutbaren Wohnverhält-

nisse durch übermäßige Verschattung entstehen. Dies konnte nachgewiesen 
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werden. Auch wenn eine Verschattung in westlichen Bereich nicht dargestellt 

wurde, so ist eine solche aufgrund des Sonnenstandes nur im Winter zu erwarten 

und dort auch nur in den Morgenstunden. Eine Beeinträchtigung gesunder Ar-

beitsverhältnisse ist hierdurch nicht zu erwarten.  

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Anlage 6 der Vorlage 2020/0189 gab es den 

genannten Baum noch. Zwischenzeitlich musste der Baum jedoch vom Fachbe-

reich Stadtgrün entnommen werden. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 

V30/III sieht jedoch nicht weit vom ehemaligen Baumstandort 3 Neupflanzungen 

vor.  

i) Abschluss 

§ 9 (2) BauO NRW beinhaltet das gestalterische Einfügen der baulichen Anlagen 

in ihre Umgebung. Der Bebauungsplan V 30/III sieht zwar mit der Wohnanlage 

für betreutes Wohnen eine höhere Bebauung als in der direkten Umgebung (Rei-

henhäuser) vor, nimmt aber städtebauliche Bezüge zur gesamten Nachkriegs-

moderne der Alkenrather Siedlung mit Zeilenbauten und städtebaulichen Domi-

naten auf. Hier ist nicht nur eine Straße, sondern das Gesamtgefüge eines Stadt-

teils zu betrachten. Der Begriff des „Einfügens“ steht in Verbindung mit dem § 34 

BauGB und ist für Bereiche vorgesehen, für die keine verbindliche Bauleitpla-

nung existiert. Im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens (insbesondere eines vor-

habenbezogenen Bebauungsplanes) wird die städtebauliche Verträglichkeit ei-

ner Planung während des Verfahrens eruiert und die verschiedenen Belange ge-

geneinander abgewogen. In diesem Fall machen das städtebauliche Ziel des 

sparsamen Umgangs mit Grund und Boden (§1a (2) BauGB) und das Ziel den 

alten schützenswerten Baumbestand im Süden zu erhalten, eine stärkere verti-

kale Ausnutzung erforderlich.  

Beide Gebäude sollen möglichst schnell fertiggestellt werden. Der Durchfüh-

rungsvertrag enthält Fristen, innerhalb welcher mit dem Bau zu beginnen ist und 

bis wann der Bau fertiggestellt werden muss. Daher ist nicht davon auszugehen, 

dass sich die Baustelle unverhältnismäßig in die Länge zieht.  

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Den geäußerten Bedenken wird nicht gefolgt. 
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II/A 8.: Äußerungen der Öffentlichkeit  

 

 

 

 

 

 

 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/A 8  

a) Der Bebauungsplan V 30/III bleibt mit der Wohnanlage für betreutes Wohnen 

hinter der Höhe des heute an der Stelle bestehenden Turmes (27,00 m) zurück, 

sieht aber einen hinsichtlich des Gebäudevolumens größeren Baukörper vor. 

Das Solitärgebäude mit einer zulässigen Gebäudehöhe von 23,50 m hebt sich 

von der Maßstäblichkeit der direkten Umgebung (Reihenhäuser) ab, nimmt aber 

städtebauliche Bezüge zur gesamten Nachkriegsmoderne der Alkenrather Sied-

lung mit zahlreichen Zeilenbauten und städtebaulichen Dominaten auf. Orientie-

rungsmaßstab ist insofern nicht nur eine Straße, sondern das Gesamtgefüge ei-

nes Stadtteils Alkenrath. Der Begriff des „Einfügens“ steht in Verbindung mit dem 

§ 34 BauGB und ist für Bereiche vorgesehen, für die keine verbindliche Bauleit-

planung existiert. Im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens (insbesondere eines 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes) wird die städtebauliche Verträglichkeit 

einer Planung während des Verfahrens eruiert. Das städtebauliche Ziel des spar-

samen Umgangs mit Grund und Boden (§1a (2) BauGB) und insbesondere das 

Ziel den alten schützenswerten Baumbestand im Süden zu erhalten, aber auch 

die notwendige Anzahl der betreuten Wohneinheiten und der Kapazität der Ta-

gesbetreuung, die für einen nachhaltigen Betrieb der Einrichtung erforderlich 

sind, machen zum einen eine stärker vertikale Ausnutzung und zum anderen ein 

Heranrücken an die nördlich angrenzende Wohnbebauung erforderlich. Dies ist 

jedoch aus städtebaulichen Gründen vertretbar, sofern den allgemeinen Anfor-

derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gem. § 1 (6) Nr. 1 BauGB 

im Hinblick auf Besonnung, Belichtung und Belüftung Rechnung getragen wird. 

Zur im Norden an die Geschwister-Scholl-Straße nächstgelegenen Wohnbebau-

ung hält der Neubau einen Abstand von min. 18,0 m ein. Eine planungs- und/oder 

bauordnungsrechtlich verbindliche, gesetzliche Definition einer ausreichenden 

Besonnung besteht nicht. Die DIN 5034-1 „Tageslicht in Innenräumen – Teil 1: 

Allgemeine Anforderungen“ (2011) wertet jedoch in Kapitel 4.4 eine Wohnung als 

ausreichend besonnt, wenn in mindestens einem Aufenthaltsraum einer Woh-

nung am Stichtag 17. Januar eine Besonnungsdauer von 1 Stunde möglich ist. 

In der Verschattungsstudie, die dem Bebauungsplan beigefügt ist, wird der 21.12. 

als ungünstigster Tag (SA= 8:32, SU= 16:27) betrachtet, da es sich hierbei mit 

Sonnenaufgang (SA) um 08:32 Uhr und Sonnenuntergang (SU) um 16.27 Uhr 

um den kürzesten Tag des Jahres handelt; Vergleich am 17.01. (SA= 8:26, SU= 

16:57). Eine dauerhafte Verschattung, auch in den Wintermonaten mit abneh-

mendem Tageslicht, wird durch das Appartementhaus nicht verursacht. Die ein-

zelnen Wohneinheiten in allen Reihenhauszeilen werden am 21.12., dem kürzes-

ten Tag, zeitverschoben über den Tag, bei einer möglichen Sonnendauer von ca. 

8 Stunden, max. 1 bis 1,5 Stunden verschattet. Bis zum 21.06. nimmt die Ver-

schattungsdauer stetig ab, bis es am 21.06 dann zu keiner Verschattung durch 
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das Appartementhaus mehr kommt. Wesentliche Beeinträchtigungen der Belich-

tung und Belüftung sind bei der geplanten Höhe und Lage des Neubaus also 

nicht zu erwarten, so dass der Baukörper in seiner Höhe und seinem Volumen 

städtebaulich vertretbar erscheint.  

b) Baustellen können durchaus platzsparend konzipiert werden, wenn die Platzver-

hältnisse vor Ort beengt/eingeschränkt sind. Dabei werden z. B. Baustellencon-

tainer möglichst vertikal aufgestellt. Für die platzsparende Aufstellung eines Bau-

krans gibt es ebenfalls einige technische Lösungen.  

Der Entwurf, welcher die Grundlage für diesen vorhabenbezogenen Bebauungs-

plan bildet, wurde unter Prüfung verschiedener Entwicklungsmöglichkeiten für 

das Grundstück in Abstimmung mit der Stadt Leverkusen erarbeitet. Die in der 

Äußerung vorgeschlagene Planung vernachlässigt, neben anderen Punkten, in 

erster Linie den Aspekt, dass die Außenfläche der Kita erheblich reduziert wer-

den müsste. Dies ist vor allem auch deshalb nicht umsetzbar, da es eine vorge-

schriebene Mindestgröße für Außenspielflächen gibt, die durch diese Planung 

deutlich unterschritten werden würde.  

c) Über den Durchführungsvertrag, der Bestandteil des Bebauungsplanes ist, wird 

festgesetzt, dass die Dachflächen die nicht durch Technikflächen in Anspruch 

genommen werden, mit Photovoltaikanlagen in Kombination mit der festgesetz-

ten Dachbegrünung auszustatten sind.  

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Den Anregungen wird dahingehend gefolgt, dass die Dachflächen ohnehin mit Pho-

tovoltaik ausgestattet werden sollten.  

 

Den weiteren geäußerten Bedenken wird nicht gefolgt.  

  



STADT LEVERKUSEN

Vorhabenbezogener Bebauungsplan V 30/III 

„Alkenrath – Kita zwischen Geschwister-Scholl-
Straße und Teich“ 
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II/B Äußerungen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange  

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgte auf 

Grundlage des § 4 (2) BauGB in der Zeit vom 16.05.2022 bis einschließlich 

24.06.2022.  
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II/B 1.: Deutsche Bahn AG  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/B 1  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an die Vorhabenträgerin weiterge-

leitet.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Kenntnisnahme  
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II/B 2.: EVL- Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/B 2  

Der Hinweis bzgl. der nicht Überbauung bestehender Leitungen wird zur Kenntnis ge-

nommen und an die Vorhabenträgerin weitergeleitet.  

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Kenntnisnahme 
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II/C Äußerungen der städtischen Dienststellen  

Die Beteiligung der städtischen Dienststellen erfolgte in der Zeit vom 16.05.2022 bis 

einschließlich 24.06.2022 parallel zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange auf Grundlage des § 4 (2) BauGB.  
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II/C 1.: Fachbereich (FB 36) Ordnung und Straßenverkehr – Ordnungs- und Ge-
werbeangelegenheiten – i. A. Kampfmittelbeseitigungsdienst 
(KBD)/Luftbildauswertung  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/C 1  

Der Bebauungsplan enthält einen entsprechenden Hinweis. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Kenntnisnahme 
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II/C 2.: Fachbereich (FB 36) Ordnung und Straßenverkehr  
– Verkehrslenkung/-sicherung  

 

  

a)  

b)  
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c)  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/C 2  

Zu a) Das durch die Planung verursachte Verkehrsaufkommen ist in der zum Bauleit-

planverfahren erstellten Verkehrsuntersuchung auf Grundlage des technischen 

Regelwerks „Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietsty-

pen“ (2006) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 

(FGSV e. V.) ermittelt worden. In Abstimmung mit dem Fachbereich 66 (Abt. 660 

Verkehrs- und Straßenbauplanung) sind unter Berücksichtigung der vorgenann-

ten Richtlinie auch hohe Belastungszahlen (sogenanntes Worst-Case-Szenario) 

bei dem Verkehrsaufkommen für die Betrachtung herangezogen worden. Dar-

über hinaus empfiehlt die Verkehrsuntersuchung für die Kita 16 – 23 Stellplätze 

und beurteilt die vorhandenen 20 als ausreichend. Auch die Stellplatzanzahl des 

Appartementgebäudes für betreutes Wohnen beurteilt die Verkehrsuntersu-

chung als „stark auf der sicheren Seite“.  

Wenn keine Verkehrsuntersuchung vorliegt, wird zur Herstellung der notwendi-

gen Stellplätze bei der Stadt Leverkusen die Stellplatzsatzung (seit dem 

08.10.2021 rechtskräftig) herangezogen. Gemäß der Stellplatzsatzung müsste 

die Kita nur zehn Stellplätze nachweisen (Anlage 1 der Stellplatzsatzung – Punkt 

8.1), tatsächlich kann die Kita die doppelte Anzahl vorweisen. Das Appartement-

gebäude für betreutes Wohnen bietet gemäß der Stellplatzsatzung ebenfalls 

ausreichend Stellplätze.  

Die Verkehrsuntersuchung kommt klar zu dem Ergebnis, dass der Parkdruck in 

der „Geschwister-Scholl-Straße“ durch die Planung nicht weiter erhöht wird.  

Zu b) Mit der Interpretation des zweiten Absatzes auf Seite 17 der Verkehrsuntersu-

chung konfrontiert (selbständiges Gehen zum Kita-Eingang), hat der Verfasser 

der Untersuchung auf Nachfrage deutlich gemacht, hier missverstanden worden 

zu sein. Hauptsächlich geht es bei diesem Sachverhalt um die Einschätzung der 

mittleren Verweildauer der mit dem PKW ankommenden Eltern. Die beschrie-

bene Situation war nur beispielhaft für eine mittlere Verweildauer des Eltern-

PKW genommen worden (sprich: das eingeübte und auch mal das außerplan-

mäßige Morgenritual mit dem Kind/den Kindern). Ältere Kinder brauchen weniger 

Zeit, jüngere erfahrungsgemäß etwas länger. Im Resultat ging es dem Verfasser 

um die Beschreibung einer PKW-Verweildauer von etwa fünf Minuten.  

Der weiteren Argumentation, dass wegen der Stellplatzsuche beider Planvorha-

ben in der „Geschwister-Scholl-Straße“ ein Verkehrschaos entsteht, kann der 

Untersuchungsverfasser nicht folgen. Die Verkehrssimulation lässt die Entste-

hung chaotischer Verhältnisse nicht erkennen.  
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In der Verkehrsuntersuchung wird auf Seite 16 festgehalten, dass aufgrund der 

– zum heutigen Bestand – ähnlichen Zufahrtssituation voraussichtlich kein seit-

licher Stellplatz in der „Geschwister-Scholl-Straße“ entfallen wird. Der Entfall ei-

nes Stellplatzes (eine Fahrzeuglänge) ist aber nicht ganz auszuschließen.  

Da es sich bei der vorliegenden Planung um einen vorhabenbezogenen Plan 

handelt und sich die Vorhabenträgerin zur Umsetzung gemäß Planzeichnung 

verpflichtet, gibt es keinen Anlass zur Spekulation um einen größeren Flächen-

bedarf der Zufahrt für das Gebäude des betreuten Wohnens.  

Zu c) Erfahrungswerte – als subjektive Wahrnehmung – halten keiner rechtlichen Prü-

fung stand. Die Verkehrsuntersuchung basiert auf Grundlage anerkannter Fach-

methoden. Hierbei sind Regelwerke der Forschungsgesellschaft für Straßen und 

Verkehrswesen (FGSV) herangezogen sowie für die Simulation der Verkehre 

(Leistungsfähigkeitsnachweis) das Programm KNOBEL der Firma BPS GmbH 

(Ettlingen) verwendet worden. Die Untersuchung kommt zu der Einschätzung, 

dass die Kindertagesstätte 16 – 23 vorhalten sollte. Diese fachliche Einschät-

zung liegt zwar unter der in der Stellungnahme II/C 2 geforderten Anzahl, ist aber 

doppelt so hoch wie der Richtwert der städtischen Stellplatzsatzung (im Sinne 

der angestrebten Mobilitätswende). Die vorgesehenen 20 Stellplätze der Kita 

werden von der Untersuchung als ausreichend erachtet. Es ist davon auszuge-

hen, dass eine erneute Überprüfung der in Stellungnahme aufgeführten Punkte 

(auch von anderen Fachpersonen) zu gleichen Ergebnissen führen wird und da-

her nicht sinnvoll ist.  

Im Rahmen interdisziplinärer Gespräche zwischen den Fachabteilungen „Stra-

ßenverkehr – Sachgebiet Verkehrslenkung“, „Verkehrs- und Straßenbaupla-

nung“ und „Städtebauliche Planung“ ist von der erstgenannten Stelle der emp-

fehlende Charakter der Stellungnahme II/C 2 betont worden.  

Hier (in der Abwägung) wird ausdrücklich festgehalten, dass die geäußerten Sor-

gen um die künftige Situation in der „Geschwister-Scholl-Straße“ durchaus nach-

zuvollziehen sind und die Stadtverwaltung die Entwicklung im Fokus behalten 

wird.  

Sollten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Planung in der Praxis doch 

problematische Situationen in der „Geschwister-Scholl-Str.“ entstehen, ist es an-

gedacht eine Regelung für den Stellplatzbereich des nahen Graf-Galen-Platzes 

zu finden um dort kurzzeitig den PKW abstellen zu können. Von dort sind es etwa 

zwei bis drei Gehminuten zur geplanten Kita.  
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Mögliche Ausweichstellplätze im Nahbereich – Kartengrundlage: Geobasis.NRW 2022, ohne Maßstab.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, den Bedenken wird – wie im Abwä-

gungsvorschlag ausgeführt – nicht gefolgt.  

  

Plangebiet 

(Kita) 

Kurzzeitparken 
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II/C 3.: Fachbereich Soziales (FB 50)  

 

 
  

Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/C 3  

Geplant ist keine Tagespflegeeinrichtung im klassischen Sinne, sondern ein frei finan-

ziertes Wohnen mit einer Tagesbetreuung für die Bewohner des Objektes. Das Objekt 

unterliegt somit nicht den Abstimmungsverfahren des Landespflegegesetzes. Der 

missverständliche Begriff „Tagespflegeeinrichtung wurde in den Bebauungsplanunter-

lagen durch den Begriff „Tagesbetreuung“ redaktionell ausgetauscht. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/C 4.: Fachbereich Umwelt (FB 32)  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/C 4 

 

1. Natur- und Landschafts-/Artenschutz 

Bereits heute besteht ein Trampelpfad in Teichufernähe, der von Osten und 

Westen jeweils auf das Grundstück führt. Das Vorhabengrundstück liegt nicht 

innerhalb des Landschaftsschutzgebietes. Geplant ist der Ausbau und die Her-

richtung eines Weges innerhalb des Vorhabengebietes, mit der Umsetzung der 

Planung ist auch eine spätere Herstellung einer Wegeverbindung zwischen den 

bestehenden Trampelpfaden vorgesehen. In das Landschaftsschutzgebiet 

greift die Planung nicht ein.  

 

Punkt 2 – 7: Fehlanzeige 

 

8. Untere Abfallwirtschaftsbehörde  

I. Ver- und Entsorgung  

Zwischenzeitlich hat es eine Abstimmung zwischen der Vorhabenträgerin 

und der Stellungnahmengeberin gegeben. Der Standplatz der Abfallbehäl-

ter für das Gebäude „Betreutes Wohnen“ ist in der Größe ausreichend, 

kann jedoch ggf. um weitere Container erweitert werden. Die Abfallentsor-

gung weicht zwar hinsichtlich der Entfernung vom Standplatz zur Straße 

(Ort der Abholung) von den nach §16 (2) AES vorgegebenen 15 m ab, 

jedoch wurde mit dem Betreiber der Einrichtung vereinbart, dass die Con-

tainer jeweils zum Abholtag eigenverantwortlich zu einer gezeichneten 

Fläche auf dem Grundstück direkt an der Straße verbracht und auch wie-

der abgeholt werden.  

Aus Platzgründen und der optischen Wirkung ist eine geeignete dauer-

hafte Aufstellfläche an der Straße nicht umsetzbar.  

II. Entsorgung und Aushubmassen  

Der Hinweis zur Separation in Haufenwerke bei der Begleitung der Boden-

arbeiten wird an die Vorhabenträgerin weitergeleitet und berücksichtigt.  

III. Abbruch von Gebäuden  

Der Hinweis über die Abbrucharbeiten werden zur Kenntnis genommen 

und an die Vorhabenträgerin weitergeleitet.  

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Die in der Stellungnahme genannten Umweltbelange sind in der Planung gemäß vor-

stehendem Abwägungsvorschlag hinreichend berücksichtigt.  
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II/C 5.: Feuerwehr (FB 37)  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/C 5  

Die Hinweise zum Brandschutz werden an die Vorhabenträgerin weitergeleitet und bei 

der Planung berücksichtigt.  

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Kenntnisnahme. 
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II/C 6.: Stadtgrün (FB 67)  

 

 
 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/C 6  

a) Die Planzeichnungen wurden entsprechend überarbeitet.  

b) Die textlichen Festsetzungen wurden entsprechend der Stellungnahme redaktio-

nell überarbeitet. Bzgl. der Fassadenbegrünung wurde eine entsprechende Fest-

setzung im Bebauungsplan getroffen.  

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Den Anregungen und Überarbeitungshinweisen wird gefolgt. Die Bebauungsplanun-

terlagen werden entsprechend angepasst.   
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II/C 7.: Technische Betreibe der Stadt Leverkusen, AöR (FB 69)  

 

a) 
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b) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/C 7 

a) Die Überarbeitungshinweise wurden an die Gutachter weitergegeben und die Un-

terlagen entsprechend überarbeitet bzw. angepasst.  

b) Zu den angesprochenen Punkten hat es am 09.08.2022 eine Abstimmung zwi-

schen den TBL und den Fachgutachtern gegeben. Daraufhin sind die in der Stel-

lungnahme genannten Punkte B1/B2/B3 in den Ausarbeitungen überarbeitet wor-

den.  

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Den Überarbeitungshinweisen wird gefolgt. Die beschriebene Unterlage ist entspre-

chend angepasst.  
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Fehlanzeigen  

Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben Fehlanzeige gemeldet:  

- Bezirksregierung Köln Dezernat 35.4 - Denkmalschutz  

- Bezirksregierung Dezernat 52 - Kreislaufwirtschaft, Bodenschutz- einschließ-

lich anlagenbezogener Umweltschutz  

- Polizeipräsidium Köln  

- Ericsson Services GmbH  

- Westnetz GmbH  

- Deutsche Telekom Technik GmbH  

- Bezirksregierung Köln Dezernat 54 – Gewässerentwicklung  

- Gascade Gastransport GmbH 

- Bezirksregierung Köln Dezernat 33 – Ländliche Entwicklung, Bodenordnung  

- Stadt Mohnheim am Rhein  

- Stadt Bergisch Gladbach  

- PLEdoc GmbH  

- WSW Energie & Wasser AG  

- BIL – Die Leitungsauskunft, Teilnehmer: Amprion  

- BIL – Die Leitungsauskunft, Teilnehmer: Currenta  

- Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH  

- Nahverkehr Rheinland GmbH  

- IHK - Industrie- und Handelskammer zu Köln  

- Rheinisch-Bergischer Kreis Amt 67 - Planung und Landschaftsschutz  

- Stadt Burscheid  

- Wupperverband  

Folgende städtische Dienststellen haben Fehlanzeige gemeldet:  

- Gleichstellungsbüro  

- Fachbereich Recht und Vergabestelle (FB 30)  

- Fachbereich Baudezernat (FB 60)  

- Fachbereich Digitalisierung (FB 4)  

- Fachbereich Kataster und Vermessung (FB 62)  

- Fachbereich Schulen (FB 40)  

- Fachbereich Kinder und Jugend (FB 51)  

- Fachbereich Tiefbau (FB 66)  

- Fachbereich Finanzen (FB 20)  

- Fachbereich Sportpark Leverkusen SPL (FB 52)  
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Teil A – Textliche Festsetzungen  

I. Planungsrechtliche Festsetzungen 

1. Art der baulichen Nutzung gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB  

1.1  Geplante Nutzungen (gem. § 12 (3) Satz 2 BauGB)  

 

Als Nutzungen sind im Plangebiet vorgesehen:  

Planabschnitt A:  Apartmenthaus für betreutes Wohnen mit Tagespflege.  

Planabschnitt B:  Kindertagesstätte.  

 

Die genaue Verortung der Nutzungen im Plangebiet ist den Angaben auf der Plan-
zeichnung zu entnehmen.  

 

Es gelten die Eintragungen in der Planzeichnung. 

 

2. Maß der baulichen Nutzung gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB  

2.2  Höhe baulicher Anlagen (gem. § 18 BauNVO)  

 

Es gelten die Eintragungen in der Planzeichnung. Die festgesetzten Höhen beziehen 
sich auf Meter über Normalhöhennull (m ü. NHN). 

Der obere Bezugspunkt für die Bemessung der festgesetzten Gebäudehöhe in Me-
tern ü. NHN ist der obere Abschluss der Attika.  

 

Gem. § 16 (6) BauNVO können untergeordnete Gebäudeteile, wie z. B. Aufzugs-
überfahrten, Treppenhäuser und technische Anlagen (inkl. solartechnische Anlagen), 
die festgesetzte maximale Gebäudehöhe um bis zu 2,5 m überschreiten. Die Gebäu-
deteile müssen mindestens um das Maß der Überschreitung über der Attika von der 
Attika zurücktreten.  

3. Überbaubare Grundstücksflächen 

3.1  Baugrenzen (gem. § 23 BauNVO)  

 

Eine Überschreitung der festgesetzten Baugrenzen durch untergeordnete, auskra-
gende Bauteile wie beispielsweise Balkone, Loggien oder Hauseingangsüberdachun-
gen ist bis zu einer Tiefe von 1,5 m zulässig. 

4. Nebenanlagen gem. § 9 (1) Nr. 4 BauGB i.V. mit § 23 (5) Satz 1 BauNVO 

Nebenanlagen sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen nicht zulässig. 
Von dieser Festsetzung ausgenommen sind Kinderspielanlagen der Kita sowie Flä-
chen zur Abfallentsorgung und Stromversorgung. 
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5. Stellplätze und Garagen (gem. § 21a BauNVO)  

5.1 Stellplätze 

Kfz-Stellplätze und überdachte Fahrradstellplätze sind nur innerhalb der für Stell-
plätze festgelegten oberirdischen Flächen oder in den festgesetzten Flächen für Tief-
garagen zulässig. 

 

6. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern gem. § 9 (1) 
Nr. 26 BauGB 

Zur Herstellung einer einheitlichen Höhenlage der baulichen Anlagen und zum An-
schluss der Höhenlage des Baugrundstücks an die Verkehrsflächen und die Nachbar-
grundstücke sind Aufschüttungen, Abgrabungen, Böschungen, Stützmauern, Treppen 
und Rampen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

 

7. Bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
oder zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen gem. § 9 (1) Nr. 
24 BauGB 

7.1 Aufenthaltsräume 

Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden sind die Außenbauteile schutzbedürf-

tiger Räume mindestens gemäß den Anforderungen nach DIN4109-1 “Schallschutz im 

Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen”, Januar 2018, Kapitel 7 (DIN 4109-1:2018-

01) auszuführen. Die dafür maßgeblichen Lärmpegelbereiche sind der Planurkunde 

zu entnehmen. Im Rahmen der jeweiligen Baugenehmigungsverfahren ist die Eignung 

der für die Außenbauteile der Gebäude gewählten Konstruktionen nach den Kriterien 

der DIN 4109 (2018) nachzuweisen. 

7.2 Schallgedämmte Lüftungssysteme  

Bei Wohnungen sind die dem Schlafen dienenden Räume, die nicht über ein Fenster 

zu Fassaden mit Beurteilungspegeln ≤ 45 dB(A) nachts verfügen, mit einer geeigneten, 

fensterunabhängigen Lüftung auszustatten (z. B. schallgedämmte Lüftungssysteme). 

7.3 Außenwohnbereiche  

Für einen Außenwohnbereich einer Wohnung ist entweder durch Orientierung an lärm-

abgewandten Gebäudeseiten oder durch bauliche Schallschutzmaßnahmen, wie z. B. 

verglaste Vorbauten (z. B. verglasten Loggien, Wintergärten) mit teilgeöffneten Bau-

teilen sicherzustellen, dass durch diese baulichen Maßnahmen insgesamt eine Schall-

pegelminderung erreicht wird, die es ermöglicht, dass in dem der Wohnung zugehöri-

gen Außenbereich ein Beurteilungspegel tagsüber von ≤ 62 dB(A) erreicht wird.  
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7.4 Ausnahmeregelung  

Ausnahmsweise kann von den getroffenen Festsetzungen zum passiven Schallschutz 

abgewichen werden, soweit mittels eines Sachverständigen für Schallschutz nachge-

wiesen wird, dass infolge eines geringeren maßgeblichen Außenlärmpegels oder an-

derer ergriffener Maßnahmen geringere Anforderungen an die erforderlichen Schall-

schutzmaßnahmen zu stellen sind. 

8. Festsetzungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB 

8.1 Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Die zeichnerisch zum Erhalt gekennzeichneten Bestandsbäume sind dauerhaft zu er-
halten, zu pflegen und bei Bedarf gleichwertig zu ersetzen.  

8.2 Anpflanzung von Bäumen 

Die zeichnerisch zum Anpflanzen gekennzeichneten Bäume sind mit einem StU von 
min. 18 - 20 cm zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Bedarf gleich-
wertig zu ersetzen. Es sind Bäume entsprechend der Pflanzliste zu verwenden. 

 

Auf dem rückwärtigen Gelände der Kita ist min. ein Baum erster Ordnung entspre-
chend der Pflanzliste zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Bedarf gleichwertig 
zu ersetzen.  

8.3 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Innerhalb dieser Fläche sind drei Bäume entsprechend der Pflanzliste mit einem StU 
von min. 18 - 20 cm zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Bedarf gleichwertig 
zu ersetzen. Darüber hinaus ist auf der Fläche eine lückenlose Bepflanzung mit mit-
telhohen bis hohen (min. Wuchshöhe 2,0 m) Sträuchern herzustellen, dauerhaft zu 
erhalten, zu pflegen und bei Bedarf gleichwertig zu ersetzen. Zur Bepflanzung sind 
ausschließlich ökologisch wertvolle, blütenreiche Gehölze zu verwenden. Zur Sicher-
stellung einer ausreichenden Artenvielfalt sind min. vier unterschiedliche Pflanzarten 
zu verwenden.  

8.4 Begrünung der nicht überbauten Grundstücksflächen 

Die nicht überbauten und nicht für die Erschließung oder die Außenspielflächen der 
Kita erforderlichen Flächen sind mit ökologisch wertvollen, blütenreichen Sträuchern 
und Bäumen ergänzt durch eine strukturreiche Mischvegetation aus Rasen, Stauden 
und Bodendeckern, vollflächig zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bei der Be-
grünung der Flächen ist auf eine ausreichende Gehölzdichte und Artenvielfalt der Be-
pflanzung zu achten. 

8.5 Dachbegrünung 

Die Dächer der Gebäude sind mit Ausnahme von Terrassen, Lichtkuppeln und tech-
nischen Aufbauten sowie deren Zuwegungen und soweit brandschutztechnische 
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Bestimmungen nicht entgegenstehen extensiv zu begrünen. Die Vegetationsschicht 
für extensive Begrünung ist mit mindestens 0,10 m Schichtstärke zuzüglich einer 
Drainschicht fachgerecht einzubauen und dauerhaft zu erhalten.  

8.6  Begrünung der Tiefgarage  

Die unbebauten Flächen von Tiefgaragen sind mit Ausnahme von Terrassen und/o-
der notwendigen technischen Aufbauten sowie deren Zuwegungen vollständig und 
dauerhaft zu begrünen. Die Vegetationsschicht für die Begrünung ist mit min. 0,80 m 
Schichtstärke zusätzlich zur erforderlichen Drainageschicht fachgerecht einzubauen 
und dauerhaft zu erhalten.  

8.7 Fassadenbegrünung  

Es sind min. 25% der laufenden Meter pro Gebäude zu begrünen. Dabei ist je laufen-
dem Meter eine Pflanze entsprechend der Pflanzliste 3 – Fassadenbegrünung zu 
pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Bedarf gleichwertig zu ersetzen.  

II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW) 

1. Einfriedungen 
 
Der Außenbereich der Kita ist mit einem 1,60 m hohen Stabgitterzaun einzufrieden. In 
Kombination mit der Zaunanlage ist auf dem Grundstück der Kita eine Hecke aus 
standortgerechten Laubgehölzen gem. der Pflanzliste entsprechend der Höhe des 
Zaunes (Mindesthöhe bei der Pflanzung 0,80 m) mit einem maximalen Pflanzabstand 
von 0,50 m zu pflanzen.  
 
Die Einfriedungen müssen einen Abstand von mindestens 1,5 m von den Wurzelläufen 
der Bestandsbäume einhalten.  

2. Stellplatzanlagen 
 
Die oberirdischen Stellplatzanlagen sind in voll versickerungsfähigem Material auszu-
führen. 
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 Teil B – Kennzeichnungen und Hinweise   

1. Kennzeichnungen 

1.1 Altlasten 

Die im Bodenschutz- und Altlastenkataster (BAK) der Stadt Leverkusen unter der 

Bezeichnung „SE2017 – Deponie Geschwister-Scholl-Straße“ geführte Altablage-

rung wird auf Grundlage der vorliegenden Untersuchungsbefunde sowie unter Be-

rücksichtigung der bei Realisierung der vorliegenden Planung voraussichtlich im 

Untergrund verbleibenden Bodenverunreinigungen gemäß § 9 Absatz 5 Nr. 3 Bau-

gesetzbuch (BauGB) im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes als „Fläche, de-

ren Boden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet ist“ gekennzeichnet.  

2. Hinweise 

2.1 Altlasten 

Im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans ist die im Bodenschutz- und Altlasten-

kataster (BAK) der Stadt Leverkusen unter der Bezeichnung „SE2017 – Deponie 

Geschwister-Scholl-Straße“ geführte Altablagerung gemäß § 9 Absatz 5 Nr. 3 

BauGB gekennzeichnet.  

Bei Nutzungsänderungen, Entsiegelungen, Bodeneingriffen etc., sind die an die 

Auffüllungen gebundenen erhöhten bis deutlich erhöhten Schadstoffgehalte sowohl 

im Hinblick auf eine potentielle Gefährdung von Schutzgütern (z. B. Mensch, Grund-

wasser) als auch unter abfalltechnischen Gesichtspunkten zu berücksichtigen.  

Im Baugenehmigungsverfahren sowie bei baugenehmigungsfreien Bauvorhaben 

(mit Entsiegelung und/oder Eingriffen in den Untergrund) ist die Stadt Leverkusen, 

Fachbereich Umwelt, Untere Bodenschutzbehörde (UBB), rechtzeitig zu beteiligen.  

Gemäß dem bauleitplanerischen Vorsorgeprinzip sind Art und Umfang der in Ab-

hängigkeit von den geplanten Eingriffen bzw. Nutzungsänderungen konkret erfor-

derlichen Einzelmaßnahmen frühzeitig mit dem Fachbereich Umwelt, Untere Bo-

denschutzbehörde (UBB), abzustimmen und festzulegen.  

Sollten sich im Rahmen sonstiger Vorgänge Hinweise auf weitere schädliche Bo-
denveränderungen ergeben, so ist die Stadt Leverkusen, Fachbereich Umwelt, 
Untere Bodenschutzbehörde (UBB), entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung 
gemäß § 2 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) unverzüglich zu informieren.  

 

2.2 Artenschutz 

Zur Vermeidung baubedingter Tötung oder Verletzung von Vögeln (sowohl Indivi-
duen als auch Gelegen) sind folgende Maßnahmen vorzunehmen: 

 

V1: (baubedingt) Bauzeitpunkt 

Um Individuenverluste und die Zerstörung von Gelegen zu vermeiden, sollten Ge-
hölzschnittmaßnahmen vor Beginn der Brut, also in den Wintermonaten zwischen 
Anfang Oktober und Ende Februar durchgeführt werden. 
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V2: (baubedingt) Begrenzung der baubedingten Flächeninanspruchnahme 

Die Flächeninanspruchnahme ist so weit wie möglich zu begrenzen, sodass kein 
Eingriff durch Befahren o.ä. über die vorgesehenen Baufelder hinaus stattfindet. 
Dies gilt vor allem für Flächen mit dem Altholzbestand entlang des Teichufers. 

 

V3: (baubedingt) ökologische Baubegleitung 

Sofern vorbereitende Maßnahmen (insbesondere Durchführung von Baumrodun-
gen oder Baufeldfreimachung) innerhalb der Brutperiode (1. März bis 30. Septem-
ber) durchgeführt werden müssen, ist vorab durch eine ökologische Baubegleitung 
zu prüfen, ob Individuen oder Fortpflanzungs- und Ruhestätten von europäischen 
Vogelarten beeinträchtigt werden können.  

Diese Kontrolle muss dann zeitnah vor Beginn der Arbeiten erfolgen. Werden bei 
diesen Kontrollen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten angetroffen, müssten solche 
Rodungsmaßnahmen verschoben oder an anderer Stelle fortgesetzt werden.  

2.3 Erdbebengefährdung  

Das Planungsgebiet ist folgender Erdbebenzone / geologischer Untergrundklasse 
zuzuordnen: Stadt Leverkusen, Gemarkung Schlebusch: 0 / T.  
Innerhalb der Erdbebenzone 0 müssen gemäß DIN 4149 für übliche Hochbauten 
keine besonderen Maßnahmen hinsichtlich potenzieller Erdbebenwirkungen ergrif-
fen werden. Es wird jedoch empfohlen, im Sinne der Schutzziele der DIN 4149 für 
Bauwerke der Bedeutungskategorien III und IV entsprechend den Regelungen 
nach Erdbebenzone 1 zu verfahren. Dies gilt insbesondere z. B. für große Wohn-
anlagen, Schulen etc. 
 

2.4 Kampfmittel  

Für das Plangebiet liefern Luftbilder und weitere historische Unterlagen keine Hin-
weise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln. Eine Überprüfung des Bereichs 
auf Kampfmittel ist nicht erforderlich. Eine Garantie auf Kampfmittelfreiheit kann 
gleichwohl nicht gewährt werden. Sofern bei Bauarbeiten Kampfmittel gefunden 
werden, ist die Arbeit sofort einzustellen und die zuständige Ordnungsbehörde oder 
eine Polizeidienststelle unverzüglich zu verständigen. Erfolgen Erdarbeiten mit er-
heblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Ver-
bauarbeiten etc. wird eine Sicherheitsdetektion empfohlen.  

 

2.5 Bodendenkmal  

Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Funde und Befunde sind der 
Gemeinde als Untere Denkmalbehörde oder dem LVR-Amt für Bodendenkmal-
pflege im Rheinland, Außenstelle Overath, Gut Eichthal, 51491 Overath, Tel.: 
02206/9030-0, Fax: 02206/9030-22, unverzüglich zu melden. Bodendenkmal und 
Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisung des LVR-Amtes für 
Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten.  
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2.6 Sonstiges  

Sämtliche in den Planunterlagen genannten Normen des Deutschen Instituts für 
Normung (DIN) können bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin bezogen oder 
beim Fachbereich Stadtplanung der Stadtverwaltung Leverkusen während der 
Dienststunden eingesehen werden.  

 

Teil C - Pflanzliste   

 

1. Solitärbäume 
 

Acer rubrum 

Acer saccharum 

Castanea sativa 

Fagus sylvatica 

Fraxinus excelsior 

Platanus x hispanica 

Quercus frainetto/petraea/robur 

Salix alba 

Tilia cordata/platyphyllos 

Ulmus x hollandica 'belgica' 

Ulmus glabra/minor 
 

 

2. Hecken 
 

Feld-Ahorn (Acer campestre) 

Buche (Fagus sylvatica) 

Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna) 

Zweigriffliger Weißdorn (Crataegus laevigiata) 

Liguster (Ligustrum vulgare) 

Hainbuche (Carpinus betulus) 

 

3. Fassadenbegrünung 

 

Gemeiner Efeu (Hedera helix) 

Wilder Wein (Parthenocissus quinquefolia) 

Schlingknöterich (Polygonum aubertii) 

Pfeifenwinde (Aristolochia macrophylla) 

Geißblatt (Lonicera) i.S. 

Waldrebe (Clematis) i.S. 
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Teil A – BEGRÜNDUNG 

1. GELTUNGSBEREICH 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes V 30/III "Alkenrath – 

Kita zwischen Geschwister-Scholl-Straße und Teich" liegt östlich des Stadtzentrums 

von Leverkusen im Stadtbezirk III, Stadtteil Alkenrath. Der Geltungsbereich umfasst 

das Flurstück 733, Flur 004, Gemarkung Schlebusch. Die genaue Abgrenzung des 

Geltungsbereiches ist der Planzeichnung zu entnehmen.  

Die Größe des Plangebietes beträgt rund 0,7 Hektar. 

2. ANLASS UND VERFAHREN 

2.1  Anlass der Planung 

Die Unternehmergesellschaft „Projekt Bürgerbusch-Alkenrath UG (hb)“ ist Eigentüme-

rin der Vorhabenfläche und hat im Jahr 2019 einen Antrag auf Einleitung eines vorha-

benbezogenen Bebauungsplanverfahrens zur Realisierung einer Kita und einer Wohn-

anlage für betreutes Wohnen in Kombination mit einer Tagesbetreuung im Stadtteil 

Alkenrath gestellt.  

Die geplante Realisierung einer Kita soll dem steigenden Bedarf an Tageseinrichtun-

gen mit Betreuungsplätzen für Kinder in Leverkusen Rechnung tragen.  Seit dem Jahr 

2013 gibt es in der Bundesrepublik Deutschland für Kinder ab dem vollendeten ersten 

Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Die Stadt Leverkusen 

hat sich mit dem Grundsatzbeschluss des Rates vom 16.10.2017 „Tageseinrichtungen 

für Kinder in Leverkusen - Grundsatzbeschluss über Neubau-, Anbau- und Umbau-

maßnahmen zur Gewährleistung des Rechtsanspruchs und Erreichung einer bedarfs-

gerechten Versorgung von Kindern im Alter zwischen einem Jahr bis zum Schuleintritt“ 

das Ziel gesetzt, den Rechtsanspruch für einen Betreuungsplatz für Kinder von einem 

Jahr bis zum Schuleintritt zu erfüllen.  

Im Zuge der Planung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Reali-

sierung einer Kindertagesstätte geschaffen werden. Darüber hinaus bietet das Plan-

gebiet Raum für weitere wichtige soziale Nutzungen in Bezug zum „Wohnen im Alter“.  

Bis zum Jahr 2010 wurde das im Plangebiet liegende Grundstück von der evangeli-

schen Kirche als Gemeindezentrum genutzt. Seit der Nutzungsaufgabe des Grundstü-

ckes ist trotz mehrerer Entwicklungsansätze keine langfristige Nutzung für diesen Be-

reich gefunden worden. Eine zwischenzeitlich verfolgte Plankonzeption für eine „Psy-

chosomatische Klinik“ wurde 2017 verworfen. Der Antrag auf Einleitung des damaligen 

Verfahrens ist zunächst vertagt und nicht erneut zur Beschlussfassung vorgelegt wor-

den. Die jetzt vorgesehene Entwicklung der Fläche als Standort für eine Kindertages-

stätte und betreutes Wohnen in Kombination mit einer Tagesbetreuung entspricht der 

demographischen Struktur des Einzugsgebietes. Innerhalb des relevanten Einzugsge-

bietes existiert kein geeignetes, alternatives Grundstück, das sich im Eigentum der 

Vorhabenträgerin befindet.  
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Da für das Plangebiet kein rechtskräftiger Bebauungsplan vorhanden ist und das Vor-

haben nicht nach § 34 BauGB entwickelt werden kann, soll zur Schaffung der pla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung des Vorhabens ein vorhaben-

bezogener Bebauungsplan gem. § 12 BauGB - inkl. Vorhaben- und Erschließungsplan 

– als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a 

BauGB aufgestellt werden.  

2.2  Verfahren 

Die Voraussetzungen für die Anwendung des § 13a BauGB bei der Aufstellung des 

Bebauungsplanes sind gegeben. Die im BauGB festgelegte Höchstgrenze von 20.000 

m² Grundfläche nach § 19 (2) Baunutzungsverordnung (BauNVO) wird deutlich unter-

schritten, da das Plangebiet eine Größe von 6.640 m² aufweist und es keine Bebau-

ungspläne gibt die in einem engen, sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammen-

hang aufgestellt werden. Auch werden keine Vorhaben begründet, die einer Umwelt-

verträglichkeitsprüfung nach Bundes- oder Landesrecht unterliegen. Ebenso sind die 

in § 1 (6) Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter nicht betroffen.  

Im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB kann von einer Umweltprüfung ge-

mäß § 2 (4) BauGB und von dem Umweltbericht gemäß § 2a BauGB abgesehen wer-

den. Gleichwohl werden die relevanten Umweltbelange im Verfahren berücksichtigt 

und beschrieben. 

Von einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und einer frühzeitigen Beteiligung 

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 (1) bzw. § 4 (1) 

BauGB wurde ungeachtet der bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten gemäß § 13a 

(2) Nr. 1 BauGB nicht abgesehen. 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Planen der Stadt Leverkusen hat in 

seiner Sitzung am 30.08.2020 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-

planes V30 / III „Alkenrath – Kita zwischen Geschwister-Scholl-Straße und Teich“ be-

schlossen. 

Am 25.01.2021 hat der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Planen der Stadt 

Leverkusen die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung beschlossen. Die Beteiligung der 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB erfolgte in 

der Zeit vom 15.03.2021 bis einschließlich 14.04.2021. Im Rahmen der Beteiligung 

haben sich 41 Behörden bzw. Träger öffentlicher Belange zu dem Verfahren geäußert. 

Davon haben 19 Fehlanzeige gemeldet. 

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Planung nicht im Rahmen einer öffentlichen 

Informationsveranstaltung vorgestellt. Die Unterlagen der Planung wurden im Internet 

auf der Seite der Stadt Leverkusen online zur Verfügung gestellt. Der Öffentlichkeit 

wurde im Zeitraum vom 15.03.2021 bis einschließlich 14.04.2021 Gelegenheit gege-

ben, Stellungnahmen mit Anregungen und Äußerungen beim Fachbereich Stadtpla-

nung – 61 der Stadt Leverkusen schriftlich einzureichen. Im Rahmen der frühzeitigen 

Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 (1) BauGB sind von der Öffentlichkeit 4 Äußerun-

gen eingegangen. 
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Die eingegangenen Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit umfassten im Wesentli-

chen folgende Themen: 

- Dimensionierung und Einfügen in die Umgebung der geplanten Bebauung 

- Verschärfung des bestehenden Parkdrucks im öffentlichen Raum 

- Erhalt der bestehenden Baumbepflanzung 

- Verschärfung der Verkehrssituation 

In Bezug auf die Dimensionierung und das Einfügen der geplanten Bebauung wurde 

dargelegt, dass der Bebauungsplan V 30/III zwar mit der Wohnanlage für betreutes 

Wohnen eine höhere Bebauung als in der direkten Umgebung (Reihenhäuser) vor-

sieht, aber städtebauliche Bezüge zur gesamten Nachkriegsmoderne der Alkenrather-

Siedlung mit Zeilenbauten und städtebaulichen Dominaten aufnimmt. Der Begriff des 

„Einfügens“ steht in Verbindung mit dem § 34 BauGB und ist für Bereiche vorgesehen, 

für die kein Planungsrecht auf Grundlage eines qualifizierten Bebauungsplanes be-

steht. Im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens wird die städtebauliche Verträglichkeit 

einer Planung während des Aufstellungsverfahrens untersucht und unter Abwägung 

aller Belange dem Rat der Stadt Leverkusen zur Beschlussentscheidung vorgelegt. 

Gem. § 1a (2) BauGB ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen. Die Planung des 

V 30/III folgt dem Grundsatz. Mitunter wird der sparsame Umgang mit dem Boden 

durch eine hohe vertikale Ausnutzung (Anlage für betreutes Wohnen) erreicht. Durch 

diese Konzeption wird ebenfalls der überwiegende Erhalt des Altbaumbestandes er-

reicht. In diesem Zusammenhang wurde eine Baumerfassung erstellt in welchem der 

vorhandene Baumbestand kartiert und bewertet wurde. Der erhaltenswerte Baumbe-

stand, insbesondere der Erhalt der Bäume am Teich und im Bereich der Alkenrather 

Straße werden planungsrechtlich im Bebauungsplan gem. §9(1) Nr. 25b BauGB gesi-

chert. Der Betrieb der Tagesbetreuung in Kombination mit dem Angebot eines senio-

rengerechten Wohnens erfordert eine entsprechende Anzahl an Wohneinheiten um 

eine angemessene (technisch u. ökonomisch) Auslastung zu gewährleisten. Auf den 

vorhandenen Parkdruck wird dahingehend reagiert, dass die Vorhabenträgerin sämt-

lichen durch das Vorhaben ausgelösten Stellplatzbedarf auf dem eigenen Grundstück 

nachweist. Der bestehende Mangel an Stellplätzen im öffentlichen Raum kann und 

muss durch das Vorhaben nicht kompensiert werden. Bezüglich der bereits hohen Ver-

kehrsbelastung wurde durch einen unabhängigen Gutachter festgestellt, dass die Al-

kenrather Straße bereits eine hohe Vorbelastung aufweist. Der zusätzliche Verkehr 

der Kita und des betreuten Wohnens ist gegenüber der vorhandenen Verkehrsmenge 

als verhältnismäßig gering zu bewerten. Eine signifikante Verschlechterung der Que-

rungsmöglichkeit der Alkenrather Straße entsteht nicht.  

Die Öffentlichkeit und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sollen 

gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB an der Bauleitplanung beteiligt werden. Im Rahmen 

eines vierwöchigen Aushangs sowie auf der Internetseite der Stadt Leverkusen wird 

der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit den textlichen Festsetzungen sowie der 

Begründung und den entsprechenden Fachgutachten offengelegt. Die Öffentlichkeit 

hat hierbei Gelegenheit, sich erneut zur Planung zu äußern. Die während der Offen-
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lage vorgebrachten Äußerungen werden nach Prüfung und Auswertung durch die Ver-

waltung den politischen Gremien zur Beschlussfassung über die Satzung als nächster 

Verfahrensschritt vorgelegt.  

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan V 30/III „Alkenrath – Kita zwischen Geschwis-

ter-Scholl-Straße und Teich“ ist am 13.02.2023 als Satzung beschlossen worden. Mit 

der Bekanntmachung vom 07.03.2023 im Amtsblatt Nr. 9 erlangte die Planung die 

Rechtswirksamkeit. Gemäß Durchführungsvertrag hat sich die Vorhabenträgerseite 

zur Einreichung der Bauanträge für beide Vorhaben der vorliegenden Planung inner-

halb von fünf Monaten nach dem Inkrafttreten des Bebauungsplans verpflichtet.  

Aufgrund der schwierigen Lage im Bausektor (Nachwirkungen der Corona-Zeit sowie 

Auswirkungen des russischen Überfalls auf die Ukraine – Stichwort: Energie- und Bau-

kosten) gestaltete sich die Bauantragsstellung für die Vorhaben des vorliegenden 

Plans sehr schwierig. Für das Apartmenthaus (Betreutes Wohnen mit Tagesklinik) hat 

die Politik mit Ratsbeschluss vom 25.09.2023 deshalb eine Fristverlängerung bis zum 

30.04.2024 gewährt. Der Bauantrag für die Kindertagesstätte ist bei der Bauaufsicht 

Anfang September 2023 eingegangen. Bei der Vorhabenträgergesellschaft Projekt 

Bürgerbusch-Alkenrath UG (hb) hat es zuletzt im Herbst 2024 eine personelle Um-

strukturierung gegeben. Dies führte zu Verzögerungen bei der Vervollständigung der 

Bauantragsunterlagen. Die Fristen aus dem Durchführungsvertrag konnten nicht ein-

gehalten werden.  

Der Umsetzungswille auf der Vorhabenträgerseite ist vorhanden, daher wird als Lö-

sungsansatz die Anpassung der Fristen an realistische Umsetzungszeiten im Durch-

führungsvertrag für die aktuell beste Option gesehen. Der Durchführungsvertrag ist mit 

seinen Änderungen erneut zu schließen.  

Weil ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aus drei gleichwertigen Bestandteilen 

besteht, (1) dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan, (2) dem Vorhaben- und Er-

schließungsplan sowie (3) dem Durchführungsvertrag, wirken diese Einzelteile auch 

gegenseitig aufeinander – auf das Gesamtkonstrukt – ein. Eine verstrichene Frist im 

Durchführungsvertrag wirkt sich auf denselben sowie die anderen Planbestandteile 

aus. Der am 13.02.2023 im Rat der Stadt Leverkusen erfolgte und am 07.03.2023 im 

Amtsblatt Nr. 9 bekanntgemachte Satzungsbeschluss ist daher zu wiederholen.  

3. PLANUNGSZIELE 

Ziel der Planung ist es, die die ehemals kirchlichen Zwecken dienende Liegenschaft 

mit einer im Stadtteil dringend benötigten Kita und mit einem mehrgeschossigen Ge-

bäudekörper für betreutes Wohnen mit integrierter Tagesbetreuung zu reaktivieren. 

Die Erschließung des Plangebietes kann über die Geschwister-Scholl-Straße gesi-

chert werden.  

Mit der Entwicklung des Plangebiets als Fläche für eine Kita wird den Belangen der 

Versorgung mit Betreuungsplätzen in Leverkusen – Alkenrath Rechnung getragen. 

Überdies ist es städtebauliches Ziel, den durch den fortlaufenden Verfall der vorhan-

denen Bausubstanz und den durch die Mindernutzung entstandenen städtebaulichen 

Missstand zu beseitigen und durch eine Neuplanung aufzuwerten.  
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Durch die Planung einer Kombination von Kita und Wohnnutzung wird in diesem Zu-

sammenhang das Ziel einer innerstädtischen Wiedernutzbarmachung eines derzeit 

ungenutzten Grundstücks verfolgt. Im Sinne einer nachhaltigen und flächensparenden 

Siedlungsentwicklung entspricht demnach das Vorhaben gem. § 1a (2) BauGB der 

Zielsetzung, mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen und zur Ver-

ringerung der zusätzlichen Flächeninanspruchnahme die Möglichkeiten der baulichen 

Entwicklung insbesondere durch Wiedernutzbarmachung und Nachverdichtung von 

Flächen zu forcieren 

4. PLANUNGSBINDUNGEN UND BESTAND 

4.1 Regionalplan 

Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Köln (Stand 

2001), stellt für das Plangebiet einen „Allgemeinen Siedlungsbereich“ dar. 

 
Abb.1 - Ausschnitt (ohne Maßstab) aus dem Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln. 

Quelle.: Geobasisdaten der Kommunen und des Landes NRW © Geobasis NRW 2014 

4.2 Flächennutzungsplan 

Der seit dem Jahr 2006 wirksame Flächennutzungsplan stellt für das Gebiet des Plan-

vorhabens eine Wohnbaufläche sowie zwei Symbole für die Gemeinbedarfseinrichtun-

gen „Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen - Jugendeinrichtungen“ 

und „Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ dar. Die 

Darstellung grenzt unmittelbar an einen südlich im Flächennutzungsplan ausgewiese-

nen Grünzug an. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan lässt sich gem. § 8 (2) 

BauGB grundsätzlich aus der Darstellung des Flächennutzungsplanes entwickeln. 

Nach Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird eine nachrichtliche 

Anpassung der Symboldarstellung im Flächennutzungsplan vorgenommen. 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist der Flächennutzungsplan innerhalb des 

Plangeltungsbereichs gemäß den Zielen der vorliegenden Planung im Zuge der Be-

richtigung anzupassen, indem das Symbol „Sozialen Zwecken dienende Gebäude und 

Einrichtungen - Jugendeinrichtungen“ auf das Symbol „Sozialen Zwecken dienende 

Gebäude“ reduziert wird. 
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Abb.2 - Ausschnitt (ohne Maßstab) aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen. 

Quelle: Geobasisdaten der Kommunen und des Landes NRW © Geobasis NRW 2020 

4.3 Bestehende verbindliche Bauleitpläne 

Für das Plangebiet ist kein rechtskräftiger Bebauungsplan vorhanden. Da das Konzept 

mit seinen einzelnen Vorhaben nicht nach § 34 BauGB entwickelt werden kann, wird 

für diesen Bereich der vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan gem. § 12 

BauGB aufgestellt. 

4.4 Landschaftsplan 

Das Plangebiet grenzt im Süden und Osten an das Landschaftsschutzgebiet 2.2-12 

„Unteres Dhünntal“ des Landschaftsplanes der Stadt Leverkusen an. Hierbei handelt 

es sich um einen städtischen Hauptgrünzug mit vielfältigem Freizeit- und Erholungs-

angebot. Weiter östlich des Plangebietes befindet sich zudem der Stadtwald »Bürger-

busch«. Der Rat der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung am 12.07.2010 beschlos-

sen, den Landschaftsplan neu aufzustellen. 

 
Abb.3 - Ausschnitt (ohne Maßstab) aus dem Landschaftsplan der Stadt Leverkusen. 

Quelle: Darstellung basiert auf Geobasisdaten des Landes NRW © Geobasis NRW 2020 
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4.5 Realnutzung Plangebiet und Umfeld 

Bis zum Jahr 2010 erfolgte eine Nutzung der Gebäude und der Fläche als Gemeinde-

zentrum durch die evangelische Kirche.  

Im Norden des Plangebietes befindet sich ein leerstehendes, eingeschossiges Wohn-

gebäude. Im zentralen Bereich liegt das zweigeschossige Hauptgebäude des ehema-

ligen Gemeindezentrums. An der westlichen Grundstücksgrenze befindet sich ein Glo-

ckenturm. Von den Gebäuden führen Wegeverbindungen zu der nordwestlich gelege-

nen Geschwister-Scholl-Straße. An diese grenzt eine asphaltierte Parkplatzfläche an. 

Die nicht bebauten Flächen des Plangebietes sind einfache Rasenflächen mit einem 

durchmischten Baumbestand. Der südliche Bereich des Wohnhauses wurde teils als 

Gartenfläche genutzt. Im Plangebiet befinden sich, überwiegend im östlichen und süd-

lichen Grundstücksbereich, zahlreiche Laubbäume. 

Die Topographie weist entlang der nordwestlichen Grenze des Plangebietes eine Ge-

ländehöhe von ca.59 m ü. NHN auf und fällt auf einer Strecke von rd. 65 m bis zur 

südlichen Grenze des Plangebietes um ca. 3,5 m auf ca. 55,5 m ü. NHN ab. 

 

Nördlich an das Plangebiet grenzt entlang der Geschwister-Scholl-Straße ein Wohn-

gebiet mit zweigeschossiger Reihenhausbebauung und Gartenflächen im rückwärti-

gen Gebäudebereich an. Innerhalb des Wohngebietes befindet sich das evangelische 

Altenheim Hertha-von-Diergardt-Haus und die Hugo-Kükelhaus-Förderschule. Im 

Zentrum der Wohnsiedlung befinden sich eine Stellplatz- und Garagenfläche sowie ein 

Spiel- und Bolzplatz. Östlich des Plangebietes befindet sich die rd. 290 ha große Wald-

fläche 'Bürgerbusch', die durch die Autobahn A 1 durchtrennt wird. Innerhalb des 

Waldgebietes verläuft der Bürgerbuschbach. Südlich des Plangebietes liegt ein Teich, 

der sich aus dem Bürgerbuschbach speist. Südlich davon beginnt ein Gebiet gemisch-

ter Nutzung, welches entlang der Alkenrather Straße Einzelhandels-, Gastronomie- 

und Dienstleistungsangebote sowie einen Wochenmarkt aufweist. Darüber hinaus be-

finden sich südlich des Plangebietes das Zentrum 'Evangelische Jugend Schlebusch', 

eine Kindertagesstätte sowie Wohnnutzungen in überwiegender Einzel- und Doppel-

hausbebauung. Südwestlich des Plangebietes setzen sich der Bürgerbuschbach und 

die Grünflächenstruktur stadteinwärts fort. Westlich des Plangebietes liegt an der Al-

kenrather Straße (L 288) die Erich-Klausener-Gemeinschaftsgrundschule. Nordwest-

lich des Plangebietes, entlang der Alkenrather Straße, befinden sich weitere Einzel-

handels- und Dienstleistungsangebote sowie Wohnnutzungen in Form von Mehrfami-

lienhäusern.  

4.6 Verkehrliche Anbindung 

Unmittelbar an das Plangebiet grenzt entlang der nordwestlichen Grundstücksgrenze 

die Geschwister-Scholl-Straße. In Einbahnregelung dient sie der Erschließung des an-

grenzenden Wohngebietes. Die Straße verfügt über einen einseitigen Fußweg, der 

sich an der plangebietszugewandten Seite befindet. Entlang der südwestlichen Grund-

stücksgrenze verläuft die Alkenrather Straße (L 288), welche über die L 290 eine An-

bindung an das Stadtzentrum (rd. 4 km) bzw. an die nächste Anschlussstelle Lever-

kusen der Bundesautobahn A 3 (rd. 2,4 km) bietet. 
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Entlang der Alkenrather Straße befindet sich die Anbindung an das Busnetz. In etwa 

200 m Entfernung liegt nordwestlich des Plangebietes die nächste Bushaltestelle 'Ge-

schwister-Scholl-Straße' (Linien 202, 209, 214, 217, N22). Die Anbindung an den Nah-, 

Regional- und Fernverkehr der Bahn ist über den Bahnhof Leverkusen Mitte in rd. 3 km 

Entfernung und über den Bahnhof Opladen in rd. 2,5 km Entfernung gegeben. Der 

nächstgelegene Haltepunkt ist die Anschlussstelle Bahnhof Schlebusch, die Entfer-

nung beträgt etwa 1,5 km. 

4.7 Technische Ver- und Entsorgung 

Das Plangebiet wird im Norden über die bestehende Trennkanalisation in der Ge-

schwister-Scholl-Straße direkt erschlossen.  

Die Entwässerung des Schmutzwassers ist durch die Anschlussmöglichkeit an den 

vorhandenen Schmutzwasserkanal gesichert und uneingeschränkt möglich. Hierbei 

sind die Vorgaben der Entwässerungssatzung der Technischen Betriebe der Stadt 

Leverkusen (TBL) für Rückstausicherung und gesammelte Hausanschlussleitungen 

zu berücksichtigen.  

Der bestehende Regenwasserkanal in der Geschwister-Scholl-Straße ist hydraulisch 

ausgelastet und daher kann nur die Fläche als zukünftige, neue Anschlussfläche zu-

gelassen werden, die bereits vor der Neuplanung dem Kanal zugeführt wurde.  

4.8 Artenschutz 

Die durch das Büro Zumbroich Landschaft & Gewässer, 53111 Bonn durchgeführte 

vertiefende Artenschutzprüfung (ASP, Stufe 2) vom September 2021 kommt zu dem 

Ergebnis, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gem. § 44 (1) Nr. 2 

BNatSchG bei Einhaltung der in Teil B Punkt 2 dieser Begründung und in den Hinwei-

sen der Planzeichnung dargestellten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

eingehalten werden.  

4.9 Starkregenereignisse und Hochwasserschutz  

Starkregenereignisse mit extremen Niederschlägen haben vielerorts in den letzten 

Jahren zu erheblichen Überflutungen geführt. Überflutungen infolge von Starkregene-

reignissen können folgende Ursachen haben: Hochwasser in einem Gewässer, Über-

lastung der Kanalisation, Sturzfluten, die sich aufgrund massiver Niederschläge auf 

der Geländeoberfläche bilden. Der Planbereich befindet sich im Einzugsgebiet des 

Bürgerbuschbaches und der Alkenrather Teiche. Grundsätzlich ist der Bürgerbusch-

bach gem. Einstufung der Gewässerliste in NRW kein Risikogewässer und dement-

sprechend liegen auch keine Überschwemmungsgebietskarten bzw. Hochwasserge-

fahrenkarten vor. Die Starkregengefahrenkarte der Stadt Leverkusen (Abb.4), zeigt, 

dass selbst im Falle eines sehr seltenen Starkregenereignisses, die geplante Bebau-

ung, die den gleichen Abstand zum Teich hält wie die Bestandsbebauung, nicht inner-

halb der überfluteten Bereiche liegt. 
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Abb.4 - Ausschnitt (ohne Maßstab) aus der Starkregengefahrenkarte der Stadt Leverkusen. 

Quelle: Darstellung basiert auf Geobasisdaten des Landes NRW © Geobasis NRW 2021 

(https://www.tbl-leverkusen.de/service/starkregengefahrenkarte/ (aufgerufen am 27.10.2021)) 

 

Bei den geplanten Bauvorhaben ist dennoch auszuschließen, dass Gefährdungen 

durch Überflutungen sowohl für im Umfeld bestehende Baukörper als auch für die ge-

planten Baukörper selbst entstehen. Im Rahmen der Realisierung der durch den vor-

habenbezogenen Bebauungsplan gegebenen Baumöglichkeiten ist daher insbeson-

dere darauf zu achten, dass ebenerdige Eingänge und Terrassen, befestigte Flächen 

mit Gefälle zu den Gebäuden, Souterrainarbeitsbereiche etc. zu vermeiden oder mit 

geeigneten Mitteln zu sichern sind. Darüber hinaus gehört zu einer Sicherung der Ge-

bäude vor Starkregenereignissen auch eine Rückstausicherung des Kanalanschlus-

ses.  

5. STÄDTEBAULICHES KONZEPT  

5.1 Städtebaulicher Entwurf  

Der städtebauliche Entwurf sieht die Entwicklung eines attraktiven, durchgrünten Kita- 

und Wohnstandortes vor. Im östlichen Teil des Plangebietes ist eine zweigeschossige 

Kita vorgesehen. Der Gebäudekörper ist dabei so angeordnet, dass er für den Spiel- 

und Außenbereich der Kita eine lärmabschirmende Wirkung gegenüber der stark fre-

quentierten Alkenrather Straße im Westen entfaltet. Das zweigeschossige Gebäude 

fügt sich in die Höhen der angrenzenden Wohnbebauung ein. 
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Im Westen des Plangebietes soll an der Stelle des bestehenden Glockenturmes (ca. 

27,00 m) ein mehrgeschossiges Appartementgebäude (sieben Vollgeschosse + Staf-

felgeschoss) für betreutes Wohnen in Kombination mit einer Tagesbetreuung mit einer 

Höhe von 23,50 m entstehen, welches sich in die durch Zeilenbauten und Punktdomi-

naten geprägten heterogenen Siedlungsstrukturen der Nachkriegsmoderne im Stadt-

teil Alkenrath einfügt. Die technisch untergeordneten Gebäudeteile auf dem Dach (Lüf-

tungsanlagen, Photovoltaik), die die festgesetzten Gebäudehöhen um max. 2,5 m 

überschreiten dürfen, entfalten keine optische Wirkung, da sie mindestens um das 

Maß der Überschreitung über der Attika von der Attika zurücktreten müssen.  

Die direkt nördlich angrenzende Wohnnutzung weist zwar im Bestand deutlich gerin-

gere Gebäudehöhen auf, doch nimmt das Appartementgebäude die Höhen der nord-

westlichen in 90 m Luftlinie entfernten Zeilenbauten der Brüder-Bonhoeffer-Straße auf 

und hält zu der nördlichen Wohnbebauung ein Abstand von min. 20 m ein.  

Nutzung  

In der geplanten Kindertageseinrichtung sollen künftig bis zu 120 Kinder im Alter von 

einem Jahr bis zum Schuleintritt in 8 Gruppen von ca. 22 Mitarbeitenden betreut wer-

den. Betreiber der Kita soll der Evangelische KiTa-Verbund des Kirchenkreises Lever-

kusen werden. 

In dem mehrgeschossigen Appartementgebäude ist seniorengerechter Wohnraum in 

Form von betreutem Wohnen mit der Möglichkeit von ambulanter Pflegeunterstützung 

und die Betreuung von Pflegebedürftigen in einer Tagesbetreuung geplant. Es werden 

Appartements mit durchschnittlich ca. 30 m² Wohnfläche und barrierefreien und z. T. 

rollstuhlgerechten Badezimmern für etwa 60 Senioren und Seniorinnen unabhängig 

von der Pflegestufe 1-5 geschaffen. Die Betreuung und Pflege der Bewohner sowie 

der etwa 20 Tagespflegeplätze wird in einem drei Dienst-Schicht-System rund um die 

Uhr von einem etwa 10-15 Mitarbeiter anwesendem Team je Früh- und Spätschicht 

und von einem etwa 5-7 Mitarbeiter Team je Nachtschicht sichergestellt. 

 

Freiraumkonzept  

Das Freiraumkonzept sieht einen zusammenhängenden und grünordnungsplanerisch 

gestalteten Freiraum vor, der in den angrenzenden Landschaftsraum überleitet. Hierzu 

ist beabsichtigt, möglichst große Anteile des vorhandenen Baumbestands zu erhalten 

und in die Planung und Gestaltung zu integrieren. Aus Sicherheitsgründen wird der 

Kitaaußenbereich zum Teich mit einem 1,60 m hohen Stabgitterzaun in Kombination 

mit einer Hecke aus standortgerechten Laubgehölzen eingefriedet. Entlang der Alken-

rather Straße wird ein 3,0 Meter breiter Streifen als Pflanzfläche festgesetzt, hier wer-

den Bäume nach Vorgabe der Pflanzliste der Stadt Leverkusen gepflanzt, die den be-

stehenden Grünstreifen entlang der Alkenrather Straße im Süden weiterführt. 

Um die Geschichte des Ortes zu würdigen und zur Erinnerung an die ehemalige kirch-

liche Nutzung, soll die Glocke des bestehenden Glockenturmes in die Außenfläche 

des Apartmentgebäudes im Norden an der Geschwister-Scholl-Straße integriert wer-

den. 
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5.2 Verkehrliche Erschließung  

Motorisierter Individualverkehr (MIV) 

Das Plangebiet wird im Westen durch die Alkenrather Straße (L288) begrenzt. Sie ist 

eine wichtige Nord-/Südverbindung zwischen den Stadtteilen Opladen und Schle-

busch. Da gemäß der Verkehrsuntersuchung (Brechtefeld & Nafe Ingenieur- und Ver-

messungsbüro GmbH, 2021) eine Erschließung des Plangebietes durch unmittelbaren 

Anschluss an die Alkenrather Straße (L 288) nicht möglich ist, erfolgt die verkehrliche 

Erschließung des Plangebietes für den motorisierten Individualverkehr (MIV) über die 

Geschwister-Scholl-Straße. Die Geschwister-Scholl-Straße ist eine Einbahnstraße. Es 

wurde geprüft, inwieweit eine Teilaufhebung dieser Regelung zwischen dem südlichen 

Anschluss an die Alkenrather Straße und der Kita zur Entlastung der nördlich angren-

zenden Wohnbereiche beitragen kann. In diesem Fall könnte der Hol- und Bringver-

kehr der Kita direkt wieder in Richtung Alkenrather Straße (Knotenpunkt Alkenrather 

Straße / Geschwister-Scholl-Straße / Brüder-Bonhoeffer-Straße) abfahren, satt ent-

lang der Geschwister-Scholl-Straße zum nördlichen Anschlusspunkt zu gelangen. Da 

jedoch der Leistungsfähigkeitsnachweis für den Knotenpunkt Alkenrather Straße / Ge-

schwister-Scholl-Straße / Brüder-Bonhoeffer-Straße im Gegensatz zum Anschluss-

punkt nicht erbracht werden konnte, wurde diese Alternative nicht weiterverfolgt. 

Tatsächlich bietet die Geschwister-Scholl-Straße mit ihren derzeitigen Abmessungen 

sowie der Einbahnstraßenregelung und der vorhandenen Hinweisbeschilderung auf 

querende Kinder ein hohes Maß an Verkehrssicherheit für eine Kita und das betreute 

Wohnen.  

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 

Das Plangebiet verfügt über eine gute Anbindung an den öffentlichen Personennah-

verkehr. Die Bushaltestelle an der Geschwister-Scholl-Straße (Linien 202, 209, 214, 

217, N22) ist fußläufig erreichbar. 

Stellplätze 

In der Geschwister-Scholl-Straße besteht hoher Parkdruck durch die vorhandene Be-

bauung, weshalb auf dem Grundstück der Kita ausreichend Stellplätze zur Verfügung 

gestellt werden sollen. In diesem Zusammenhang sind vor dem Kitagebäude an der 

Geschwister-Scholl-Straße 20 Stellplätze für Mitarbeiter und den Hol- und Bringver-

kehr vorgesehen, die durch eine durchgehende Vorfahrt erschlossen werden. Es wird 

festgesetzt, dass die Stellplatzfläche mit einer voll versickerungsfähigen Oberfläche 

hergestellt wird. Eine entsprechende Verpflichtung der Vorhabenträgerin bezüglich der 

zu verwendenden Materialien wird über den Durchführungsvertrag geregelt.   

Die notwendigen Stellplätze für das betreute Wohnen und die Tagesbetreuung im 

Nordwesten des Plangebietes werden in einer Tiefgarage nachgewiesen. Da diese 

Form der Wohnnutzung einen geringeren Stellplatzbedarf auslöst, können die hierfür 

notwendigen 28 Stellplätze komplett in der Tiefgarage untergebracht werden, so dass 
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sich der bestehende Parkraummangel in der Geschwister-Scholl-Straße nicht ver-

schärft.  

Die Tiefgarage wird von der Geschwister-Scholl-Straße aus über eine zwischen den 

beiden Baukörpern verlaufende Zufahrt und einen PKW-Aufzug erschlossen.  

Radverkehr 

In unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befindet sich der Radweg an der Dhünn, der 

von der Alkenrather Straße über die Wilhelm-Leuschner-Straße in westliche Richtung 

bis zur Bismarckstraße verläuft und das Plangebiet an das städtische Radwegenetz 

anbindet.  

Fußwege 

Die verkehrssichere fußläufige Erreichbarkeit des Plangebietes ist über die Fußwege 

entlang der Alkenrather Straße und der Geschwister-Scholl-Straße gesichert.  

Gesamtstädtisches Mobilitätskonzept der Stadt Leverkusen 

Mit dem vom Planungsbüro Planersocietät – Mobilität. Stadt. Dialog. aus Dortmund 

2020 erstellten „Mobilitätskonzept 2030+ Stadt Leverkusen“ hat die Stadt Leverkusen 

ihre verkehrspolitischen Ziele gesetzt. Dabei werden verschiedene Oberziele verfolgt, 

die die Verkehrswende hin zu einer umweltschonenden und ressourcensparenden Mo-

bilität herbeiführen sollen. Um diesen Zielen der Stadt Leverkusen Rechnung zu tra-

gen, werden im Plangebiet verschiedene Maßnahmen zur Förderung dieser Ziele um-

gesetzt. Zur Verbesserung der Fußwegenetze, wird ein bestehender Trampelpfad im 

Süden des Plangebietes in Teichnähe ausgebaut und eine öffentliche Wegeverbin-

dung zwischen Alkenrather Straße und Bürgerbuschpark geschaffen. Zur Förderung 

des Radverkehrs werden im Bereich der Stellplatzfläche der Kita und in der Tiefgarage 

überdachte bzw. witterungsgeschütze Fahrradstellplätze hergestellt und Lademöglich-

keiten für Elektrofahrräder vorgesehen. Darüber hinaus werden zur Förderung der 

Elektromobilität zwei Ladesäulen für Elektrofahrzeuge im Bereich der Stellplatzfläche 

der Kita sowie zwei weitere in der Tiefgarage des Appartementgebäudes vorgesehen. 

5.3 Technische Ver- und Entsorgung  

Das Plangebiet wird im Norden kanaltechnisch über die bestehende Trennkanalisa-

tion in der Geschwister-Scholl-Straße direkt erschlossen.  

Die Entsorgung des Schmutzwassers ist durch die Anschlussmöglichkeit an den vor-

handenen Schmutzwasserkanal gesichert und ohne Mengenbegrenzung möglich. 

Hierbei sind die Vorgaben der Entwässerungssatzung der Technischen Betriebe der 

Stadt Leverkusen (TBL) für Rückstausicherung und gesammelte Hausanschlusslei-

tungen zu berücksichtigen.  

Der Regenwasserkanal ist im Bestand hydraulisch weitestgehend ausgelastet. Im 

Zuge der Neuplanung können nur die Mengen in den Regenwasserkanal eingeleitet 

werden, die auch bisher durch die Bestandsbebauung des Plangebietes eingeleitet 
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wurden (maximal 900 m²). Für darüber hinaus gehenden Regenwassermengen ist 

eine Lösung auf der Vorhabenfläche zu finden. Sollte eine ortsnahe Versickerung 

nicht möglich sein, ist das anfallende Niederschlagswasser zurückzuhalten und ge-

drosselt abzugeben. 

Insofern wurde die Möglichkeiten der Versickerung und Rückhaltung von Regenwas-

ser innerhalb des Plangebietes geprüft. Nach Ermittlung eines Überflutungsnachwei-

ses und ermittelter Niederschlagsmengen des Sachverständigenbüros für TGA Mi-

chel Taube (August 2021) und einer Versickerungsuntersuchung von Mull & Partner 

Ingenieurgesellschaft (August 2022) ergeben sich für die einzelnen Teilbereiche des 

Plangebietes folgende Möglichkeiten um das Niederschlagswasser auf dem Grund-

stück zu versickern oder zeitversetzt dem Kanal zuzuführen (Regenrückhaltung) und 

damit eine Einleitung in den Teich zu vermeiden.  

 

1. Die Regenmengen, welche zur Geschwister-Scholl-Straße bei einem 30-jähri-

gen Regen auf den Parkflächen zurückgehalten werden müssen, können über 

entsprechende Hochborde zur Straße und Gebäude sicher verbleiben. Der 

Boden ist an dieser Stelle versickerungsfähig, somit kann mit entsprechendem 

Pflaster das Regenwasser zeitversetzt versickern. Eine weitere funktionie-

rende Möglichkeit an dieser Stelle wären außerdem ein Staukanal oder spezi-

elle Rückhaltewaben unter dem Parkplatz mit zeitversetzter Einleitung in den 

öffentlichen Kanal oder unter die Parkfläche. 

2. Die Regenmengen, welche Richtung Süden abgeleitet werden müssen, kön-

nen im Bereich hinter dem Wohnhaus (betreutes Wohnen) aufgefangen wer-

den. Die Rückhaltung kann hier über Rigolen oder unterirdische Zisternen 

durch z.B. Waben erfolgen. 

3. Der Spielplatzbereich der Kita, sollte möglichst nicht für die Notentwässe-

rungseinleitung des Daches von der Kita genutzt werden. Das Regenwasser 

aus dem 30-jährigen Regenereignis, welches auf die Spielflächen fällt, sollte 

dort möglichst verbleiben und zeitversetzt versickern. Sollte ich im Zuge der 

weiteren Planung herausstellen, dass es nötig wird in den Bereich größere 

Regenmengen vom Dach der Kita dort hinzuleiten, so besteht die Möglichkeit 

unter dem Spielplatz durch Zisternen das Wasser zurückzuhalten und später 

zu versickern.  

6. BEGRÜNDUNG DER FESTSETZUNGEN 

6.1 Art der baulichen Nutzung 

Der Bebauungsplan wird als vorhabenbezogener Bebauungsplan gem. § 12 (3) 

BauGB aufgestellt. Das konkrete Vorhaben wird durch den Vorhaben- und Erschlie-

ßungsplan als Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes beschrieben. 

Im Bereich dieses Vorhaben- und Erschließungsplanes ist die Gemeinde gem. § 12 

(3) S. 2 BauGB bei der Zulässigkeit der Vorhaben nicht an die Festsetzungen nach  

§ 9 BauGB (Festsetzungskatalog) gebunden. Vielmehr wird das Bauvorhaben mit der 
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geplanten Nutzung, in diesem Fall einer Kita und betreutem Wohnen mit Tagesbetreu-

ung, durch die Darstellung im Vorhaben- und Erschließungsplan zweifelsfrei festge-

setzt. Eine zusätzliche Festsetzung der Art der baulichen Nutzung ist in diesem Fall 

nicht zielführend, da keine weiteren Nutzungen ermöglicht werden sollen und alle wei-

teren zulässigen Nutzungen in einem sonst festzusetzenden allgemeinen Wohngebiet 

oder Sondergebiet ohnehin ausgeschlossen werden müssten. Die Nutzung der einzel-

nen baulichen Anlagen wird über den Vorhaben- und Erschließungsplan vorhabenspe-

zifisch als Kita im östlichen Gebäude und als betreutes Wohnen mit Tagespflegein-

richtung im westlichen Gebäude festgesetzt.  

Im Rahmen der Vorbereitung der Planunterlagen für den erneuten Satzungsbeschluss 

im Oktober 2024 (siehe Ergänzungen im Punkt 2.2. Verfahren, Seite 7) ist aufgefallen, 

dass der Festsetzungspunkt Nr. 9 ein Relikt aus der Zeit nach der frühzeitigen Beteili-

gung ist und dort irrtümlich – ohne weiter im Planwerk aufgegriffen und beschrieben 

worden zu sein – verblieben ist. Mit dem erneuten Satzungsbeschluss wird die Gele-

genheit ergriffen diesen Umstand zu korrigieren.  

Die Festsetzung Nr. 9 ist gemäß Wortlaut irrtümlich von dem § 12 Abs. 3a BauGB 

(Grundstruktur der gelockerten Vorhabenbindung) ausgegangen. Ohne, dass diese 

Festsetzung weiter beschrieben bzw. begründet worden ist, hat sie mit Bezug auf den 

§ 9 Abs. 2 BauGB den Anschein erweckt, eine Flexibilität zu ermöglichen (z. B. zur Art 

der Nutzung oder sogar der Kubatur der Vorhaben), die die sonstigen Festsetzungen 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und Verpflichtungen aus dem Durchfüh-

rungsvertrag nicht möglich machen können. Die Entfernung des Festsetzungspunkts 

sowie weitere kleinere redaktionelle Anpassungen (z. B. Anschrift der Vorhabenträger-

seite) im Planwerk, führen nicht zur Pflicht der Durchführung einer erneuten öffentli-

chen Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB. Gleichwohl wurde mit der Entfer-

nung der Festsetzung Nr. 9 die Betroffenheit der Vorhabenträgerseite gemäß § 4a 

Abs. 3 Satz 4 BauGB erkannt. Daher ist die Vorhabenträgergesellschaft an dem Schritt 

beteiligt worden.  

6.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung der überbaubaren Grund-

stücksfläche in Verbindung mit der zulässigen Höhe der baulichen Anlagen bestimmt. 

Die vorgesehenen Festsetzungen zu den Höhen der baulichen Anlagen leiten sich aus 

dem städtebaulichen Entwurf bzw. dem Vorhaben- und Erschließungsplan, der Be-

standteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist, ab. Die Steuerung der Ge-

bäudehöhen erfolgt dabei über die Festsetzung der maximalen Gebäudehöhe in Me-

tern ü. NHN. Um in der Bauausführung noch ausreichende Flexibilität zu haben, wird 

für das Gebäude der Kita eine maximale Gebäudehöhe von 66,0 m ü NHN und für die 

Wohnanlage für betreutes Wohnen mit Tagesbetreuung eine maximale Gebäudehöhe 

von 83,0 m ü NHN festgesetzt, so dass gegenüber der geplanten Gebäudehöhe rd. 

0,5 m Toleranz eingeräumt wird. Der Bebauungsplan sieht zwar mit der Wohnanlage 

für betreutes Wohnen eine höhere Bebauung als in der direkten Umgebung (Reihen-

häuser) vor, nimmt aber städtebauliche Bezüge zur gesamten Nachkriegsmoderne der 
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Alkenrather-Siedlung mit Zeilenbauten und städtebaulichen Dominaten auf und hält 

mit 20 m einen ausreichenden Abstand zu der nördlichen angrenzenden Wohnbebau-

ung ein. Die Kita hingegen fügt sich höhenmäßig in die direkte zweigeschossige Um-

gebungsbebauung ein. Gem. § 1a (2) BauGB ist mit Grund und Boden sparsam um-

zugehen. Die Planung des V 30/III folgt diesem Grundsatz und ermöglicht den über-

wiegenden Erhalt des ausgewachsenen Baumbestandes im Plangebiet.  

Aufzugsüberfahrten, Treppenhäuser sowie technische Anlagen (inkl. solartechnischer 

Anlagen) dürfen die gemäß Planzeichnung festgesetzten maximalen Gebäudehöhen 

um bis zu 2,5 m überschreiten. Um dabei das architektonische Erscheinungsbild der 

Gebäude nicht erheblich zu beeinträchtigen, müssen diese Einrichtungen mindestens 

um das Maß ihrer Überschreitung von der Attika des Gebäudes zurücktreten. 

Auf weitere Maßbegrenzungsfaktoren wie die Festsetzung einer Grundflächenzahl 

(GRZ) und einer Geschossflächenzahl (GFZ) wird im Sinne des § 12 (3) S.2 BauGB 

verzichtet, da die exakte Lage und Ausdehnung des Vorhabens, sowohl der Bauwerke 

als auch der versiegelten Flächen, bereits durch den Vorhaben- und Erschließungs-

plan verbindlich festgesetzt wird.  

6.3 Überbaubare Grundstücksflächen gem. § 23 BauNVO 

Die in der Planzeichnung festgesetzten Baugrenzen umfassen die beiden geplanten 

Baukörper in der flächenmäßigen Ausdehnung der Erdgeschosse. Insgesamt halten 

die festgesetzten oberirdischen Baugrenzen einen Abstand von ca. 1,0 m zu den ge-

planten Gebäudefassaden ein. Damit sind Veränderungen der städtebaulichen Konfi-

guration ausgeschlossen, es verbleibt aber eine ausreichende Flexibilität für Anpas-

sungen der Architektur im Rahmen der weiteren Hochbauplanung.  

Nach Norden zur Geschwister-Scholl-Straße überschreitet der Neubau der Wohnan-

lage für betreutes Wohnen mit Tagesbetreuung mit Blick auf den Standort des Bau-

körpers sowie die Festsetzung zur Höhe baulicher Anlagen die an sich gem. BauO 

NRW anzusetzenden Abstandsflächen. Dies ist jedoch aus städtebaulichen Gründen 

möglich, sofern den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-

hältnisse und der Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung Rechnung getragen 

wird, städtebauliche Missstände nicht entstehen und die Belange der betroffenen 

Nachbarn gerecht abgewogen werden. Das städtebauliche Ziel des sparsamen Um-

gangs mit Grund und Boden und das Ziel den alten schützenswerten Baumbestand im 

Süden zu erhalten, machen eine stärker vertikale Ausnutzung erforderlich. Diese ge-

ringeren Tiefen der Abstandsflächen ergeben sich nur gegenüber der Geschwister-

Scholl-Straße. Der Mindestabstand von 3,0 m gem. § 6 (5) BauO NRW wird deutlich 

eingehalten. Zur im Norden an die Geschwister-Scholl-Straße anschließenden Wohn-

bebauung hält der Neubau einen Abstand von min. 18,0 m ein. Nach §136 (3) Nr. 1a 

BauGB werden die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse mit ausreichender Be-

lichtung, Besonnung und Belüftung definiert. Eine planungs- und/oder bauordnungs-

rechtlich verbindliche, gesetzliche Definition einer ausreichenden Besonnung besteht 

nicht. Die DIN 5034-1 „Tageslicht in Innenräumen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen“ 

(2011) wertet jedoch in Kapitel 4.4 eine Wohnung als ausreichend besonnt, wenn in 
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mindestens einem Aufenthaltsraum einer Wohnung am Stichtag 17. Januar eine Be-

sonnungsdauer von 1 Stunde möglich ist. In der Verschattungsstudie, die dem Bebau-

ungsplan beigefügt ist, wird der 21.12. als ungünstigster Tag (SA= 8:32, SU= 16:27) 

betrachtet, da es sich hierbei mit Sonnenaufgang (SA) um 08:32 Uhr und Sonnenun-

tergang (SU) um 16.27 Uhr um den kürzesten Tag des Jahres handelt; Vergleich am 

17.01. (SA= 8:26, SU= 16:57). Eine dauerhafte Verschattung, auch in den Wintermo-

naten mit abnehmendem Tageslicht, wird durch das Appartementhaus nicht verur-

sacht. Die einzelnen Wohneinheiten in allen Reihenhauszeilen werden am 21.12., dem 

kürzesten Tag, zeitverschoben über den Tag, bei einer möglichen Sonnendauer von 

ca. 8 Stunden, max. 1 bis 1,5 Stunden verschattet. Bis zum 21.06. nimmt die Verschat-

tungsdauer stetig ab, bis es am 21.06 dann zu keiner Verschattung durch das Appar-

tementhaus mehr kommt. Wesentliche Beeinträchtigungen der Belichtung und Belüf-

tung sind bei den reduzierten Abstandsflächen folglich nicht zu erwarten. 

6.4 Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen  

Tiefgaragen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche innerhalb des 

„TGa – Fläche für Tiefgaragen“ festgesetzten Bereichs zulässig.  

Stellplätze für Kfz und überdachte Fahrradstellplätze sind im Plangebiet nur in Tiefga-

ragen oder in den als Stellplatzflächen gekennzeichneten Bereichen zulässig. Hiermit 

wird sichergestellt, dass die nicht überbauten Flächen begrünt und somit eine qualita-

tive Gestaltung der Freiflächen, die zu einer Verbesserung der Wohnumfeldqualität 

beiträgt, geschaffen wird. Um die Überbauung und Versiegelung der Freiflächen auf 

ein Minimum zu beschränken, sind Nebenanlagen mit Ausnahme der Außenspielan-

lagen der Kita und Flächen für Abfallentsorgung und Stromversorgung ausschließlich 

innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

Mit den getroffenen Festsetzungen soll sichergestellt werden, dass die Versiegelung 

des Plangebietes auf das notwendige Minimum beschränkt wird.  

6.5 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern  

Aufgrund der Höhenunterschiede innerhalb des Plangebietes wird zur notwendigen 

Herstellung einer einheitlichen Höhenlage der baulichen Anlagen festgesetzt, dass 

Aufschüttungen, Abgrabungen, Böschungen, Stützmauern, Treppen und Rampen 

auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig sind. 

6.6 Grün- und Freiflächen, Pflanzmaßnahmen, Maßnahmen zum Artenschutz  

Öffentliche Grünfläche – Uferbereich des Teiches  

Der südöstliche Planbereich ist verhältnismäßig dicht baumbestanden. Um den Ufer-

bewuchs zu erhalten aber auch künftig qualitativ zu entwickeln, ist dieser Bereich im 

Plan als öffentliche Grünfläche festgesetzt.  
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Erhalt von Bäumen 

Eine durch das Büro Zumbroich Landschaft & Gewässer erstellte Baumkartierung 

(September 2021) kommt zu dem Ergebnis, dass sich auf der Vorhabenfläche erhal-

tenswerter Altbaumbestand befindet. Um den Baumbestand zu bewahren, werden 

erhaltenswerte Bäume in der Planzeichnung zeichnerisch zum Erhalt festgesetzt. Die 

so gekennzeichneten Bestandsbäume sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. 

Durch die festgesetzten Baugrenzen wird ein ausreichender Abstand zum Kronen- 

und Wurzelbereich der zu erhaltenden Bäume gewährleistet. Darüber hinaus nimmt 

auch die Festsetzung der Tiefgaragen (TGa) Rücksicht auf die Baumwurzelbereiche.   

Pflanzung von Einzelbäumen 

Aus mikroklimatischen Gründen und zur optischen Eingrünung, wird im Bebauungs-

plan festgesetzt, dass neben den zu pflanzenden Bäumen im Bereich der Pflanzflä-

che auch im Bereich der Stellplatzanlage drei Bäume entsprechend der Pflanzliste 

der Stadt Leverkusen zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten sind. Der 

Standort der zu pflanzenden Bäume wird durch das Planzeichen zum Pflanzen von 

Bäumen verbindlich festgesetzt.  

Zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung wird für den rückwärtigen Bereich der 

Kita außerdem festgesetzt, dass in diesem Bereich mindestens ein Baum erster Ord-

nung der Pflanzliste 1 der Stadt Leverkusen zu pflanzen ist. Da die detaillierte Aus-

gestaltung der Kitaaußenfläche sich noch im Planungsprozess befindet, wird die ge-

naue Lage des Baumes nicht verbindlich festgesetzt.  

Um eine Mindestqualität der anzupflanzenden Bäume zu sichern, wird außerdem 

festgesetzt, dass die Bäume mit einem Stammumfang (StU) von mindestens 18-20 

cm zu pflanzen sind.  

 

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Parallel zur Alkenrather Straße wird ein 4,0 m breiter Streifen als Fläche zum An-

pflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt um den 

von Süden kommenden straßenbegleitenden Grünbereich fortzuführen. Zur Sicher-

stellung einer Mindestqualität der Pflanzfläche wird festgesetzt, dass auf dieser Flä-

che eine lückenlose Bepflanzung mit mittelhohen bis hohen (min. Wuchshöhe 2,0 m) 

Sträuchern herzustellen, dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Bedarf gleichwer-

tig zu ersetzen ist. Dabei sind zur Bepflanzung ausschließlich ökologisch wertvolle, 

blütenreiche Gehölze zu verwenden. Ökologisch wertvolle Gehölze sind z.B. solche, 

die als Nahrungspflanze für Insekten (hohe Nektar-/Pollenwerte), Vögel und/oder 

Säugetiere (Fruchtstände) dienen. Zur Sicherstellung einer ausreichenden Artenviel-

falt sind min. vier unterschiedliche Pflanzarten zu verwenden. Innerhalb dieser Flä-

che werden außerdem drei Bäume entsprechende der Pflanzliste der Stadt Lever-

kusen zum Anpflanzen festgesetzt.  
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Begrünung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen 

Zur Minderung der nachteiligen Auswirkungen der geplanten Gebäude auf das Klima 

und den Wasserhaushalt wird festgesetzt, dass die nicht überbauten und nicht für die 

Erschließung oder die Außenspielfläche der Kita erforderlichen Flächen mit blütenrei-

chen Sträuchern und Bäumen ergänzt durch eine strukturreiche Mischvegetation aus 

Rasen, Stauden und Bodendeckern, vollflächig zu bepflanzen und dauerhaft zu er-

halten sind. Weiterhin wird festgesetzt, dass das Dach der Tiefgarage, sofern nicht 

überbaut, als Platzfläche angelegt oder als Zuwegung genutzt wird, mit einer mindes-

tens 0,80 m dicken Substratschicht zzgl. einer Drainschicht abzudecken und fachge-

recht als Grünanlage anzulegen ist. 

Dach- und Fassadenbegrünung 

Die Stadt Leverkusen hat im Jahr 2018 beschlossen, dass jeder Bebauungsplan 

grundsätzlich auf die Festsetzung von Anteilen für Dach- und/oder Fassadenbegrü-

nung geprüft werden muss und das bei einer möglichen Dach- und/oder Fassaden-

begrünung hauptsächlich einheimische Pflanzen verwendet werden (Antrag 

2018/2495). Um diesem Beschluss Rechnung zu tragen und als Teilausgleich für 

den baulichen Eingriff, wird gemäß Festsetzungspunkt 8.5 festgesetzt, dass die Dä-

cher der Gebäude mit Ausnahme von Terrassen, Lichtkuppeln und technischen Auf-

bauten sowie deren Zuwegungen und soweit brandschutztechnische Bestimmungen 

nicht entgegenstehen extensiv zu begrünen sind. Die Vegetationsschicht für exten-

sive Begrünung der Gebäudedächer ist mit mindestens 0,10 m Schichtstärke zuzüg-

lich einer Drainschicht fachgerecht einzubauen und dauerhaft zu erhalten.   

Um eine Bepflanzung der Tiefgaragendächer in einer ausreichenden Qualität zu ge-

währleisten, wird unter Festsetzungspunkt 8.6 eine Schichtstärke von min. 0,80 m 

zusätzlich zur erforderlichen Drainageschicht festgesetzt. 

Zum Schutz vor häufiger werdenden Hitzeperioden, sollen Gebäudefassaden Min-

deststandards erfüllen, damit sich diese Flächen der „gebauten Umwelt“ nicht unnö-

tig aufheizen. Begrünte Fassaden können das Aufheizen dieser Flächen erheblich 

mildern und damit einen Beitrag (geringere Hitzeabstrahlung) zum Mikroklima eines 

Quartiers beisteuern. Aus diesem Grund wird für die Gebäude unter Festsetzungs-

punkt 8.7 festgesetzt, dass min. 25% der laufenden Meter pro Gebäude zu begrünen 

sind.  

6.7 Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

Das Plangebiet ist durch die unmittelbare Lage an der Alkenrather Straße schalltech-

nisch teilweise vorbelastet. Mit zunehmendem Abstand zur Alkenrather Straße und 

unter Berücksichtigung der lärmabschirmenden Wirkung der geplanten Bebauung in-

nerhalb des Plangebietes ergeben sich jedoch im nordöstlichen Plangebietsbereich 

deutlich geringere Geräuscheinwirkungen. Dies führt dazu, dass insbesondere im Be-

reich der straßenabgewandten Gebäudeseiten sowie auf dem Grundstück der geplan-

ten Kita die Orientierungswerte tags/nachts in großen Bereichen unterschritten, also 
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eingehalten werden. Innerhalb der geplanten Außenbereiche für die Kita werden zu-

mutbare Außenpegel von < 62 dB(A) prognostiziert. Es wurden weitergehend die maß-

geblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109:2018-01 ermittelt. Zur Wahrung gesun-

der Wohnverhältnisse ist es daher erforderlich, dass passive, d.h. an den Gebäuden 

selbst vorzunehmende Schallschutzmaßnahmen nach DIN 4109 in der derzeit gelten-

den Fassung zur Anwendung kommen, die den erforderlichen Schallschutz für das 

geplante Gebäude in Form von Mindestanforderungen an die Luftschalldämmung von 

Außenbauteilen schutzbedürftiger Nutzungen im Tag- und Nachtzeitraum sicherstel-

len. Zur Feststellung der erforderlichen Schalldämmmaße stellt der Bebauungsplan 

sogenannte Lärmpegelbereiche bei freier Schallausbreitung dar. Innerhalb der mit den 

Lärmpegelbereichen gekennzeichneten Flächen müssen die Außenbauteile (z.B. 

Wand, Dach, Fenster, Türen) und Elemente (z.B. Lüftungseinrichtungen, Rollladen-

kästen) von Gebäuden entsprechend der unterschiedlichen Raumarten oder Nutzun-

gen den Anforderungen der DIN 4109 für den entsprechenden Lärmpegelbereich ent-

sprechen. Das Plangebiet weist Lärmpegelbereiche zwischen IV und V auf.  

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens kann von den getroffenen Festsetzun-

gen abgewichen werden, sofern nachgewiesen wird, dass die tatsächliche Geräusch-

belastung einer Gebäudeseite niedriger ausfällt als dies der Lärmpegelbereich angibt.   

Für einen Außenbereich einer Wohnung ist entweder durch Orientierung an lärmab-

gewandten Gebäudeseiten oder durch bauliche Schallschutzmaßnahmen, wie z. B. 

verglaste Vorbauten (z. B. verglasten Loggien, Wintergärten) mit teilgeöffneten Bau-

teilen sicherzustellen, dass durch diese baulichen Maßnahmen insgesamt eine Schall-

pegelminderung erreicht wird, die es ermöglicht, dass in dem der Wohnung zugehöri-

gen Außenbereich ein Beurteilungspegel tagsüber von ≤ 62 dB(A) gewährleistet wird. 
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II Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

1. Einfriedungen        

Aus Sicherheitsgründen wird für den Bereich der Kindertagesstätte festgesetzt, 

dass eine Einfriedung vorzusehen ist. Die Einfriedung ist durch einen 1,60 m hohe 

Stabgitterzaun herzustellen, der auf Seiten der Kitafläche durch eine ebenso hohe 

Hecke aus standortgerechten Laubgehölzen gem. der Pflanzliste zu ergänzen ist. 

Um eine Mindestqualität der Hecke zu sichern, werden außerdem eine Mindesthöhe 

und ein Maximalpflanzabstand bei der Pflanzung festgesetzt.  

Ein Teil der östlich gelegenen Bestandsbäume liegt teilweise auf der Grenze des 

Geltungsbereiches oder grenzt unmittelbar außerhalb daran an. Um den Erhalt die-

ser Bäume nicht zu gefährden, wird über den Durchführungsvertrag eine Regelung 

getroffen, die die Vorhabenträgerin dazu verpflichtet mit der Zaunanlage mindes-

tens 1,50 m Abstand zu den Wurzelläufen der betroffenen Bestandsbäume einzu-

halten. Zudem wird über den Durchführungsvertrag geregelt, dass bauliche Eingriffe 

in diese Bestandbäume und ihre Kronenbereiche, die aufgrund Ihrer Lage teilweise 

oder ganz außerhalb des Geltungsbereiches Bebauungsplanes nicht zum Erhalt 

festgesetzt werden können, mit Ausnahme des genannten Stabgitterzaunes unzu-

lässig sind. 

2. Stellplatzanlagen  

Zur optischen und klimatischen Aufwertung der Parkplatzflächen der Kita, wird im 

Bebauungsplan festgesetzt, dass die oberirdischen Stellplatzflächen so anzulegen 

sind, dass sie voll versickerungsfähig sind. 
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III Kennzeichnungen und Hinweise 

1. Kennzeichnungen       

1.1 Altlasten 

Im westlichen Teilbereich des Plangebietes befindet sich die im Bodenschutz- 

und Altlastenkataster (BAK) der Stadt Leverkusen unter der Bezeichnung 

„SE2017 – Deponie Geschwister-Scholl-Straße“ geführte Altablagerung. Auf 

Grundlage der vorliegenden Untersuchungsbefunde sowie unter Berücksichti-

gung der bei Realisierung der vorliegenden Planung voraussichtlich im Unter-

grund verbleibenden Bodenverunreinigungen ist die vorgenannte Altablagerung 

gemäß Punkt 2.1.5 Altlastenerlass NRW und § 9 Absatz 5 Nr. 3 Baugesetzbuch 

(BauGB) im Bebauungsplan als „Fläche, deren Boden erheblich mit umweltge-

fährdenden Stoffen belastet ist“ gekennzeichnet.  

Bei Nutzungsänderungen, Entsiegelungen, Bodeneingriffen etc., sind die im Be-

reich der vorgenannten Fläche lokal festgestellten erhöhten bis deutlich erhöhten 

Schadstoffgehalte sowohl im Hinblick auf eine potentielle Gefährdung von 

Schutzgütern (z.B. Mensch, Grundwasser) als auch unter abfalltechnischen Ge-

sichtspunkten zu berücksichtigen.  

Im Baugenehmigungsverfahren sowie bei baugenehmigungsfreien Bauvorhaben 

(mit Entsiegelung und/oder Eingriffen in den Untergrund) ist die Stadt Lever-

kusen, Fachbereich Umwelt, Untere Bodenschutzbehörde (UBB), entsprechend 

rechtzeitig zu beteiligen.  

Gemäß dem bauleitplanerischen Vorsorgeprinzip sind Art und Umfang der in Ab-

hängigkeit von den geplanten Eingriffen bzw. Nutzungsänderungen konkret er-

forderlichen Einzelmaßnahmen frühzeitig mit dem Fachbereich Umwelt, Untere 

Bodenschutzbehörde (UBB), abzustimmen und festzulegen.  

 

Für den östlichen Bereich des Plangebietes besteht anhand der vorliegenden 

Befunde der orientierend durchgeführten Untersuchungen zunächst kein Hinweis 

auf eine potentielle Gefährdung von Schutzgütern (z.B. Mensch, Grundwasser). 

Angesichts der geplanten sensiblen Nutzung als zukünftiger Kita-Standort sind 

jedoch im Hinblick auf die Bewertung des Wirkungspfades Boden-Mensch (Di-

rektkontakt) gezielte Untersuchungen des Oberbodens (gem. BBodSchG i.V.m. 

BBodSchV) durchzuführen. Art und Umfang der konkret erforderlichen Untersu-

chungen sind mit der Stadt Leverkusen, Fachbereich Umwelt, Untere Boden-

schutzbehörde (UBB), abzustimmen und festzulegen.  
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2. Hinweise        

2.1 Altlasten 

Es wird darauf hingewiesen, wie mit der im zeichnerischen Teil des Bebauungs-

plans gekennzeichneten Altablagerung umzugehen ist. 

2.2 Artenschutz 

Zur Vermeidung baubedingter Tötung oder Verletzung von Vögeln werden in 

den Hinweisen Vermeidungsmaßnahmen formuliert und entsprechende Rege-

lungen im Durchführungsvertrag getroffen. 

2.3 Erdbebengefährdung 

Es wird auf die Erdbebenzone / geologischer Untergrundklasse hingewiesen, der 

das Plangebiet zuzuordnen ist. 

2.4 Kampfmittel 

Es wird darauf hingewiesen, dass keine Garantie auf Kampfmittelfreiheit gege-

ben werden kann und wie mit bei Bauarbeiten auftretenden Kampfmittelfunden 

umzugehen ist. 

2.4 Bodendenkmal 

Es wird darauf hingewiesen, wie mit bei Bodenbewegungen auftretenden archä-

ologischen Funden und Befunden zu verfahren ist. 
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Teil B: Umweltbelange und Auswirkungen 

Nach den vorliegenden Erkenntnissen und den bislang durchgeführten Abstimmungen 

ist nicht mit planungsbedingten, erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen. Dabei 

wird berücksichtigt, dass es sich beim Plangebiet um eine bereits vormals baulich in 

Anspruch genommene Brachfläche handelt und die zurzeit noch vorzufindende, leer-

stehende Bausubstanz im Zuge des Planvollzugs abgebrochen werden soll. Anhalts-

punkte für Beeinträchtigungen der in § 1 (6) Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten 

Schutzgüter bestehen nicht, da durch die vorliegende Bauleitplanung weder Fauna-

Flora-Habitat-Gebiete (FFH-Gebiete) noch Vogelschutzgebiete (VS-Gebiete) beein-

trächtigt werden. 

Da das vorliegende Verfahren als „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ durchge-

führt werden soll, gelten gem. § 13a (2) BauGB die Vorschriften des vereinfachten 

Verfahrens nach § 13 (2) und (3) Satz 1 BauGB entsprechend.  

Insofern unterliegt der Bebauungsplan nicht der Pflicht zur Durchführung einer Um-

weltprüfung gemäß § 2 (4) BauGB und der Erstellung eines Umweltberichtes gemäß 

§ 2a BauGB.  

1. Schutzgut Menschen/Bevölkerung 

Hinsichtlich des Immissionsschutzes wurde ein schalltechnisches Prognosegutachten 

erstellt, welches die Auswirkungen des Verkehrslärmes der angrenzenden Straßen auf 

das Plangebiet sowie mögliche Beeinträchtigungen der Umgebung durch den Betrieb 

der Kita und der Tiefgarage des Gebäudes für betreutes Wohnen in Verbindung mit 

einer Tagesbetreuung untersucht hat und zu folgendem Ergebnis kommt: „Auf Grund-

lage der prognostizierten Berechnungsergebnisse ist festzustellen, dass die Orientie-

rungswerte gemäß DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete innerhalb des Plangebie-

tes im Nahbereich der Alkenrather Straße überschritten werden. Es handelt sich somit 

um ein schalltechnisch teilweise vorbelastetes Plangebiet. Mit zunehmendem Abstand 

zur Alkenrather Straße und unter Berücksichtigung der lärmabschirmenden Wirkung 

der geplanten Bebauung innerhalb des Plangebietes ergeben sich jedoch im nordöst-

lichen Plangebietsbereich deutlich geringere Geräuscheinwirkungen. Dies führt dazu, 

dass insbesondere im Bereich der straßenabgewandten Gebäudeseiten sowie auf 

dem Grundstück der geplanten Kita die Orientierungswerte tags/nachts in großen Be-

reichen unterschritten, also eingehalten werden. Innerhalb der geplanten Außenberei-

che für die Kita werden zumutbare Außenpegel von < 62 dB(A) prognostiziert. Es wur-

den weitergehend die maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109:2018-01 er-

mittelt und Hinweise für schallgedämmte Lüftungselemente für Schlafräume sowie zur 

Anordnung von Außenwohnbereichen formuliert. Die durch den zukünftigen Betrieb 

der Kita und der Tiefgarage der Wohnbebauung in der Nachbarschaft zu erwartenden 

Beurteilungspegel erfüllen die Immissionsrichtwerte und zulässigen Maximalpegel ge-

mäß TA Lärm. Unter Berücksichtigung von Maximalannahmen hinsichtlich der Mehr-

verkehre werden die Immissionsgrenzwerte der 16.  BImSchV auch im Prognose-Plan-

fall tagsüber und nachts eingehalten, so dass keine unzumutbaren akustischen Aus-

wirkungen entstehen.“ (Graner + Partner, 2021) 
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Für den Entwurf des Bebauungsplans V 30/III "Alkenrath – Kita zwischen Geschwister-

Scholl-Straße und Teich" ist zur Ermittlung der Auswirkungen des Gebäudes „Betreu-

tes Wohnen mit Tagespflege“ auf die umgebende Wohnbebauung eine Schattenwurf-

darstellung für den 21.06. Sommersonnenwende und den 21.12. Wintersonnenwende, 

sowie der Tagesgleiche am 21.03 und 21.09., bezogen auf Zone 32U E:36661152.46 

(7.0192196) N: 5656798.66 (51.0459248) Leverkusen angefertigt worden. Es sind je-

weils verschiedene Tageszeiten dargestellt und es wird von einer Besonnung ohne 

Wolken ausgegangen. Die Darstellung (Abb.5) zeigt, wie sich der Schattenwurf des 

mehrgeschossigen Apartmentgebäudes (H = 82,49 ü NHN / 23,50 m Höhe) auf die 

Wohnbebauung im Plangebiet in der Jahreszeit vom 21.03. bis 21.09. (Tages-Nacht-

Gleiche) auswirkt. 

Von der Beschattung in dieser Zeit sind die nach Süd-Westen ausgerichteten Reihen-

häuser der Flurstücke 149 bis 153, an der Alkenrather Straße, in den Morgenstunden 

bis ca. 9:30 betroffen.  

Im weiteren Tagesverlauf ist die Besonnung der nach Süd-Westen ausgerichteten 

Wohnräume und Terrassen nicht durch das Appartementgebäude beeinträchtigt.  

Das zeigt auch der Schattenwurf am 21.06. (Sommerwende) von dem 

nur das Flurstück 153 bis 9:00 betroffen ist.  

Die übrige Reihenhausbebauung im Plangebiet an der Geschwister-Schollstraße 

bleibt in dieser Jahreszeit von der Beschattung durch den Geschossbau frei. Zum Jah-

reszeitpunkt der Wintersommerwende 21.12. bleibt die erste, zur Alkenrather Straße, 

südwestlich ausgerichtete Reihenhausbebauung von einer Beschattung durch den 

Geschossbau frei. Die dahinterliegenden Reihenhäuser (Zeilen) sind in der Jahreszeit 

vom 21.09. bis 21.03 von der Beschattung durch den Geschossbau betroffen. Die Dar-

stellung am 21.12. (Abb.6) zeigt, dass tageszeitlich hier die nach Süd-Westen ausge-

richteten Wohnräume, bedingt durch den zu - und abnehmenden Sonnenwinkel, mehr 

und weniger von dem Schattendurchgang betroffen sind.  

Eine ausreichende Besonnung zur Winterzeit dieser Wohnbereiche, von allgemein ei-

ner Stunde, bleibt erhalten. 

In der Zeit vom 21.03 bis 21.09. Tag-Nachtgleiche wird die vorhandene Reihenhaus-

Wohnbebauung im Plangebiet, durch den geplanten Geschossbau nicht beeinträch-

tigt. In der Zeit vom 21.09. bis 21.03. kommt es, durch den zu dieser Jahreszeit ab - 

und zunehmenden Sonnenstand - und Winkel und der damit verbundenen Schatten-

länge, zu kurzzeitigen Verschattungen der nach Süd-Westen ausgerichteten Wohnbe-

reiche der einzelnen Reihenhäuser.  

Auf der Basis der Schattenwurfdarstellung wird dargestellt, dass die Besonnungs-

dauer, zum heutigen Zeitpunkt, für die nach Süd-Westen ausgerichteten Wohnberei-

che der Reihenhäuser im Plangebiet an dem Geschwister.-Scholl-Straße in der Jah-

reszeit, der Tages -und Nachtgleiche vom 21.03. bis 21.09. auch nach der Errichtung 

des Geschossbaus bestand hat.  Die Pläne der Verschattungsstudie sind der Begrün-

dung als Anlage beigefügt. 

Insgesamt lässt sich sagen, dass weder durch die Emissionen der zusätzlichen Ver-

kehre noch durch die Verschattung der Neubauten mit negativen Auswirkungen auf 

gesunde Wohnverhältnisse in der angrenzenden Wohnnutzung zu rechnen ist. 
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Abb.5 - Darstellung der Verschattung im Sommer (ohne Maßstab) 

 

 

 
Abb.6 - Darstellung der Verschattung im Winter (ohne Maßstab) 

 

2. Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Nach Maßgabe einer vorliegenden Artenschutzprüfung (ASP) Stufe I (Zumbroich, 

2020), können Verstöße gegen das Artenschutzrecht des § 44 BNatSchG nicht aus-

geschlossen werden. Es wurde daher eine vertiefende Artenschutzprüfung Stufe II 

durchgeführt, die zu dem Ergebnis kommt, dass sowohl für die möglicherweise im 

Planungsraum auftretenden Fledermausarten als auch für die dort nachgewiesenen 
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Vogelarten vorhabenbedingt keine erheblichen Störungen entstehen, die Auswirkun-

gen auf den Erhaltungszustand einer lokalen Population haben könnten. Ein Verbots-

tatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG tritt somit nicht ein. Hinsichtlich der übrigen 

planungsrelevanten Arten werden keine essentiellen Habitatbestandteile entnom-

men, beschädigt oder zerstört (Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 i.V.m. (5) 

BNatSchG), und alle ökologischen Funktionen der Lebensstätten bleiben im räumli-

chen Zusammenhang erhalten. In der Artenschutzprüfung werden jedoch Maßnah-

men zur Vermeidung und Verminderung formuliert die einzuhalten sind. In diesem 

Zusammenhang sind Fällungen potentieller Quartierbäume möglichst im Oktober, 

also vor der Winterruhezeit und nach der Hauptaktivitäts- und Wochenstubenzeit von 

Fledermäusen durchzuführen. Im Zeitraum November bis März darf eine Entnahme 

potentieller Quartiersbäume nur bei Tagestemperaturen über 10°C erfolgen, damit 

eventuell in Baumhöhlen verbliebene, bei der Kontrolle nicht entdeckte Tiere dann 

bei den Fäll-/ Rodungsarbeiten nicht in Kältestarre verharren und sich selbstständig 

ein anderes Quartier suchen können. Zur Vermeidung baubedingter Tötung oder 

Verletzung von Vögeln (sowohl Individuen als auch Gelegen) werden folgende Maß-

nahmen formuliert und in die Hinweise des Bebauungsplanes aufgenommen: 

V1: (baubedingt) Bauzeitpunkt 

Um Individuenverluste und die Zerstörung von Gelegen zu vermeiden, sollten Ge-

hölzschnittmaßnahmen vor Beginn der Brut, also in den Wintermonaten zwischen 

Anfang Oktober und Ende Februar durchgeführt werden. 

V2: (baubedingt) Begrenzung der baubedingten Flächeninanspruchnahme 

Die Flächeninanspruchnahme ist so weit wie möglich zu begrenzen, sodass kein Ein-

griff durch Befahren o.ä. über die vorgesehenen Baufelder hinaus stattfindet. Dies gilt 

vor allem für Flächen mit dem Altholzbestand entlang des Teichufers. 

V3: (baubedingt) ökologische Baubegleitung 

Sofern vorbereitende Maßnahmen (insbesondere Durchführung von Baumrodungen 

oder Baufeldfreimachung) innerhalb der Brutperiode (1. März bis 30. September) 

durchgeführt werden müssen, ist vorab durch eine ökologische Baubegleitung zu 

prüfen, ob Individuen oder Fortpflanzungs- und Ruhestätten von europäischen Vo-

gelarten beeinträchtigt werden können.  

Diese Kontrolle muss dann zeitnah vor Beginn der Arbeiten erfolgen. Werden bei die-

sen Kontrollen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten angetroffen, müssten solche Ro-

dungsmaßnahmen verschoben oder an anderer Stelle fortgesetzt werden.  

 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sind zum Erhalt der ökologischen Funktionen 

konkreter Lebensstätten oder zur Sicherung der Erhaltungszustände lokaler Populati-

onen im Rahmen der vorliegenden Planung nicht notwendig. Es wird aber grundsätz-

lich empfohlen zum langfristigen Erhalt der der potentiellen Tagesverstecke beim 
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Neubau den fachgerechten Einbau von Quartieren für spaltenbewohnende Fleder-

mausarten in die Wärmedämmung zu integrieren. 

3. Schutzgut Boden 

Die westliche Teilfläche des Plangebiets liegt im Bereich der im Bodenschutz- und 

Altlastenkataster (BAK) der Stadt Leverkusen unter der Bezeichnung 'SE2017 – De-

ponie Geschwister-Scholl-Straße' geführten Altablagerung. Bei der Fläche handelt es 

sich um eine ehemalige Auskiesung (der Kiesabbau erfolgte vermutlich im Zeitraum 

1930 bis 1950) die nach Abschluss der Abgrabungstätigkeiten wieder verfüllt wurde.  

Die im Gutachten der M&P Ingenieurgesellschaft mbH vom 15.10.2019, aktualisiert 

am 27.08.2020, dokumentierten Ergebnisse (der in 2019 im Geltungsbereich des Be-

bauungsplans durchgeführten orientierenden altlasten- und abfalltechnischen Unter-

suchungen) bestätigen in weiten Teilen die der Unteren Bodenschutzbehörde (UBB) 

zur Altablagerung SE2017 aus vorangegangenen Untersuchungen bereits vorliegen-

den Befunde.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der unmittelbare Untergrund im Bereich des 

nunmehr überplanten Geländes aus 0,6 m bis 6,0 m mächtigen Auffüllungen gebildet 

wird. Mit bis zu 6,0 m wurden dabei die größten Auffüllungsmächtigkeiten im westli-

chen Teilbereich des überplanten Geländes bzw. im Bereich der im BAK geführten 

Altablagerung SE2017 festgestellt. Außerhalb bzw. östlich der Altablagerung SE2017 

wurden mit 0,6 m bis maximal 3,0 m durchweg geringere Auffüllungsmächtigkeiten 

erbohrt.   

Die an Mischproben aus den im Bereich der Altablagerung SE2017 erbohrten Auffül-

lungen durchgeführten chemischen Untersuchungen zeigten lokal erhöhte bis deutlich 

erhöhte Gehalte an polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), Blei und 

Zink. Die in den übrigen Teilbereichen des überplanten Geländes entnommenen Bo-

denmischproben zeigten hingegen vornehmlich unauffällige Befunde. 

Auf Grundlage der vorliegenden Untersuchungsbefunde ist eine Gefährdung von 

Schutzgütern (z.B. Mensch, Grundwasser) durch die lokal an die Auffüllungsböden 

gebundenen Bodenverunreinigungen bei den derzeitigen Verhältnissen vor Ort 

(Brachfläche, geschlossene Grasnarbe) nicht zu besorgen.  

Unbeschadet dessen sind jedoch bei zukünftigen Veränderungen, insbesondere Nut-

zungsänderungen, Entsiegelungen, Bodeneingriffen etc., die lokal festgestellten er-

höhten bis deutlich erhöhten Schadstoffgehalte sowohl im Hinblick auf eine potentielle 

Gefährdung von Schutzgütern (z.B. Mensch, Grundwasser) als auch unter abfalltech-

nischen Gesichtspunkten zu berücksichtigen. Art und Umfang der konkret erforderli-

chen Einzelmaßnahmen sind in Abhängigkeit von den geplanten Eingriffen bzw. Nut-

zungsänderungen mit der UBB frühzeitig abzustimmen und festzulegen. 

 

Im Hinblick auf die Realisierung der nunmehr vorliegenden Planung ist aus gutachter-

licher Sicht für den westlichen Teilbereich des Plangebiets, der sich innerhalb der im 

BAK geführten Altablagerung SE2017 befindet und in welchem zukünftig das mehrge-
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schossige Appartementgebäude für betreutes Wohnen in Kombination mit einer Ta-

gesbetreuung entstehen soll, eine Gefährdung des Schutzgutes Mensch durch die an 

die Auffüllungsböden gebundenen Bodenverunreinigungen abzuleiten.  

Im Bereich des zukünftigen Bauwerks ist eine Gefährdung durch die Überbauung bzw. 

Versiegelung nicht zu befürchten. Für die unbebauten Flächen innerhalb dieses Berei-

ches sind gemäß Bundes - Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) jedoch 

Maßnahmen zu ergreifen, um einen möglichen Direktkontakt des Menschen mit dem 

mit Schadstoffen beaufschlagten Boden wirksam zu unterbinden. Im Bereich der un-

bebauten Flächen ist der Boden daher bis in eine Tiefe von ca. 60 cm u. Geländeober-

kante abzutragen und mit sauberem Boden aufzufüllen. Die dadurch anfallenden Aus-

hubmaterialien sowie die Aushubmaterialen aus dem Bereich der geplanten Baugrube 

sind nach den vorliegenden Befunden teilweise nicht mehr für eine Verwertung geeig-

net und im Zuge von möglichen Erdbaumaßnahmen nach entsprechender Deklaration 

einer sach- und fachgerechten Entsorgung zuzuführen. Eine entsprechende Regelung 

zur Durchführung dieser Maßnahmen wird über den Durchführungsvertrag getroffen.  

Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass auch die unterhalb der Auffüllungen 

befindlichen Sande der Rheinterrasse erhöhte Schadstoffgehalte aufweisen oder im 

Zuge der Tiefbaumaßnahmen lokal weitere Bereiche mit erhöhten Schadstoffgehalten 

auftreten können. Daher wird von Seiten des Gutachters empfohlen, sämtliche Erdar-

beiten unter gutachterlicher Begleitung auszuführen. Aufgrund der erhöhten Schad-

stoffgehalte wird zusätzlich empfohlen, entsprechende Schutzvorkehrungen im Zuge 

der Aushubmaßnahme vorzunehmen. Ein weiterer Untersuchungsbedarf der Auffül-

lung besteht gegenwärtig nicht. Es ist davon auszugehen, dass der Oberboden im 

Zuge der Baumaßnahme temporär abgeschoben und zwischengelagert wird. Ein Wie-

dereinbau des Oberbodens ist nur bei Einhalten der Vorsorgewerte für Böden gem. 

BBodSchV möglich. 

 

Für den östlichen Bereich des Plangebietes, der sich außerhalb der im BAK geführten 

Altlastenfläche SE2017 befindet, sind aus den Befunden der orientierend durchgeführ-

ten Untersuchungen (siehe oben) hinsichtlich der zukünftig geplanten sensiblen Nut-

zung als Kinderspielfläche zunächst keine Gesundheitsgefährdungen durch die vor-

handenen Auffüllungen abzuleiten. Eine abschließende Beurteilung ist anhand der bis-

lang vorliegenden Untersuchungsbefunde allerdings nicht möglich. Daher sind bei der 

geplanten sensiblen Nutzung als zukünftiger Kita-Standort im weiteren Verfahren im 

Hinblick auf die Bewertung des Wirkungspfades Boden-Mensch (Direktkontakt) ge-

zielte Untersuchungen des Oberbodens (gemäß BBodSchG in Verbindung mit 

BBodSchV) durchzuführen. Art und Umfang der konkret erforderlichen Untersuchun-

gen sind mit der Unteren Bodenschutzbehörde (UBB) entsprechend abzustimmen und 

festzulegen.  

4. Schutzgut Wasser 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten. Die Ablei-

tung von Schmutzwasser erfolgt im Plangebiet über das städtische Kanalnetz der 

TBL. Der Umgang mit Niederschlagswasser wird im weiteren Verfahren konkretisiert.  
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Während der Bauphase wird durch entsprechende Schutzmaßnahmen sichergestellt, 

dass keine Beeinträchtigung des Teiches bzw. des Oberflächen- und Grundwassers 

erfolgt. 

5. Schutzgut Luft und Klima 

Nach aktuellem Kenntnisstand bestehen hinsichtlich der Belange Klima / Luft keine 

Bedenken gegen das Vorhaben. Durch Festsetzungen zur Dachbegrünung und zur 

Begrünung der nicht überbaubaren Grundstücke, sofern nicht durch notwendige Er-

schließung in Anspruch genommen, soll zur Minderung der nachteiligen Auswirkun-

gen der geplanten Gebäude auf das Klima und den Wasserhaushalt beigetragen 

werden. Die Gebäudekanten der Neubauten überschreiten in Richtung des Teiches 

nicht die bereits bestehende Bebauungstiefe der Bestandsbebauung, das heißt die 

Neuplanung rückt nicht näher an den Teich heran. Die großen klimarelevanten 

Baumgruppen entlang des Teiches werden, sofern sie in einem erhaltenswerten, ge-

sunden Zustand sind, ausnahmslos erhalten und planungsrechtlich zum Erhalt und 

zur Pflege gesichert. Insofern wird ein gegebenenfalls bereits bestehender Frischluft-

korridor entlang des Teiches auch zukünftig nicht beeinträchtigt.  

Darüber hinaus werden über den Durchführungsvertrag, der Bestandteil des vorha-

benbezogenen Bebauungsplanes ist, Regelungen getroffen, die die Vorhabenträge-

rin dazu verpflichten an den Gebäuden Fassadenbegrünung vorzusehen und auf den 

Dachflächen, die nicht für Technikflächen benötigt werden, in Kombination mit der 

Dachbegrünung Photovoltaikanlagen zu installieren.   

6. Schutzgut Landschaft und Ortsbild 

Aktuell zeichnet sich das Gelände durch einen ca. 27 m hohen Glockenturm und 

durch eine baufällige Bauruine aus. Durch die Reaktivierung dieser derzeit minderge-

nutzten Fläche ist zu erwarten, dass das Umfeld im Bereich der Kreuzung der Alken-

rather Straße mit der Geschwister-Scholl-Straße eine Aufwertung erfährt. Dazu trägt 

ebenfalls die im Rahmen des Vorhabens geplante neue Wegeverbindung der bereits 

nördlich und südlich an das Plangebiet angrenzenden Fußwege, die den Teich zu-

künftig für die Allgemeinheit zugänglich macht, bei. Die dafür notwendigen Flächen 

werden von der Vorhabenträgerin an die Stadt übertragen. Entsprechende Vereinba-

rungen erfolgen im Durchführungsvertrag. Die Glocke des bestehenden Glockentur-

mes soll als Erinnerung an die ehemalige kirchliche Nutzung in die Außenfläche des 

Apartmentgebäudes im Norden an der Geschwister-Scholl-Straße integriert werden. 

Die prägende Baumkulisse entlang des Teichufers wird im Bebauungsplan zum Er-

halt festgesetzt. Darüber hinaus werden entlang der Alkenrather Straße weitere 

Bäume gepflanzt, die den von Süden kommenden Grünstreifen verlängern. Um dies 

Planungsrechtlich zu sichern, wird hier eine Fläche mit Pflanzgebot ausgewiesen und 

die Anzahl der zu pflanzenden Bäume festgesetzt.   
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Teil C: Auswirkung der Planung, Abwägung und Umsetzung 

1 Auswirkung der Planung 

Städtebauliche Auswirkungen 

Mit der Umsetzung der Vorhaben auf einer vormals bebauten und mindergenutzten 

Fläche, wird ein Beitrag geleistet, dem anhaltend hohen Bedarf nach Betreuungsplät-

zen in Kindertagesstätten und dem steigenden Bedarf an Einrichtungen für betreutes 

Wohnen an einem verkehrlich gut angebundenen und zentral im Stadtgebiet gelege-

nen Standort Rechnung zu tragen. Aktuell zeichnet sich das Gelände durch einen ca. 

27 m hohen Glockenturm und durch ein baufälliges Bestandsgebäude aus. Das be-

stehende Gebäude wird durch ein ansprechendes Ensemble ersetzt und wieder in 

das städtebauliche Gefüge eingebunden. Durch die Reaktivierung dieser derzeit min-

dergenutzten Fläche ist zu erwarten, dass das Umfeld im Bereich der Kreuzung der 

Alkenrather Straße mit der Geschwister-Scholl-Straße eine Aufwertung erfährt. Dazu 

trägt ebenfalls die im Rahmen des Vorhabens geplante neue Wegeverbindung der 

bereits nördlich und südlich an das Plangebiet angrenzenden Fußwege, die den 

Teich zukünftig für die Allgemeinheit zugänglich macht, bei. 

Zu der Geschwister-Scholl-Straße hält das Wohngebäude die nach Landesbauord-

nung (BauO NRW) vorgeschriebenen Abstandsflächen nicht ein. Die Abstände zu 

der nordwestlich daran anschließenden Wohnbebauung sind jedoch mit 18 m ausrei-

chend bemessen, um in Bezug auf Besonnung, Belichtung und Durchlüftung ge-

sunde Wohnverhältnisse zu gewährleisten. Aus städtebaulicher Sicht hält sich das 

geplante Vorhaben unter den Einfügungskriterien „Art und Maß der baulichen Nut-

zung“ und „überbaubare Grundstücksfläche“ innerhalb des aus seiner Umgebung 

hervorgehenden Rahmens. 

Insofern sind aus städtebaulicher Sicht keine negativen Auswirkungen auf die im 

Plangebiet und im Umfeld des Plangebietes wohnenden Menschen zu erwarten. 

Verkehrliche Auswirkungen 

Die Errichtung einer Kita an dem Standort Geschwister-Scholl-Straße in Leverkusen 

ist aus verkehrstechnischer Sicht ohne Einschränkungen vertretbar. Die Ausbildung 

der Straße als Einbahnstraße, ihre Querschnittsabmessungen, der Gehweg auf der 

Südseite und die signalisierte Fußgängerquerung am naheliegenden Knotenpunkt 

mit der L288 mit bereits vorhandener Hinweisbeschilderung auf querende Kinder bie-

ten gute Verhältnisse für die Errichtung einer Kita. Für die Anschlussknotenpunkte 

der Geschwister-Scholl-Straße wurden Leistungsfähigkeitsnachweise erbracht, die 

den vorhandenen Verkehr zzgl. eines Prognosefaktors und den zusätzlichen Verkehr 

durch die Kita (Beschäftigte, Hol- und Bringverkehr durch die Eltern) und die ge-

plante Wohnbebauung in einem Regelszenario und einem Worst-Case-Fall berück-

sichtigen. Die Nachweise zeigen, dass keine Umbaumaßnahmen an den Knoten-

punkten erforderlich werden und die Leitungsfähigkeit nicht wesentlich verschlechtert 

wird, die zusätzlichen Verkehre also aufgenommen werden können. In der Ge-

schwister-Scholl-Straße besteht bereits gegenwärtig ein Mangel an Parkraum. Auf 
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dem Grundstück der Kita sollen daher ausreichend Parkplätze zur Verfügung gestellt 

werden, um die derzeitige Situation nicht zu verschlechtern. Vorgesehen sind 20 

Stellplätze. Für das angrenzend geplante betreute Wohnen ist eine Tiefgarage mit 28 

Stellplätzen vorgesehen. Als Bedarf wurden max. 28 - 30 Stellplätze ermittelt, so 

dass die Planung noch zusätzliche Reserven bietet und nicht von einer Verschlechte-

rung der Parkraumsituation in der Geschwister-Scholl-Straße auszugehen ist. 

Darüber hinaus wird durch verschiedene Mobilitätsmaßnahmen die im Plangebiet 

umgesetzt werden, wie beispielsweise die Schaffung von Ladestationen für Elektro-

fahrzeuge, witterungsgeschützter Fahrradstellplätze und der Ausbau der Wegenetz-

verbindung im Bereich des Teiches ein Beitrag dazu geleistet, die von der Stadt Le-

verkusen im gesamtstädtischen Mobilitätskonzept angestrebte Verkehrswende her-

beizuführen.   

Umweltauswirkungen 

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes V 30/III „Alkenrath – 

Kita zwischen Geschwister-Scholl-Straße und Teich“ sollen eine Wohnanlage für be-

treutes Wohnen mit Tagesbetreuung und eine Kindertagesstätte entstehen.  

Das Plangebiet ist durch Immissionen des Individualverkehrs vorbelastet. Im Rah-

men der schalltechnischen Untersuchung (Graner + Partner (2021)) wurden die Aus-

wirkungen untersucht und Empfehlungen zur Festsetzung im Bebauungsplan formu-

liert. Mit der Umsetzung dieser Festsetzungen sind gesunde Wohn- und Arbeitsver-

hältnisse gewährleistet. Von der Neuplanung gehen keine wesentlichen Störungen 

aus.  

Zur Planung wurden weitergehend die maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 

4109:2018-01 ermittelt und Hinweise für schallgedämmte Lüftungselemente für 

Schlafräume sowie zur Anordnung von Außenwohnbereichen formuliert. Die durch 

den zukünftigen Betrieb der KiTa und der Tiefgarage der Wohnbebauung in der 

Nachbarschaft zu erwartenden Beurteilungspegel erfüllen die Immissionsrichtwerte 

und zulässigen Maximalpegel gemäß TA Lärm. Unter Berücksichtigung von Maximal-

annahmen hinsichtlich der Mehrverkehre werden die Immissionsgrenzwerte der 16.  

BImSchV auch im Prognose-Planfall tagsüber und nachts eingehalten, so dass keine 

unzumutbaren akustischen Auswirkungen entstehen. 

Während der Bauarbeiten zur Realisierung der Planvorhaben ist mit nachbarlichen 

Beeinträchtigungen durch Baustellenverkehre sowie durch die Ausführung der Bau-

tätigkeiten selbst (z.B. durch Lärm und Staub) zu rechnen. Ggf. notwendige Schutz-

maßnahmen sind im Rahmen des Abbruch- und Bauantragsverfahrens nachzuwei-

sen. 

In der Zeit vom 21.03 bis 21.09. Tag-Nachtgleiche wird die vorhandene Reihenhaus-

Wohnbebauung im Plangebiet, durch die geplante Wohnanlage für betreutes Wohnen 

mit Tagespflegeeinrichtung nicht beeinträchtigt. In der Zeit vom 21.09. bis 21.03.  

kommt es, durch den zu dieser Jahreszeit ab - und zunehmenden Sonnenstand - und 

Winkel und der damit verbundenen Schattenlänge, zu kurzzeitigen Verschattungen 

der nach Süd-Westen ausgerichteten Wohnbereiche der einzelnen Reihenhäuser. 
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Eine ausreichende Besonnung zur Winterzeit dieser Wohnbereiche, von allgemein ei-

ner Stunde, bleibt erhalten. Auf der Basis der Schattenwurfdarstellung wird dargestellt, 

dass die Besonnungsdauer, zum heutigen Zeitpunkt, für die nach Süd-Westen ausge-

richteten Wohnbereiche der Reihenhäuser im Plangebiet an dem Geschwister.-Scholl-

Straße in der Jahreszeit, der Tages -und Nachtgleiche vom 21.03. bis 21.09. auch 

nach der Errichtung der Wohnanlage für betreutes Wohnen mit Tagesbetreuung be-

stand hat (Vgl. Abb. 5 und Abb. 6 S. 25).  

 

Die im Rahmen dieses Verfahrens erstellte vertiefende Artenschutzprüfung (ASP, 

Stufe 2) (Zumbroich Landschaft & Gewässer, Bonn, 2021) kommt zu dem Ergebnis, 

dass bei Einhaltung der in den Hinweisen beschriebenen baubedingten Vermeidungs- 

und Verminderungsmaßnahmen durch das Vorhaben keine erheblichen Störungen 

entstehen und dass keine Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG betroffen sind.  
 

Die zum Bebauungsplan innerhalb des Verfahrens erarbeitete Beschreibung der Um-

weltschutzgüter zeigt auf, dass durch die Umsetzung der Planinhalte keine wesentli-

chen Beeinträchtigungen der Schutzgüter zu erwarten sind. 

2 Bodenordnung 

Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich das Flurstück 733, Flur 004, Gemar-

kung Schlebusch im Eigentum der Vorhabenträgerin. 

Eine Fläche von ca. 450 m² wird durch die Vorhabenträgerin als öffentliche Grünflä-

che hergestellt und dann an die Stadt übergeben, die Regelungen hierzu werden im 

Durchführungsvertrag getroffen. 

Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der Planzeichnung zu entneh-

men. 

3 Planvollzug 

Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um einen vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan.  

Im Durchführungsvertrag zum vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan ver-

pflichtet sich die Vorhabenträgerin (Projekt Bürgerbusch-Alkenrath UG (hb)) zur 

Durchführung des Vorhabens und damit zum Bau einer Kita, ergänzt durch eine Wohn-

anlage für betreutes Wohnen, analog zu der in den Gestaltungsplänen dargelegten 

Gebäude- und Freiflächenplanung innerhalb einer festgelegten Durchführungsfrist, 

darüber hinaus werden Regelungen zur öffentlichen Grünfläche, Fassadenbegrünung 

der Gebäude, die Umsetzung von Photovoltaik, den Umgang mit Bestandsbäumen auf 

und außerhalb der Geltungsbereichsgrenze, den Umgang mit der vorhanden  Altlas-

tenfläche sowie zur Entwässerung und den Bodenbelag der Stellplatzflächen sowie 

über Vermeidungsmaßnahmen zum Artenschutz getroffen. Die Vorhabenträgerin ver-

pflichtet sich außerdem die Planungs-, Erschließungs- und Realisierungskosten hier-

für, entsprechend des mit der Stadt Leverkusen geschlossenen Planungsvertrages, zu 
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übernehmen. Die Verfügungsgewalt über das Planungsgrundstück durch die Vorha-

benträgerin ist sichergestellt. 

 

  

4 Gutachten 

 Artenschutzprüfung Stufe I (Vorprüfung): Planungsbüro Zumbroich (2020): Ge-

schwister-Scholl-Straße 2/2a Leverkusen Alkenrath 

 Artenschutzprüfung Stufe II: Planungsbüro Zumbroich (2021): Geschwister-Scholl-

Straße 2/2a Leverkusen-Alkenrath   

 Landespflegerische Stellungnahme zum Erhalt des alten Baumbestandes auf dem 

südlichen Gelände: Planungsbüro Zumbroich (2021): Geschwister-Scholl-Straße 

2/2a Leverkusen-Alkenrath   

 Bodengutachten: M & P Ingenieurgesellschaft, Köln (2020): Entwicklungsvorhaben 

Geschwister-Scholl-Straße in Leverkusen - Orientierende Altlasten- und abfalltech-

nische Untersuchung. 

 Versickerungsuntersuchung: M & P Ingenieurgesellschaft, Köln (2022): Entwurfs-

planung Regenwasserversickerung. 

 Verkehrsuntersuchung: Brechtefeld & Nafe Ingenieur- und Vermessungsbüro 

GmbH (2021): Errichtung einer Kita an der Geschwister-Scholl-Straße in Lever-

kusen Alkenrath 

 Schalltechnisches Gutachten: Graner + Partner Ingenieure (2021): Schalltechni-

sches Prognosegutachten 

 Entwässerungsgesuch: Sachverständigenbüro Michel Taube (2021) 
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5 Flächenbilanz 

Größe des Plangebietes / Grundstücks   rd. 6.640 m² 

Fläche für Kita      rd. 3.940 m² 

Fläche für betreutes Wohnen mit Tagespflege rd. 2.250 m² 

Öffentliche Grünfläche    rd.    450 m² 

 

Kita (120 Kinder):  

Grundstück      rd. 3.940 m² 

Überbaute Fläche     rd. 1.050 m² 

Außenspielfläche     rd. 1.800 m² 

Erschließung, Parken, Außenbereich  rd.    710 m² 

Stellplätze PKW (St.)      20 St. 

Fahrradstellplätze (St.)      32 St. 

 

Geschosswohnungsbau (VII + Staffel) 

Grundstück      rd. 2.250 m² 

Überbaute Fläche     rd.    628 m² 

Erschließung, Zufahrt TG    rd.    210 m² 

Stellplätze PKW (St.)      28 St.  

Fahrradstellplätze (St.)     12 St. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leverkusen, den    

 

gez.  

  

Stefan Karl  

Stadt Leverkusen 

Fachbereich Stadtplanung 
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